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1 EINLEITUNG/VORBEMERKUNG 

Die Hilfen für Menschen in Wohnungsnotlagen und anderen prekären Lebens- oder Kri-

sensituationen sind sowohl auf der individuellen als auch auf der strukturellen Ebene 

immer wieder neuen Anforderungen ausgesetzt. Im ländlichen Raum stellt dabei die 

Organisation kreisweiter gemeindenaher Hilfestrukturen eine besondere Herausforde-

rung und besondere Anforderungen an Qualität dar. Dezentrale Leistungserbringung 

und die Einbettung in (lokale und regionale) Netzwerkstrukturen haben hier für eine 

erfolgreiche Bearbeitung der Wohnungsnotfallproblematik hohe Relevanz. 

Im Oberbergischen Kreis wird generell erheblicher Wert auf ein bürger- und ortsnahes 

Angebot von Sozialleistungen gelegt. So wurden die institutionalisierten Wohnungsnot-

fallhilfen in freier Trägerschaft im ambulanten Bereich als Teil einer dezentralen und 

sozialräumlichen Ausrichtung sozialer Hilfen konstruiert. Gleichzeitig hat sich die Dia-

konie Michaelshoven als Träger der freiverbandlichen Hilfen für Wohnungsnotfälle im 

Oberbergischen Kreis in der ersten Dekade 2000 stets den erwähnten neuen und sich 

wandelnden Anforderungen gestellt und mehrfach ihre Angebote fachlich weiterentwi-

ckelt. 

Ausgehend von diesen Voraussetzungen wurden seit Beginn der zweiten Dekade mit 

finanzieller Unterstützung durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

(MAGS) des Landes Nordrhein-Westfalen (vormals MAIS NRW) und mit wissenschaft-

licher Begleitung der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung 

(GISS) Bremen die Rahmenbedingungen für ein kreisweites Gesamthilfesystem für 

Wohnungsnotfälle in mehreren Schritten entwickelt und umgesetzt. 

Die als Projekt konzipierte Entwicklung und Umsetzung der Wohnhilfen Oberberg zu 

einem kreisweiten Gesamthilfesystem für Menschen in Wohnungsnotlagen ist eingebet-

tet in die Bearbeitung verschiedenster Schnittstellen mit einer Vielzahl von Kooperati-

onspartnern. Das vorliegende Rahmenkonzept bildet dafür die fachliche Grundlage. 

Das Rahmenkonzept wurde in seiner ursprünglichen Fassung im Mai 2013 erstellt und 

im September 2015 sowie Oktober 2021 aktualisiert. Durch die ergänzende Förderung 

von zwei weiteren Handlungsfeldern (Prävention von Wohnungslosigkeit, Aufsuchende 

Arbeit) ab Mitte 2016 sowie durch ein Angebot für sog. „Systemsprenger“ ab 01.01.2019 

wurden Anpassungen im Mai 2018 und Oktober 2021 erforderlich. Im Jahr 2023 ist das 

Konzept unter Beteiligung aller Mitarbeitenden der Wohnhilfen Oberberg überarbeitet 

und aktualisiert worden.1 

                                           

1 Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen fördert im Rahmen 

des Aktionsprogramms „Hilfe in Wohnungsnotfällen“ das Projekt „Präventive Hilfen zur Vermeidung von 

Wohnungslosigkeit im Oberbergischen Kreis“.  

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert im Rahmen der ESF-Programmumsetzung des 

Europäischen Hilfsfonds für am stärksten benachteiligte Personen (EHAB) das Projekt „Oberberger Brü-

cken“, über das u. a. im Rahmen des Gesamthilfesystems niedrigschwellige aufsuchende Hilfen für Men-

schen erfolgen, die von den traditionellen Hilfeangeboten nicht erreicht werden. 
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2 AUSGANGSSITUATION UND ZIELSETZUNG 

Von der Diakonie Michaelshoven wurden vor der Neuausrichtung der Hilfen für Men-

schen in Wohnungsnotlagen folgende (stationäre und ambulante) Angebote vorgehal-

ten: 

 die Fachberatungsstelle Wohnungsnot (FBS) für Menschen mit besonderen sozialen 

Schwierigkeiten mit dezentraler Ausrichtung an drei Standorten (Waldbröl im Süd-

kreis, Gummersbach in der Kreismitte und Radevormwald im Nordkreis),2 

 das Ambulant Betreute Wohnen (BeWo) für Menschen mit besonderen sozialen 

Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII mit ebenfalls dezentraler Ausrichtung an 

drei Standorten,3 

 das Ambulant Betreute Wohnen für Menschen, die durch eine bestehende oder dro-

hende wesentliche Behinderung bei der Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt 

sind und dieser Hilfeform nach §§113,  78  SGB IX  ( f rüher:  § 53 SGB XII) 

bedürfen (Sucht und psychische Erkrankungen), mit ebenfalls dezentraler Ausrich-

tung an drei Standorten4 sowie 

 die stationäre Einrichtung Haus Segenborn mit 65 Plätzen für wohnungslose Perso-

nen mit einem (stationären) Hilfebedarf nach §§ 67 ff. SGB XII5 sowie Menschen 

mit einem längerfristigen Unterstützungsbedarf im Bereich des Wohnens (Versor-

gung auf Basis von §§ 27 ff. SGB XII). Die Einrichtung befindet sich in ländlicher 

Lage im Südkreis in der Nähe von und zugehörig zur Stadt Waldbröl.  

Im Bereich der Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII wurden gleichzeitig stationäre Hilfen 

nach den Leistungstypen (LT) 28, 29 und 30 und Plätze für eine „Clearing- und 

Motivationsphase“ vorgehalten.6 

Ergänzt wurde das stationäre Hilfeangebot durch Arbeits- und Beschäftigungsan-

gebote in den Bereichen „Haustechnik“, „Hauswirtschaft“ und „Landwirtschaft“.  

Diese Angebote waren bereits zuvor in interne und externe Kooperationsstrukturen ein-

gebunden. Insgesamt waren die Wohnungsnotfallhilfen (der Diakonie Michaelshoven, 

                                           

2 Träger der Fachberatungsstelle ist eine Trägerkooperation, bestehend aus der Diakonie Michaelshoven 

e.V., dem Caritasverband Oberberg e.V. und der Diakonie An der Agger. Die Fachberatungsstelle ent-

spricht den Leistungstypen D und F des Landesrahmenvertrags (ambulanter Bereich). Die räumlichen 

Zuständigkeiten entsprechen der im Kreis für relevante Hilfen durch den Gemeindepsychiatrischen Ver-

bund (GPV) vorgenommenen Aufteilung des Kreisgebietes. 

3 Auch beim BeWo entsprechen die räumlichen Zuständigkeitsbereiche der im Kreis üblichen Aufteilung. 

Im Gegensatz zur Fachberatungsstelle war im Nordkreis Wipperfürth und nicht Radevormwald Standort 

des BeWo. Inhaltlich werden Leistungen wie durch Leistungstyp E (Betreutes Wohnen für Menschen in 

besonderen sozialen Schwierigkeiten) des Landesrahmenvertrags (ambulanter Bereich) beschrieben er-

bracht. 

4 Räumliche Zuständigkeit und Standorte entsprechen dem BeWo nach §§ 67 ff. SGB XII. Die Leistungs-

erbringung erfolgt entsprechend Leistungstyp I (Betreutes Wohnen für Menschen mit psychischen Be-

hinderungen und/oder Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen) des Landesrahmenvertrages (ambu-

lanter Bereich). 

5 Davon waren elf dezentrale Plätze (sechs für Frauen und fünf für Männer), die aus der zentralen 

Einheit in Segenborn ausgelagert wurden und sich in Waldbröl und Nümbrecht-Benroth befinden. 

6 Die Clearing- und Motivationsphase sieht die Unterstützung psychisch Kranker und Suchtkranker 

Menschen vor. Der LT 28 beschreibt stationäre Hilfen für junge Erwachsene (21 bis 26 Jahre), LT 29 

stationäre Integrationshilfen ohne Tagesstrukturierung und LT 30 stationäre Hilfen für Menschen mit (zu-

sätzlichen) psychischen Beeinträchtigungen und einer Suchtproblematik. 
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aber auch der anderen Träger) im Oberbergischen Kreis bezüglich ihrer dezentralen 

Ausrichtung und ihrer regionalen Einbindung – insbesondere im Vergleich zu anderen 

ländlich geprägten Kreisen – bereits gut aufgestellt. Dennoch bestanden, auch ange-

sichts der Herausforderungen infolge veränderter individueller und struktureller Voraus-

setzungen bei den Hilfen in Wohnungsnotfällen7, weitere Optimierungsbedarfe. Diese 

lagen neben einer weiteren Ausdifferenzierung und Diversifizierung der Angebote und 

Hilfen insbesondere in dem weiteren Auf- und Ausbau stabiler Kooperationsstrukturen 

zur Abstimmung und Gestaltung von internen und externen Schnittstellen. 

Integrierte Gesamthilfesysteme haben sich unter den erwähnten veränderten Rah-

menbedingungen als durchweg leistungsstark und effektiv erwiesen. Sie sind aber bis-

her nur an wenigen Orten, und dann zumeist im städtischen Kontext, umgesetzt wor-

den. Im ländlichen Raum sind gegenüber urbanen Strukturen prinzipiell komplexere 

Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, und den Kooperationen, insbesondere auch 

denen vor Ort in den Mitgliedskommunen, kommt eine noch größere Bedeutung zu. 

Mit den vorhandenen Angeboten, der dezentralen Ausrichtung der Hilfen und der 

Grundstruktur der Kooperation im Rahmen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes 

(GPV) waren im Oberbergischen Kreis aber gute Voraussetzungen für eine Weiterent-

wicklung der Wohnungsnotfallhilfen zu einem Gesamthilfesystem vorhanden. 

Mit der Entwicklung und Umsetzung der Wohnhilfen Oberberg und dem weiteren Ausbau 

zu einem Gesamthilfesystem war generell das Ziel verbunden, wohnortnah bedarfsge-

rechte Hilfen und passgenaue Unterstützungen zu realisieren, die sich an der weitge-

henden Normalisierung der Lebenslage und der Lebensverhältnisse der Hilfesuchenden 

orientieren. Vor diesem Hintergrund wird sichergestellt: 

 Eine weitere Ausdifferenzierung und Dezentralisierung (Ambulantisierung) stationä-

rer Hilfen. Dabei wird zwischen unterschiedlichen Hilfebedarfsgruppen differenziert: 

 Personen (Frauen und Männer) mit weniger komplexem Hilfebedarf und einer 

dadurch bedingten kurzfristigen bzw. kurzfristigeren Perspektive der Normalisie-

rung ihrer Lebensverhältnisse: Angehörige dieser Hilfebedarfsgruppe erhalten 

stationäre Hilfen in Wohngruppen unter weitgehend normalen Wohnverhältnissen 

in allen drei Regionen (Nord, Mitte und Süd). In allen Regionen werden für diese 

Hilfebedarfsgruppe außerdem gesonderte Angebote für junge Erwachsene vorge-

halten. 

                                           

7 Zu benennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Zunahme von Wohnungsnotfällen in unzu-

mutbaren Wohnverhältnissen von U25-Jährigen unter den Wohnungslosen und die größere Bedeutung 

von zielgruppenspezifischen Hilfebedarfen sowie die daraus folgende Notwendigkeit einer weiteren Aus-

differenzierung der Hilfen bei gleichzeitig immer fließender werdenden Grenzen zu benachbarten Hilfesys-

temen. Insgesamt sind die Vielfältigkeit, Komplexität und Schwere der Problemlagen der Hilfesuchenden 

mehr in den Vordergrund getreten. Insbesondere die erwähnten Verschiebungen bei den Wohnungsnot-

fallproblematiken und die erhebliche Zunahme bei den U25-Jährigen im System der institutionalisierten 

Hilfen konnten im Rahmen einer Fallstudie auch für den Oberbergischen Kreis nachgewiesen werden. Vgl. 

Evers, J. / Ruhstrat, E.-U.: Umfang und Struktur der Wohnungsnotfallhilfe im Oberbergischen Kreis, Bre-

men 2010. Die Notwendigkeit einer weiteren Ausdifferenzierung der Hilfen war auch ein Ergebnis der im 

Rahmen des Vorprojektes durchgeführten Bestandsanalyse 
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 Personen mit komplexem Hilfebedarf und dadurch bedingtem längerfristigen Hil-

febedarf (und in der Regel psychischen Beeinträchtigungen und einer Suchter-

krankung:8 In Haus Segenborn werden Angebote für ausschließlich männliche 

Angehörige Hilfebedarfsgruppe vorgehalten.9 Im Bereich des Wohnens erfolgte 

eine Anhebung der Standards (nur Einzelzimmer, teilweise Apartments). Für weib-

liche Angehörige der Hilfebedarfsgruppe wird ein gesondertes Angebot (Wohn-

gruppe) in Waldbröl vorgehalten. In beide Angebote können auch Hilfesuchende 

aufgenommen werden, die bewusst einen Wohnortwechsel vornehmen wollen. 

Aufgenommen werden können auch Alleinerziehende mit ihren Kindern. 

                                           

8 Komplexe Hilfebedarfe und längerfristiger Unterstützungsbedarf im Bereich des Wohnens sind auch bei 

den älteren wohnungslosen Personen anzutreffen, die in Haus Segenborn längerfristige Unterstützung auf 

Basis von §§ 27 ff. SGB XII erhalten. Auch sie sind damit ein Teil dieser Hilfebedarfsgruppe. 

9 Der Standort und die Struktur des Hilfeangebots haben sich für diese Zielgruppen als geeignet erwiesen 

und sollen erhalten bleiben. 
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Überblick über die Wohnhilfen Oberberg 

 

 Ausbau der ehemaligen Fachberatungsstellen zu einem Fachberatungsdienst mit den 

drei Funktionsbereichen „Prävention von Wohnungslosigkeit“, „Fachberatung Woh-

nungsnot“ und niedrigschwellige „Aufsuchende Arbeit“ sowie einem Angebot für 

Menschen mit sehr komplexen Bedarfslagen und besonderen Schwierigkeiten bei der 

Hilfeannahme. 

 Die räumliche Zusammenführung verschiedener Angebote im Bereich der ambulan-

ten Hilfen (Fachberatungsdienst, BeWo nach §§ 67 ff. und BeWo nach §§113, 78 

SGB IX) in drei Regionalteams (Organisationseinheiten) im Nordkreis, in der Kreis-

mitte und im Südkreis. 

 Auch die stationären Angebote sind integraler Teil der regionalen Organisationsein-

heiten im Nordkreis, in der Kreismitte und im Südkreis und ihre Mitarbeiter/-innen 

damit auch Teil der Regionalteams. Die Einrichtung Haus Segenborn ist integraler 

Bestandteil der Organisationseinheit Südkreis. 
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 In die regionalen Einheiten an den drei Standorten im Kreisgebiet sind auch Ange-

bote im Bereich „Tagesstruktur/Arbeit/Beschäftigung/Qualifizierung“ integriert. 

 In den regionalen Organisationseinheiten finden sich als weitere Angebote: Ar-

beitsprojekte für ambulant betreute Hilfesuchende, Spezialangebote für junge Woh-

nungslose und die Einbindung von Ehrenamt. 

 Die Funktion des Clearings (Hilfebedarfsfeststellung) wird in der Regel vom Fachbe-

ratungsdienst wahrgenommen. Im Bedarfsfall wird die Clearingfunktion jedoch auch 

an allen anderen Stellen des Hilfesystems durchgeführt. Hilfesuchende werden dann 

– entsprechend den Vereinbarungen und der Praxis im GPV – aktiv von jeder Stelle 

des Hilfesystems an die bedarfsgerechte Stelle vermittelt. 

 Die Schnittstellen zu den Kooperationspartnern, insbesondere Jobcenter, Soziale 

Dienste, Jugendamt, Wohnungswirtschaft und Sozial- und Ordnungsämter, werden 

in regelmäßigen Treffen bearbeitet. 

3 DEFINITORISCHE UND FACHLICHE GRUNDLAGEN 

Im Rahmenkonzept erfolgt eine Orientierung am aktuellen Stand der Fachdiskussion. 

Definitorische Grundlage bildet der etablierte Begriff des „Wohnungsnotfalls“.10 Durch 

die Integration der Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII und eines Teilbereichs der Hilfen 

nach §§113, 78 SGB ergeben sich als Zielgruppen des Gesamthilfesystems folgende 

Haushalte und Personen: 

Zielgruppen 

 Aktuell von Wohnungslosigkeit Betroffene, und zwar 

 
 Personen ohne eigene mietrechtlich abgesicherte Wohnung, die nicht in-

stitutionell untergebracht sind und beispielsweise ohne jegliche Unter-

kunft oder in Behelfsunterkünften (Wohnwagen, Baracken, Hotels, Pensi-

onen etc.) leben oder vorübergehend bei Freunden, Bekannten und Ver-

wandten untergekommen sind 

 

 Personen ohne eigene mietrechtlich abgesicherte Wohnung, die aber insti-

tutionell in kommunalen (Obdachlosen-)Unterkünften, stationären Einrich-

tungen der Wohnungslosenhilfe oder wegen Mangels an Wohnraum in an-

deren Einrichtungen untergebracht sind bzw. deren Entlassung aus dem 

Strafvollzug oder einer sozialen oder therapeutischen Einrichtung unmittel-

bar bevorsteht 

 
Unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, deren Lebenslage von 

einer Kündigung, Räumungsklage oder Zwangsräumung geprägt ist 

 

In unzumutbaren Wohnverhältnissen lebende Personen, z. B. wegen konfliktbe-

ladener oder gewaltgeprägter Lebensumstände, beengter Wohnverhältnisse, 

baulich unzumutbarer Wohnverhältnisse, überhöhter Wohnkosten etc. 

                                           

10 Eine ausführliche Version der aktuellen Definition und Typologie (inkl. Quellenangabe) befindet sich in der 

Anlage (vgl. Anlage 1). Die dort unter D 1 und D 2 aufgeführten wohnungslosen Zuwanderinnen und 

Zuwanderer in gesonderten Unterkünften sind jedoch nicht Gegenstand dieser Rahmenkonzeption, da für 

sie im Oberberg andere Zuständigkeiten bestehen. 
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Zielgruppen 

 

Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten: Personen, bei denen beson-

dere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, besonders 

auch Wohnungslose ohne Anbindung an bestehende institutionelle Hilfeangebote 

 

Wohnungslose Personen mit einer psychischen und/oder Suchterkrankung, bei 

denen zur Klärung und Motivation zur Annahme geeigneter Hilfen nach §§ 113, 

78 SGB IX übergangsweise ein Aufenthalt in einer stationären Einrichtung nach 

§§ 67 ff. SGB XII im Rahmen einer Clearing- und Motivationsphase erforderlich 

ist 

 

Personen mit komplexem Hilfebedarf nach § 67 SGB XII und einem Bedarf im 

Bereich des Wohnens, bei denen ein (längerfristiges) Wohnen in einer statio-

nären Einrichtung erforderlich ist auf der Basis der §§ 35 SGB XII 

 

Personen, die durch eine bestehende oder drohende wesentliche Behinderung 

in der Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind und bei denen die Vo-

raussetzungen für Leistungen im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens 

nach §§ 113, 78 SGB IX des Trägers erfüllt sind. 

Ausgehend von dieser Definition basiert die Rahmenkonzeption der Wohnhilfen Ober-

berg auf diversen fachlichen Prämissen (Grundverständnis, Haltungen und grundle-

gende Zielsetzungen). 

Den Wohnhilfen Oberberg und dem Gesamthilfesystem liegt ein Problem- und Hilfe-

verständnis zugrunde, das sich an der Beseitigung von konkreten Notlagen und der 

Normalisierung von Lebenslagen orientiert. Damit wird die Normalisierung von Wohn- 

und Lebensverhältnissen ins Zentrum der Hilfen gestellt und im Bereich des Wohnens 

der Sicherung und/oder Wiederherstellung normaler Wohnverhältnisse absolute Priori-

tät beigemessen. Weitere wesentliche Elemente des Hilfeverständnisses sind die Ori-

entierung an einem uneingeschränkten Zugang zu Leistungen des Systems der sozia-

len Sicherung, die Verpflichtung zur Unterstützung der Betroffenen bei der Verwirkli-

chung ihrer sozialen Rechte, die Sicherstellung ihres Wunsch- und Wahlrechtes sowie 

die Gewährung von Schutz und Sicherheit für die Hilfesuchenden. 

Es erfolgt eine konsequente Orientierung und Ausrichtung der Angebote am Hilfebe-

darf. Damit werden u. a. Standards für die Unterbringung und für Versorgungsangebote 

von Wohnungslosen definiert, bei denen (aus unterschiedlichen Gründen) aktuell für 

eine Normalisierung ihrer Lebensverhältnisse im Bereich des Wohnens besteht. Auch 

für diese Teilgruppen der Wohnungsnotfälle sind bedarfsgerechte Lösungen vorgese-

hen, die sich – so weit wie möglich – ebenfalls an normalen Wohn- und Lebensverhält-

nissen orientieren und gleichzeitig dem spezifischen Hilfebedarf Rechnung tragen. 

Lebenswelt- und Problembezug sowie Problemlösungsorientierung und die Ausrichtung 

der Hilfen auf die Überwindung aktueller Krisensituationen sind weitere bedeutsame 

Prämissen. Dem folgen auch die Leitlinien zur Konstruktion eines niedrigschwelligen, 

bürger- und ortsnahen Zugangs zu den Hilfen/Angeboten innerhalb eines sozialraum-

orientierten Ansatzes. 

Für das Gesamthilfesystem ist zudem handlungsleitend, dass das Beratungs- und Un-

terstützungsangebot an den Ressourcen und der Selbsthilfe der Betroffenen ansetzt. 

Geschlechtsspezifischen Bedarfen sowie den spezifischen Hilfebedarfen von Migrantin-

nen und Migranten wird adäquat Rechnung getragen, woraus folgt, dass die Hilfen 
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überall dort, wo es erforderlich ist, geschlechterdifferent und kultursensibel (interkul-

turell geöffnet) angeboten werden. 

Weitere Prämissen und Leitlinien betreffen die Sicherstellung einer hohen Wirksamkeit 

und Fachlichkeit der Hilfen. Die Hilfen sind entsprechend den Bedarfen und Notlagen 

sowie deren Vermeidung bzw. Behebung zu organisieren, sie sind integraler Bestandteil 

lösungsorientierter und tragfähiger Kooperations- und Vernetzungsstrukturen, sie wer-

den effektiv und in der Regel mit einer zeitlichen Festlegung von Hilfebeginn und -

beendigung durchgeführt, und für die Angebote und Hilfen gelten anerkannte, trans-

parente und nachvollziehbare fachliche Standards der sozialen Arbeit.11
 

4 INHALTE, KONSTRUKTION UND AUSRICHTUNG DER 

WOHNHILFEN OBERBERG UND DES GESAMTHILFE-

SYSTEMS 

Basierend auf den definitorischen Grundlagen und abgeleitet aus dem Grundverständ-

nis und den Hilfeprämissen, werden die an drei Standorten im Kreis gemeindenah an-

gebotenen Präventions- und Reintegrationshilfen sowie die (in Haus Segenborn für 

Männer und in allen Regionen für Frauen sowie einer Wohngruppe für Frauen in Wald-

bröl) angebotenen stationären Hilfen und Versorgungsangebote für Menschen mit kom-

plexem Hilfebedarf als wesentliche Funktionsbereiche festgelegt. Das bedeutet einer-

seits, dass alle auf Prävention und Reintegration abzielenden bzw. diesen Prozess flan-

kierenden Funktionen räumlich zusammengefasst und nahezu identisch in allen drei 

Regionalteams gebündelt angeboten werden. Andererseits werden alle Angebote für 

Menschen, bei denen (aktuell) ein komplexer Hilfebedarf besteht, für Männer nur auf 

dem Einrichtungsgelände in Haus Segenborn und für Frauen nur im Rahmen e i n e r  

gesonderten stationären Wohngruppe in Waldbröl vorgehalten. Damit ist insgesamt 

eine weitere Ausdifferenzierung von Hilfeangeboten bei gleichzeitiger Zusammenfas-

sung von Angeboten entlang dem grundlegenden Hilfebedarf der Hilfesuchenden ver-

bunden. 

Im Oberbergischen Kreis bleibt das im Rahmen des GPV praktizierte (und bewährte) 

Prinzip, wonach ein Zugang zu den Hilfen bei allen am GPV beteiligten Stellen möglich 

ist,12 grundsätzlich erhalten. Im Regelfall wird jedoch die Funktion des Clearings im 

Gesamthilfesystem für Wohnungsnotfälle im Fachberatungsdienst mit seinen Funkti-

onsbereichen „Prävention“, „Fachberatung“ und „Aufsuchende Arbeit“ im Nordkreis, in 

der Kreismitte und im Südkreis wahrgenommen, sodass in diesen Fällen dann auch in 

der Regel hierüber der Zugang zu den weiterführenden persönlichen Hilfen erfolgt.13 

In der regionalen Angebotsstruktur nimmt der Fachberatungsdienst eine zentrale Rolle 

ein. Einerseits wird versucht, mit dem Funktionselement „Prävention“ in Kooperation 

                                           

11 Eine ausführlichere Fassung der der Rahmenkonzeption zugrunde gelegten Prämissen und Leitlinien ist 

ebenfalls im Anhang dokumentiert (vgl. Anlage 2). 

12 Diese sind zunächst grundsätzlich zuständig, leisten eine Grundhilfe in Verbindung mit einem ersten Clea-

ring, und auf Basis dieser ersten Hilfebedarfseinschätzung erfolgt dann eine gezielte Weitervermittlung 

an die jeweils richtige Stelle. 

13 Bei den stationären Angeboten für Menschen mit komplexem Hilfebedarf werden diese für Männer auf 

dem Einrichtungsgelände von Haus Segenborn und für Frauen in stationären Wohngruppen in der 

Kreismitte erbracht. An beiden Stellen sind auch direkte Vorsprachen und Aufnahmen möglich. 
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mit dem Jobcenter, den Kommunen, Vermietern, Amtsgerichten, verschiedenen Stellen 

des Kreises etc. bedrohte Wohnverhältnisse zu stabilisieren und Wohnungsverluste zu 

vermeiden. Gleichzeitig wird über das Funktionselement „Fachberatung Wohnungsnot“ 

ein offenes und niedrigschwelliges Beratungsangebot vorgehalten. Als Erstanlaufstelle 

fällt diesem Funktionsbereich die zentrale Aufgabe der Hilfebedarfsermittlung (Clea-

ring) zu. Neben der Beratung und Unterstützung von Hilfesuchenden mit einem Hilfe-

bedarf nach §§ 67 ff. SGB XII besteht die weitere Aufgabe der Fachberatung in der 

passgenauen Vermittlung von wohnungslosen Personen in bedarfsgerechte weiterfüh-

rende Hilfen (insbesondere Bereich der einzelfallfinanzierten persönlichen Hilfen nach 

§§ 113, 78 SGB IX und 67 ff. SGB XII). Mit der Aufsuchenden Arbeit bei einschlägigen 

Szenetreffpunkten, Suppenküchen, Tafeln, Notunterkünften etc. sowie einem Winter-

notprogramm als drittem Funktionselement des Fachberatungsdienstes wird der Ver-

such unternommen, wohnungslosen Menschen ohne Kontakt zu bestehenden Hilfean-

geboten einen Brückenschlag zu Beratung, Unterstützung und basaler Versorgung zu 

ermöglichen. Seit 2019 wird ein Angebot für Menschen vorgehalten, die aufgrund von 

Wohnungslosigkeit, vielfältigen psychiatrischen Auffälligkeiten und besonderen Schwie-

rigkeiten bei der Hilfeannahme einer besonderen Begleitung und Unterstützung bedür-

fen. 

Die Wohnhilfen Oberberg sehen bei aktuell von Wohnungslosigkeit Betroffenen eine 

Differenzierung danach vor, ob für sie eine kurzfristige Perspektive für eine Vermittlung 

in die Normalwohnraumversorgung besteht oder komplexer Hilfebedarf zunächst da-

rauf ausgerichtete, auch längerfristig angelegte stationäre Unterstützungen erfordert. 

Eine Vermittlung in die Normalwohnraumversorgung kann – in Abhängigkeit von den  

Hilfebedarfen der Hilfesuchenden sowie ihren persönlichen Voraussetzungen und Res-

sourcen – über eine flankierende ambulante Beratung und Unterstützung des Fachbe-

ratungsdienstes, das Betreute Wohnen nach §§ 67 ff. (Funktionselement „BeWo § 67 

SGB XII“), das Betreute Wohnen nach §§ 113, 78 (Funktionselement „BeWo §§ 113, 

78 SGB IX “) oder über ein stationäres Angebot (bei weniger komplexem Hilfebedarf) 

erfolgen. In diesem Angebot wird eine Unterbringung in einer Wohngruppe oder in 

abgeschlossenen Einzelwohnungen mit einer intensiven Hilfe zur Vorbereitung auf ein 

eigenständiges Wohnen kombiniert (vgl. Funktionselement „Stationäre Hilfe bei weni-

ger komplexem Hilfebedarf“). Für junge Erwachsene besteht ein gesondertes Leistungs-

profil. 

Ergänzt werden die sozialarbeiterischen Unterstützungsleistungen in allen Regionen 

durch Angebote im Bereich „Tagesstruktur, Arbeit, Beschäftigung, und Qualifizierung“, 

die hier, ebenso wie auf dem Einrichtungsgelände in Haus Segenborn, vorgehalten 

werden (vgl. Funktionselement „Tagesstruktur, Arbeits-, Beschäftigungs-, Qualifizie-

rungsangebote“, von dem im Bedarfsfall auch haushaltnahe Dienstleistungen wie Un-

terstützungen bei Wohnungsbezügen, Umzügen und kleinen Instandsetzungen organi-

siert werden können). Optional vorgesehen ist die Funktion des Aufbaus und der Ein-

bindung von ehrenamtlichem Engagement (vgl. Funktionselement „Einbindung Ehren-

amt“). Dieses dient vor allem der ergänzenden Unterstützung der verschiedenen Ziel-

gruppen in unterschiedlichen Lebensbereichen, insbesondere jedoch bei sozialen Kon-

takten. Außerdem ist optional vorgesehen, mit weiteren Kommunen im Kreis Vereinba-

rungen zu treffen, in deren Auftrag Wohnungsnotfälle kurzfristig und für wenige Tage 
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unterzubringen (vgl. Funktionselement „Notaufnahme nach Ordnungsbehördenge-

setz“).14 

Besteht komplexer stationärer Hilfebedarf, können für Männer die stationären Hilfen, 

Versorgungs- und Beschäftigungsangebote auf dem Einrichtungsgelände von Haus Se-

genborn und für Frauen entsprechende Angebote in Waldbröl und den anderen Regionen 

genutzt werden. Beide Angebote betreffen sowohl wohnungslose Menschen mit (er-

heblichen) psychischen und/oder Suchtproblemen, bei denen zur Klärung und Motiva-

tion zur Annahme geeigneter Hilfen nach §§ 113, 78 SGB IX vorübergehend ein Auf-

enthalt in einer stationären Einrichtung nach §§ 67 ff. SGB XII im Rahmen einer Clea-

ring- und Motivationsphase erforderlich ist, als auch Menschen, deren Probleme sich 

stark verfestigt oder chronifiziert haben und die aus diesem Grund eine stationäre 

Versorgung und Betreuung auf längere Zeit benötigen (wie z. B. alte bzw. vorzeitig 

gealterte Wohnungslose mit erheblichen zusätzlichen Einschränkungen für ein eigen-

ständiges Wohnen.15 Bei den wohnungslosen Menschen mit (erheblichen) psychischen 

und/oder Suchtproblemen geht es neben der Sicherstellung einer angemessenen Ver-

sorgung um die Gewährung intensiver persönlicher Hilfen zur Stabilisierung der Ge-

samtsituation, ein prozesshaft gestaltetes Clearing zur Zielfindung für angemessene 

weiterführende Hilfen, die Motivation zur Annahme dieser Hilfen sowie die Vermittlung 

und Anbindung an diese Angebote (vgl. Funktionselement „Stationäre Hilfen bei kom-

plexem Hilfebedarf“). 

Für die Bewohner von Haus Segenborn sowie für die Bewohnerinnen der Frauenwohn-

gruppe in Waldbröl stehen flankierende Angebote im Element „Tagesstruktur, Arbeit, 

Beschäftigung und Qualifizierung“ in den Bereichen „Hauswirtschaft“, „Haustechnik“, 

„Schreinerei“ und „Landwirtschaft“ sowie bei der Pflege von Grün- und Außenanlagen 

zur Verfügung. Sie dienen insbesondere der Stabilisierung und Tagesstrukturierung 

und sind explizit für nicht erwerbsfähige Personen zugänglich. Für die Hilfesuchenden 

im Kreisnorden und in der Kreismitte stehen Angebote in den Bereichen „Hauswirt-

schaft“, „Haustechnik“ und der Anlagenpflege zur Verfügung (vgl. Funktionselement 

„Tagesstruktur, Arbeit, Beschäftigung, Qualifizierung“). 

In der nachfolgenden Übersicht sind alle Funktions- und Aufgabenbereiche noch einmal 

zusammenfassend dargestellt. Ausgewiesen sind dort für jeden Aufgaben- und Funk-

tionsbereich die Zielgruppen, die Zielsetzungen, die wesentlichen Leistungen und – so 

weit wie möglich – Angaben zu Platzzahlen bzw. Kapazitäten: 

                                           

14 Entsprechende Kooperationsvereinbarungen bestehen bisher im Süden des Kreises mit den Kommunen 

Waldbröl, Nümbrecht und Morsbach. 

15 Ein Teil der stationären Hilfen in Haus Segenborn betrifft auch Menschen mit längerfristigem Hilfebedarf. 

Für sie werden dort zusätzlich acht stationäre Plätze auf der Basis von § 35 SGB XII in örtlicher Kosten-

trägerschaft vorgehalten. 
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Übersicht über Funktions- bzw. Organisationsbereiche 

und Funktionselemente 

Bereiche Zielgruppe Leistungen Ziel Fall-/ 
Platzzahl 

F
a
c
h

b
e
r
a
tu

n
g

s
d

ie
n

s
t 

F
a
c
h

b
e
r
a
tu

n
g

 

Aktuell von 
Wohnungsnot 
und Woh-
nungslosigkeit 
betroffene 

volljährige 
Personen mit 
einem Hilfebe-
darf nach § 67 
SGB XII 

Kontaktaufnahme: Herstellung von Kontakt 
durch offenes niedrigschwellig ausgerichtetes 
Beratungsangebot 

Clearing/Hilfebedarfsfeststellung: umfas-
sende Situationsklärung / Klärung von Leis-

tungsvoraussetzungen und -ansprüchen / 
Ermittlung und Definition des Hilfebedarfs in 
nach § 67 SGB XII relevanten Lebensberei-
chen 

Beratung und persönliche Unterstützung: Die 
Beratung zielt darauf ab, die Schwierigkeiten 
der betroffenen Menschen abzuwenden, zu 
beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlim-
merung zu verhindern. Die Beratung und 
persönliche Unterstützung der Hilfesuchen-
den zielen insbesondere auf: 

 Existenzsicherung 

 Erlangung und Sicherung einer Unter-
kunft/ Wohnung 

 Vermeidung von Wohnungsverlust 

 Herausführung aus sozialer Isolation 

 Sicherung des Zugangs zu den Sozial-
leistungssystemen 

 Motivierung zur Inanspruchnahme be-
darfsgerechter Hilfen (z. B. Suchtbera-
tung, Schuldnerberatung etc.) 

 Unterstützung zur Erlangung und Erhal-
tung eines Arbeitsverhältnisses 

 Hinführung zu Beschäftigungsverhältnis-
sen 

Vermittlung: Vermittlung in ambulante und 
stationäre Hilfen nach §§ 67 und §§ 78,118 
SGB IX und in weitergehende/ergänzende 
(externe) Hilfen 

Sicherstellung 
von Erst- und 
erweiterter Be-
ratung und Un-
terstützung/ Er-

mittlung des Be-
darfs an allen 
relevanten Bera-
tungs- und Un-
terstützungsleis-
tungen sowie 
von gezielten 
Weitervermitt-
lungen 

keine feste 
Fallzahl 

P
r
ä
v
e
n

ti
o

n
 

(unmittelbar) 
von Woh-
nungslosigkeit 
bedrohte 
Haushalte und 
Personen 

Kontaktaufnahme: Herstellung von Kontakt 
(telefonisch, schriftlich, aufsuchend) 

Clearing/Hilfebedarfsfeststellung: umfas-
sende Situationsklärung / Klärung von Leis-
tungsvoraussetzungen und -ansprüchen / Er-
mittlung und Definition des Hilfebedarfs 

Beratung und Unterstützung: Realisierung 
von für die Prävention von Wohnungslosig-
keit relevanten Beratungs- und Unterstüt-

zungsleistungen 

Finanzielle Hilfen: Unterstützung bei der 
Übernahme von Mietschulden (§§ 22 Abs. 8 
SGB II, 36 SGB XII) 

Vermittlung: Vermittlung von weitergehen-
den/ ergänzenden (externen) und – im Be-
darfsfall – (internen) weiterführenden (am-
bulanten) Hilfen 

Umfassende 
Vermeidung von 
(neuer) Woh-
nungslosigkeit 

keine feste 
Fallzahl 
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Bereiche Zielgruppe Leistungen Ziel Fall-/ 

Platzzahl 
F
a
c
h

b
e
r
a
tu

n
g

s
d

ie
n

s
t 

A
u

fs
u

c
h

e
n

d
e
 A

r
b

e
it

 

Wohnungslose 
oder von Woh-

nungslosigkeit 
bedrohte Per-
sonen ohne 
Anbindung an 
institutionelle 
Hilfeangebote 

Aufsuchende Arbeit 

Kontaktaufnahme: niedrigschwelliges Bera-

tungs- und Betreuungsangebot an einschlä-
gigen Szenetreffpunkten, bei Tafeln, Sup-
penküchen Notunterkünften etc. 

Vermittlung: Vermittlung in geeignete wei-
terführende Hilfeangebote (Unterkunft / 
Wohnen, materielle Absicherung, Gesund-
heit, Sucht, Beratung) 

Offener Treff:  

Aufenthaltsraum mit niedrigschwelligem Zu-
gang und basalen Angeboten 

Winternotprogramm: Kontaktaufnahme und 
Situationsabklärung, ggf. Vermittlung zur 
Notunterbringung, Unterstützung bei der Re-
alisierung von Grundbedürfnissen 

Sicherstellung 
basaler Versor-

gung, Brücken-
schlag zu insti-
tutionellen Hilfe-
angeboten 

keine feste 
Fallzahl 

B
e
tr

e
u

u
n

g
 

v
o

n
 

„
S

y
s
te

m
s
p

r
e
n

-

g
e
r
n

“
 

Menschen mit 
besonders 
komplexen 
Bedarfslagen, 
häufig woh-
nungslos 
und/oder psy-
chisch krank, 
mit einem 
sehr hohen 
Hilfebedarf, 
aber großen 
Schwierig-kei-
ten in der An-
nahme von 
Hilfen 

Langfristige regelmäßige aufsuchende Be-
gleitung und Betreuung 

Niedrigschwelliges Beratungs- und Betreu-
ungsangebot an den jeweiligen Aufenthalts-
orten 

Vorhalten eines regelmäßigen vertrauensvol-
len Beziehungsangebots 

Existenz- und Überlebenssicherung 

Vermittlung in bedarfsgerechte weiterfüh-
rende Hilfeangebote (Unterkunft / Wohnen, 
materielle Absicherung, Gesundheit, Sucht, 
Beratung) 

Enge Kooperation mit allen beteiligten Stel-
len und dem psychosozialen Netzwerk  

Sicherstellung 
basaler Versor-
gung, Koopera-
tion mit  institu-
tionellen Hilfean-
geboten 

keine feste 
Fallzahl 

B
e
W

o
 

§
§

 6
7

 f
f.

 S
G

B
 X

I
I
 

Personen in 
Wohnungsnot 

und mit Hilfe-
bedarf nach 
§ 67 SGB XII 
in Form von 
persönlicher 
Hilfe und Un-
terstützung in 
eigenem 
Wohnraum 
(BeWo) 

Clearing/Hilfebedarfsfeststellung: Klärung 
der persönlichen und wirtschaftlichen Situa-

tion 

Beratung und (persönliche) Unterstützung: 
Realisierung von relevanten Beratungs- und 
Unterstützungsleistungen in den verschiede-
nen Hilfedimensionen nach § 67 SGB XII 
(zur Wohnungssicherung und -erlangung und 
zur Überwindung der sozialen Schwierigkei-
ten) / persönliche Hilfe / individuelle Hilfe-
planung / ggf. Organisation von Servicehilfen 
(haushaltsnahe Dienstleistungen) / Motiva-
tion zur Annahme weitergehender Hilfen, 
Vor-Ort-Präsenz 

Vermittlung: Vermittlung von weitergehen-
den (komplementären) Hilfen 

Unterstützung 
bei / Sicherstel-

lung eines ei-
genständigen 
Wohnens 

keine feste 
Fallzahl 
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Bereiche Zielgruppe Leistungen Ziel Fall-/ 

Platzzahl 

§
§

 1
1

3
, 

7
8

 S
G

B
 I

X
 

Personen mit 
einer psychi-

schen Behin-
derung oder 
einer Suchter-
krankung mit 
Hilfebedarf 
nach §§ 113, 78 

SGB IXin eige-

nem Wohn-
raum 

Clearing: Ermittlung von Problemlagen und 
Hilfebedarf 

Beratung und (persönliche) Unterstützung: 
Beratungs- und Unterstützungsleistungen in 
verschiedenen Hilfedimensionen nach §§ 113, 

78 SGB IX (Unterstützung bei der Teilhabe, 

Existenzsicherung, soziale Teilhabe, berufli-
che Perspektiven und Tagesstruktur, Ge-
sundheit und Krisenbewältigung) / persönli-
che Hilfe und Anleitung / Motivation zur An-
nahme von medizinischen, suchtspezifischen, 
psychologischen und Krisenhilfen sowie von 
anderen relevanten weitergehenden Hilfen / 
Vor-Ort-Präsenz 

Vermittlung: Vermittlung in ergänzende oder 
nachgehende Hilfen 

Unterstützung 
bei / Sicherstel-

lung eines ei-
genständigen 
Wohnens und 
der Milderung 
und Bewältigung 
von Teilhabeein-
schränkungen 
(aus Beeinträch-
tigungen resul-
tierend) 

keine feste 
Fallzahl 

S
ta

ti
o

n
ä
r
e
 H

il
fe

n
 

w
e
n

ig
e
r
 k

o
m

p
le

x
e
r
 H

il
fe

b
e
d

a
r
f 

Wohnungslose 
Personen 
(auch junge) 
mit weniger 
komplexem 
Hilfebedarf 
und Bedarf an 
intensiver 
(stationärer) 
Hilfe nach 
§ 67 SGB XII 
zur (kurzfristi-

gen) Rein-
tegration in 
Normalwohn-
raum 

Sozialarbeiterische Intensivhilfen in Wohn-
gruppen und in abgeschlossenen Wohnungen 
in Verbindung mit Selbstversorgung) / in der 
Kreismitte gesonderte Angebote für Frauen 
und Jungerwachsene) 

Beratung und (persönliche) Unterstützung: 
Realisierung von Beratungs- und (komple-
xen) Unterstützungsleistungen in den ver-
schiedenen Hilfebereichen (nach § 67 SGB 
XII) / (intensive) persönliche Hilfen / indivi-
duelle Hilfeplanung / Sicherstellung lebens-, 
alltagspraktischer und hauswirtschaftlicher 

Unterstützung / Motivation zur Annahme 
weitergehender Hilfen und von Folgehilfen / 
Vor-Ort-Präsenz 

Vermittlung: Vermittlung in weitergehende 
(ergänzende) Hilfen und in Nachfolgehilfen 

Vorbereitung auf 
ein eigenständi-
ges Wohnen / 
optional bei Ein-
zelwohnungen: 
Übernahme des 
Wohnraums 

Insgesamt 
33 Plätze in 
den 3 Regi-
onen (8 
Plätze in 
Nord, 20 
Plätze in 
Mitte und 5 
Plätze in 
Süd), die je 
nach Bedarf 
Männern o-

der Frauen 
zur Verfü-
gung stehen 
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Bereiche Zielgruppe Leistungen Ziel Fall-/ 

Platzzahl 

k
o

m
p
le

x
e
r
 H

il
fe

b
e
d
a
r
f 

Wohnungslose 
Personen mit 

komplexem 
Hilfebedarf 
und stationä-
rem Hilfebe-
darf nach § 67 
SGB XII: Insb. 
Personen mit 
einer psychi-
schen und / o-
der Suchter-
krankung zur 
Klärung und 
Annahme ge-
eigneter Hilfen 
nach §§ 
113,78 SGB IX 
und Personen 
mit stark ver-
festigten Prob-
lemen und er-
heblichen zu-
sätzlichen Ein-
schränkungen 
für ein eigen-
ständiges 
Wohnen 

Komplexe sozialarbeiterische Hilfen (auch 
mit Vollversorgung) für Männer auf dem Ge-

lände von Haus Segenborn und für Frauen in 
Waldbröl 

Unterbringung/Wohnen: Wohnen in möblier-
ten Einzelzimmern 

Clearing: Ermittlung von Problemlagen, Hil-
febedarf und weitergehenden Hilfemöglich-
keiten (auch prozessbegleitend im Rahmen 
einer Clearing- und Motivationsphase) 

Beratung und (persönliche) Unterstützung: 
Realisierung von Beratungs- und (intensi-
ven) Unterstützungsleistungen in den ver-
schiedenen Hilfebereichen (nach § 67 SGB 
XII) / (intensive) persönliche Hilfen und Be-
gleitung / Motivationsarbeit / individuelle Hil-
feplanung / Lebens-, alltagspraktische und 
hauswirtschaftliche Unterstützung / Tages-
strukturierung / Motivation zur Annahme 
weitergehender Hilfen und von Folgehilfen, 
bei Bedarf auch: Übernahme administrativer 
Angelegenheiten / Hilfen zur Stabilisierung 
der persönlichen Situation / Unterstützung 
im hygienischen und medizinischen Bereich / 
Hilfen und Begleitung in medizinischen Ange-
legenheiten / Tagesstrukturierung (Freizeit 
und Beschäftigung) / Ansprechpartner/-in-
nen 

Vermittlung: Vermittlung von ergänzenden 
Hilfen / Vermittlung und Organisation der 
Überleitung an weiterführende Hilfen (nach 

§§ 113, 78 SGB IX) 

Vermittlung und 
Überleitung in 

weiterführende 
bedarfsgerechte 
Hilfeformen 
nach §§ 113, 78 
SGB IX 

Stabilisierung 
der Wohn- und 
Lebensbedin-
gungen und län-
gerfristiges 
Wohn- und Ver-
sorgungsange-
bot unter statio-
nären Rahmen-
bedingungen 

Insgesamt. 
40 Plätze: 

nach §§ 67 
ff. SGB XII, 
und zwar 35 
in Einzelzim-
mern in 
Haus Se-
genborn und 
5 Plätze für 
Frauen in 
Waldbröl 

In Segen-
born zusätz-
lich 8 Plätze 
für Men-
schen mit 
längerfristi-
gem Hilfe-
bedarf nach 
§ 35 SGB 
XII in örtli-
cher Träger-
schaft 

 

S
ta

ti
o

n
ä
r
e
 H

il
fe

n
 

lä
n

g
e
r
fr

is
ti

g
e
r
 H

il
fe

b
e
d

a
r
f 

Wohnungslose 
in besonderen 
sozialen 
Schwierigkei-
ten nach 
§§ 27 ff. 
SGB XII, bei 
denen sich die 

Problemlagen 
so manifes-
tiert/chronifi-
ziert haben, 
dass sie lang-
fristig der eng-
maschigen 
stabilisieren-
den Anbin-
dung an eine 
stationäre Ein-
richtung be-
dürfen 

Unterbringung/Wohnen: Wohnen in möblier-
ten Einzelzimmern / Wohneinheiten 

Grundversorgung: Zentral- oder Selbstver-
pflegung, Kleidung, hauswirtschaftliche Hilfe 

Gesundheitliche Situation: Motivierung und 
Begleitung zur Inanspruchnahme notwendi-
ger medizinischer, psychologischer und 
suchttherapeutischer Maßnahmen 

Wirtschaftliche Situation: Hilfe bei allen fi-
nanziellen und administrativen Angelegen-
heiten wie z.B. Geldverwaltung, Schuldenre-
gulierung, Ämterbegleitung etc. 

Lebenspraktische Situation: Stabilisierung 
der Lage und Vermeidung von Verschlimme-
rung, Rückzugsmöglichkeit und Sicherheit im 
geschützte Rahmen, Sichtung und Unterstüt-
zung bei der Post und anderer Unterlagen 

Familiäre Situation: Überwindung sozialer 
Isolation, Wiederaufbau und Pflege sozialer 
Kontakte, Unterstützung bei der Bewältigung 
von Konflikt- und Krisensituationen 

Beratung und (persönliche) Unterstützung: 
in den verschiedenen Lebensbereichen 

Stabilisierung 
der Wohn- und 
Lebensbedin-
gungen und län-
gerfristiges 
Wohn- und Ver-
sorgungsange-
bot unter statio-

nären Rahmen-
bedingungen 

Milderung und 
Vermeidung von 
Verschlimme-
rung der Le-
benslage 

Insgesamt 
15 Plätze in 
den Regio-
nen Nord, 
Mitte und 
Süd 
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Bereiche Zielgruppe Leistungen Ziel Fall-/ 

Platzzahl 
T
a
g

e
s
s
tr

u
k
tu

r
, 

A
r
b
e
it

, 
B

e
s
c
h

ä
ft

ig
u

n
g

 u
n

d
 

Q
u

a
li

fi
z
ie

ru
n

g
 (

im
 a

m
b

u
la

n
te

n
 B

e
r
e
ic

h
 z

u
-

s
ä
tz

li
c
h

)
 

Arbeitslose er-
werbsfähige 

und nicht er-
werbsfähige 
Personen / be-
einträchtigte 
Hilfesuchende 
ohne Anspruch 
auf Arbeitshil-
fen nach § 5 
der DVO zu 
§ 67 SGB XII / 
Hilfesuchende 
mit ambulan-
tem und stati-
onärem Hilfe-
bedarf nach 
§ 67 SGB XII 

und Anspruch 

auf Arbeitshil-
fen nach § 5 
der DVO zu 
§ 67 SGB XII 

Tagesstrukturierende Arbeits- und Beschäfti-
gungsgelegenheiten sowie Qualifizierungs-

maßnahmen für erwerbsfähige und nicht er-
werbsfähige Personen im Rahmen von Maß-
nahmen nach SGB XII und SGB II sowie der 
Hilfe zur Arbeit nach §§ 67 ff. SGB XII (§ 5 
DVO) inkl. spezieller Maßnahmen und Leitun-
gen (Verbesserung von Vermittlungen / Er-
probung in Gewerken / Qualifizierung / Kom-
petenzanalyse) und flankierende Unterstüt-
zungen) 

Arbeits- und Beschäftigungsangebote zur Ta-
gesstrukturierung und Stabilisierung in ge-
schütztem Rahmen: Beschäftigung, sinnstif-
tende Tätigkeiten, Tagesstruktur 

Vorbereitung/ 
Unterstützung 

von Integration 
in Arbeit 

Stabilisierung 
und Tagesstruk-
tur 

Geschätzter 
Bedarf 80 

Plätze ins-
gesamt: in 
Nord 10, in 
Mitte 20 und 
in Süd 50 
Plätze (da-
von 30 in 
Haus Segen-
born) 

E
in

b
in

d
u

n
g

 E
h

re
n

a
m

t 

im
 O

B
K

 (
o
p

ti
o

n
a
l/

z
u

s
ä
tz

l.
)
 

 

Alle Zielgrup-
pen im Be-
reich der de-
zentralen An-
gebote: Woh-
nungsnotfälle 
und sozial und 
wirtschaftlich 
benachteiligte 
Haushalte und 
Personen 

Definition von Aufgaben: Festlegung von 
durch das Ehrenamt zu übernehmenden Tä-
tigkeiten/Aufgabenfeldern 

Werbung/Gewinnung: Öffentlichkeitsarbeit 
zur Werbung/ Gewinnung von ehrenamtlich 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern / Aus-
wahl 

Schulung/Betreuung: Vorbereitung auf zu 
übernehmende Aufgaben / Festlegung von 
Ansprechpartnerinnen und -partnern / regel-
mäßige Besprechungen 

Einsatzplanung: Planung von Einsatzorten 
und -zeiten sowie von zu übernehmenden 
Aufgaben 

Aufbau eines 
Pools von Ehren-
amtlichen / Er-
gänzung des 
(professionellen) 
Angebots auf 
der Ebene des 
bürgerschaftli-
chen Engage-
ments 

keine feste 
Fallzahl 

N
o
ta

u
fn

a
h

m
e
 n

a
c
h

 O
O

B
G

 

(
o
p
ti

o
n

a
l/

z
u

s
ä
tz

l.
)
 

Aktuell woh-
nungslose und 
durch die 
Kommunen 
nach dem 
OBG NRW un-
terzubrin-
gende Woh-
nungsnotfälle 

Vereinbarung mit den Kommunen im OBK, 
die Wohnungsnotfälle kurzfristig und für we-
nige Tage unterzubringen (analog zur Ko-
operationsvereinbarung mit den Kommunen 
Waldbröl, Nümbrecht und Morsbach) 

Kurzfristige Unterbringung mit definiertem 
Standard, Beratung, Existenzsicherung und 
Stabilisierung der Lebenssituation 

Sicherstellung von weiterführenden Angebo-
ten/Hilfen: Hilfebedarfsermittlung (Clearing) 
und Anbindung an geeignete soziale Hilfen 

Sicherstellung 
einer kurzfristi-
gen und zeitlich 
befristeten vo-
rübergehenden 
Unterbringung / 
gezielte Anbin-
dung an geeig-
nete soziale Hil-
fen 

Be-
darf/Plätze 
aktuell nicht 
bestimm-
bar/bisher 
keine Be-
darfsermitt-
lung 

5 ORGANISATION DER HILFEN 

Wesentliches Element der Organisation der Hilfen für Wohnungsnotfälle und die weite-

ren definierten Zielgruppen ist die Bildung von drei (einheitlich ausgerichteten) regio-

nalen Organisationseinheiten. In den regionalen Zentren und Teams sind die beschrie-

benen differenzierten Angebote im Bereich der präventiven und kurzfristigen Hilfen 

jeweils organisatorisch zusammengefasst. Zum R egionalteam Südkreis gehört Haus 
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Segenborn mit seinem stationären Versorgungs- und Hilfeangebot sowie die dazuge-

hörigen Arbeitshilfen. Alle Bereiche sind inhaltlich und organisatorisch eingebunden in 

die (regionalen) Zuständigkeits- und Kooperationsstrukturen des GPV. 

Die regionalen Teams/Zentren dienen Wohnungsnotfällen und Personen in besonderen 

Lebensverhältnissen als zentrale Anlaufstellen bzw. Ausgangspunkt für aufsuchende 

Tätigkeiten bei der Prävention und der niedrigschwelligen Aufsuchenden Arbeit. Diese 

Funktion hat innerhalb der regionalen Hilfestruktur der Fachberatungsdienst inne, und 

zwar zugleich für von Wohnungslosigkeit Bedrohte und für aktuell von Wohnungslosig-

keit Betroffene. Der Fachberatungsdienst und sein Angebot für von Wohnungslosigkeit 

bedrohte und betroffene Haushalte/Personen sind über eine örtliche und regionale 

Vernetzung und eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit bei allen relevanten Stellen 

(innerhalb und außerhalb des Gesamthilfesystems) und in der Öffentlichkeit hinrei-

chend bekannt.16 Er wird tätig, sobald ihm ein Fall drohender und/oder eingetretener 

Wohnungslosigkeit bekannt wird.17 

Im Rahmen der Fallbearbeitung führt der Fachberatungsdienst entsprechend seinem 

ausdifferenzierten Leistungsprofil der Fachberatung, Prävention und Aufsuchenden Ar-

beit zunächst eine Situationsklärung und Hilfebedarfsermittlung durch, auf dieser Basis 

erfolgen dann Beratungen (inklusive Information über bestehende Hilfemöglichkeiten) 

und Unterstützungen in eigener Regie sowie die Einleitung von im Einzelfall erforderli-

chen Maßnahmen (wie z. B. Unterstützung bei der Regulierung von Mietschulden, bei 

der Unterbringung oder bei der Erlangung von Wohnraum, die Einleitung flankierender 

Hilfen wie Schuldnerberatung, Suchthilfen etc.) oder auch gezielte Weitervermittlun-

gen zu weiterführenden Angeboten innerhalb und außerhalb des Gesamthilfesystems.18 

Die Details finden sich in den anliegenden Steckbriefen für die jeweiligen Funktionsbe-

reiche. 

Innerhalb der Wohnhilfen Oberberg und des Gesamthilfesystems werden von dem 

Funktionsbereich „Fachberatung“ – je nach Ergebnis der Hilfebedarfsfeststellung – Ver-

mittlungen in alle beschriebenen Funktionsbereiche und -elemente vorgenommen. Dies 

erfolgt immer dann, wenn Hilfebedarfe vorliegen, die über eine (erweiterte) Beratung 

in eigener Regie nicht gedeckt werden können. Besteht eine kurzfristige Perspektive 

zur Vermittlung in die Normalwohnraumversorgung, so kommt – je nach Hilfebedarf 

und den Voraussetzungen bei den Hilfeempfängerinnen/-empfängern – das Betreute 

Wohnen (nach §§ 67 SGB XII oder §§ 113, 78 SGB IX) oder aber das dezentrale 

stationäre Wohnen in Wohngruppen oder Einzelwohnungen in Betracht. Dorthin erfolgt 

dann eine Vermittlung und Überleitung im Rahmen einer systematischen Fallübergabe. 

Bei Hilfesuchenden mit eingetretener Wohnungslosigkeit, bei denen sich ein besonde-

rer stationärer komplexer Hilfebedarf ergibt, wird bei Männern eine Vermittlung in den 

Funktionsbereich der stationären Hilfen in Haus Segenborn vorgenommen, und bei 

Frauen erfolgt diese in die entsprechende stationäre Wohngruppe in Waldbröl. Hierbei 

                                           

16 Ein Teil der stationären Hilfen in Haus Segenborn betrifft auch Menschen mit längerfristigem Hilfebedarf. 

Für sie werden dort zusätzlich acht stationäre Plätze auf der Basis von § 35 SGB XII in örtlicher Kosten-

trägerschaft vorgehalten. 

17 Dies kann durch Selbstvorsprache oder Vermittlung/Mitteilung von kooperierenden Stellen geschehen. 

Zur Kontaktaufnahme werden auch aufsuchende Hilfen praktiziert. 

18 Im Bedarfsfall können die Clearingfunktion und Weitervermittlungen an allen Stellen des Hilfesystems 

durchgeführt werden. Für das Clearing gilt ein einheitliches Verfahren und Ablaufschema. 
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handelt es sich in der Regel um den Personenkreis der Wohnungslosen mit chronifi-

zierten Problemlagen oder um wohnungslose Menschen mit psychischen und/ oder 

Suchterkrankungen.19 

Alle sozialarbeiterischen Hilfen in den Funktionselementen der regionalen Organisati-

onseinheiten (Fachberatung, Prävention von Wohnungslosigkeit, Aufsuchende Arbeit, 

Betreutes Wohnen nach §§ 113, 78 SGB IX und 67 ff. SGB XII und stationäre Hilfen) 

können im Bedarfsfall auf die ergänzenden und zielgruppenübergreifenden Angebote 

der Funktionselemente „Tagesstruktur/Arbeit/Beschäftigung/Qualifizierung“ und „Ein-

bindung Ehrenamt“ zurückgreifen. Bei den sozialarbeiterischen Hilfen ist außerdem 

organisatorisch und fachlich sichergestellt, dass gegenseitige Vertretungen vorgenom-

men werden können (z.B. bei Urlaub und Krankheit, aber auch bei der Wahrneh-

mung von Sprechzeiten in anderen Gemeinden). Darüber hinaus ist eine enge und 

abgestimmte Kooperation der unterschiedlichen Funktionselemente innerhalb der Re-

gionalteams auch organisatorisch sichergestellt. 

Gleiches gilt für die in Haus Segenborn vorgehaltenen Angebote. Hier ist der Sozial-

dienst eng mit dem Versorgungsbereich (Hauswirtschaft) und dem Arbeitsbereich ver-

woben und greift auf die Angebote im Bereich „Tagesstruktur, Arbeit, Beschäftigung 

und Qualifikation“ zurück. Insgesamt existiert in Haus Segenborn ein Team mit unter-

schiedlichen Qualifikationen, Zuständigkeiten und Schwerpunktsetzungen, das inter-

disziplinär zusammenarbeitet und sich im Bedarfsfall auch gegenseitig – so weit wie 

möglich – vertritt. 

6 QUALITÄT DER LEISTUNGEN DER HILFEN / QUALI-

TÄTSSICHERUNG20 

Strukturqualität 

Alle Angebote, und insbesondere die Beratungsangebote, sind niedrigschwellig ausge-

richtet. Wohnort- und Bürgernähe sowie gute Erreichbarkeit der Angebote in Verbin-

dung mit der Durchführung von aufsuchenden Hilfen sind ebenso weitere Qualitäts-

merkmale der Hilfestruktur. Durch Einbindung in hilfesysteminterne und -externe Ko-

operationsstrukturen werden überall zeitnah umfassende und passgenaue Hilfen und 

Unterstützung angeboten oder eingeleitet. Für alle Funktions- und Aufgabenbereiche 

existieren an der aktuellen Fachdiskussion orientierte Steckbriefe. Diese werden spä-

testens alle drei Jahre aktualisiert. Unter anderem werden darüber auch Struktur und 

Inhalte der Hilfen, und damit die Orientierung an den individuellen Problemlagen der 

Hilfesuchenden, festgelegt. Weitere Strukturelemente der Hilfen und Unterstützungen 

sind klare Leistungsprofile, definierte Unterstützungspakete und feste Abläufe bei ihrer 

                                           

19 Wie bereits erwähnt, werden Hilfebedarfsermittlungen (im Bedarfsfall) auch an anderen Stellen des Ge-

samthilfesystems durchgeführt. In diesen Fällen wird dann auch die Weitervermittlung an die jeweiligen 

Segmente von dort aus vorgenommen. Hinzuweisen ist darauf, dass – z. B. bei Veränderung von 

Hilfebedarf und Voraussetzungen – auch direkte Vermittlungen zwischen den einzelnen Segmenten vor-

genommen werden. Ebenfalls zu erwähnen ist, dass auch ein direkter Zugang zu den stationären 

Hilfen in Haus Segenborn erfolgen kann 

20 An dieser Stelle erfolgen nur generelle (funktionsbereichsübergreifende) Aussagen zu den unterschied-

lichen Qualitätsbereichen. Eine ausführliche Beschreibung ist den Steckbriefen für die einzelnen Teilbe-

reiche vorgenommen worden (vgl. Anlage 3). 
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Realisierung. Die Partizipation der Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger ist über 

ein schriftliches Konzept strukturell verankert (vgl. Anlage 4). 

Zur Überwachung der Zielerreichung der Wohnhilfen Oberberg und der Qualität der 

Hilfen stehen ein Konzept zur begleitenden Selbstevaluation mit definierten Indikato-

ren und Evaluationsverfahren (vgl. Anlage 5) und ein Qualitätsmanagementsystem zur 

Verfügung. In allen Bereichen kommt ausschließlich ausgewiesenes Fachpersonal zum 

Einsatz. Supervision, Aus- und Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit, die Vertretung und 

Mitarbeit in regionalen und überregionalen Fachgremien ist in allen Bereichen sicher-

gestellt und Standard. Bei den Wohn-, Unterbringungs- und Versorgungsangeboten 

findet das Wohnen in Einzelzimmern mit definierten Standards hinsichtlich Ausstattung 

und Möblierung statt. 

Prozessqualität 

In allen Funktionsbereichen und -elementen sind die individuellen Hilfen und Unter-

stützungen problembezogen auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten. Potenzielle 

Hilfesuchende haben auch die Gelegenheit, die Angebote im Vorfeld vor Ort kennenzu-

lernen. 

Die Hilfeprozesse orientieren sich am aktuellen Hilfebedarf und der Entwicklung von 

Perspektiven. Sie werden individuell unter Einbeziehung der Wünsche der Betroffenen 

geplant und gesteuert. Selbsthilfe und die Stärkung der Eigenkompetenz sind wesent-

lichen Elemente der Hilfeprozesse. Es gibt Festlegungen dazu, wann sie einsetzen und 

wann sie im Regelfall enden. Die Hilfeverläufe konzentrieren und beschränken sich auf 

den jeweiligen Kernbereich. Im Bedarfsfall werden bedarfsorientierte und passgenaue 

Vermittlungen in ergänzende, weiterführende und nachgehende Hilfen vorgenommen. 

Fachlich anerkannte Methoden der Sozialarbeit (Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Ge-

meinwesenarbeit) finden Anwendung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen den 

Hilfesuchenden als verlässliche Ansprechpartnerinnen und -partner zur Verfügung. 

Dies beinhaltet auf der Basis klarer Zuständigkeiten den Aufbau von vertrauensvollen 

und tragfähigen Arbeitsbeziehungen ebenso wie die verlässliche, zeitnahe und fristge-

rechte Regelung aller kostenrechtlich relevanten Angelegenheiten mit den jeweiligen 

Kosten- und Leistungsträgern. 

In allen Bereichen erfolgt eine fachlich angemessene Dokumentation und Auswertung 

der Hilfeprozesse. Fallbesprechungen und Überprüfung von Hilfeprozessen finden re-

gelmäßig und in definierten Zeitabständen statt. 

Ergebnisqualität 

In allen Funktions- und Aufgabenbereichen erfolgt ein regelmäßiges Berichtswesen. 

Erstellt wird ein jährlicher Jahres- und Evaluationsbericht für den Einrichtungs- und die 

Kostenträger, in dem auch die Ergebnisse der Fallbearbeitungen dokumentiert sind. 

Ermittelt wird außerdem in allen Bereichen die Kundenzufriedenheit durch geeignete 

Maßnahmen wie z. B. regelmäßig durchgeführte Kundenbefragungen. 

Im Bereich der Wohnungslosenhilfe ist eine Vernetzung mit der Bundesarbeitsgemein-

schaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) und dem Evangelischen Fachverband Wohnungs-

losenhilfe in Rheinland-Westfalen-Lippe u. a. durch die Erfassung des Basisdatensatzes 

der BAG W und die Teilnahme an deren bundesweiter Auswertung gegeben. 
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Im Bereich der stationären Hilfe und des Ambulant Betreuten Wohnens (BeWo nach 

§§ 113, 78 SGB IX und 67 ff. SGB XII) erfolgt regelhaft ein Abfragen und eine Dar-

stellung der Ergebnisse und des Betreuungsverlaufs durch die Hilfeplanung. 
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7 ANLAGEN 

Verzeichnis der Anlagen 

 

Anlage 1:  Definition und Typologie von Wohnungsnotfällen 

 

Anlage 2:  Grundverständnis, Haltungen und Ziele der Wohnhilfen Oberberg und bei 

der Entwicklung eines Gesamthilfesystems für Wohnungsnotfälle im 

Oberbergischen Kreis 

 

Anlage 3:  „Steckbriefe“ zur Beschreibung und Kennzeichnung der definierten Auf-

gaben- und Funktionsbereiche 

 

Anlage 4:  Konzept zur Mitbestimmungsrechte der Expert:innen in eigener Sache 

                     (EieS) 

 

Anlage 5:  Konzept zur begleitenden Selbstevaluation der Wohnhilfen Oberberg und 
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temsprenger“ 
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Anlage 1: 
Definition und Typologie von Wohnungsnotfällen1 

Wohnungsnotfälle sind Haushalte und Personen mit einem Wohnungsbedarf von hoher 

Dringlichkeit und mit besonderen Zugangsproblemen (finanzieller und/oder nicht-finanzieller 

Art) zum Wohnungsmarkt. 

Zu den Wohnungsnotfällen zählen Haushalte und Personen, die 

A aktuell von Wohnungslosigkeit betroffen sind, darunter 

A.1 ohne eigene mietrechtlich2 abgesicherte Wohnung (oder Wohneigentum) 

und nicht institutionell untergebracht, darunter 

A.1.1 ohne jegliche Unterkunft 

A.1.2 in Behelfsunterkünften (wie Baracken, Wohnwagen, Gartenlauben etc.)3 

A.1.3 vorübergehend bei Freunden, Bekannten und Verwandten untergekommen 

A.1.4 vorübergehend auf eigene Kosten in gewerbsmäßiger Behelfsunterkunft lebend (z. B. 

in Hotels oder Pensionen) 

A.2 ohne eigene mietrechtlich abgesicherte Wohnung (oder Wohneigentum), 

aber institutionell untergebracht, darunter 

A.2.1 per Verfügung, (Wieder-)Einweisung oder sonstiger Maßnahme der Obdachlosenauf-

sicht untergebracht (ordnungsrechtlich untergebrachte Wohnungsnotfälle)4 

A.2.2 mit Kostenübernahme nach SGB II oder SGB XII vorübergehend in Behelfs- bzw. Not-

unterkünften oder sozialen Einrichtungen untergebracht (durch Maßnahmen der Min-

destsicherungssysteme untergebrachte Wohnungsnotfälle) 

A.2.3 mangels Wohnung in sozialen oder therapeutischen Einrichtungen länger als notwen-

dig untergebracht (Zeitpunkt der Entlassung unbestimmt) bzw. die Entlassung aus 

einer sozialen oder therapeutischen Einrichtung oder aus dem Strafvollzug steht un-

mittelbar bevor (innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen) und es ist keine Woh-

nung verfügbar5 

B unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht sind, weil  

B.1 der Verlust der derzeitigen Wohnung unmittelbar bevorsteht wegen Kündigung des 

Vermieters, einer Räumungsklage (auch mit nicht vollstrecktem Räumungstitel) oder 

einer Zwangsräumung 

                                           

1 Diese Definition und Typologie von Wohnungsnotfällen wurde im Forschungsverbund „Wohnungslosigkeit 

und Hilfen in Wohnungsnotfällen“ zugrunde gelegt. 

2 Nicht als mietrechtlich abgesicherte Wohnverhältnisse gelten Unterbringungsformen, die im Mietrecht aus-

drücklich vom Mieterschutz ausgenommen werden (§ 549 Abs. 2 BGB), wie beispielsweise Hotelunterbrin-

gungen („zum vorübergehenden Gebrauch“) und Unterbringungen in Wohnraum, der von juristischen Per-

sonen des öffentlichen Rechts oder anerkannten privaten Trägern der Wohlfahrtspflege angemietet wurde, 

um ihn (ohne Mieterschutz) Personen mit dringendem Wohnungsbedarf zu überlassen. Die solchermaßen 

Untergebrachten bleiben bis zur Absicherung eines Mietverhältnisses mit Mieterschutz aktuell von Woh-

nungslosigkeit betroffen. 

3 Abgrenzungskriterium zur Wohnung stellt nach der Definition der amtlichen Statistik (z. B. Sozialhilfesta-

tistik, GWZ) das Fehlen von Küche bzw. Kochnische dar. Unterkünfte werden als „sonstige Wohneinheiten“ 

erhoben. 

4 Ordnungsrechtliche Unterbringung kann erfolgen in kommunalen Obdachlosenunterkünften, anderen Not-

unterkünften, zweckbestimmten Normalwohnungen oder per Wiedereinweisung in der bisher bewohnten 

Wohnung. 

5 Dazu zählen auch Personen, für deren institutionelle Unterbringung Wohnungslosigkeit nicht ursächlich war. 
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B.2 der Verlust der derzeitigen Wohnung aus sonstigen zwingenden Gründen unmittelbar 

bevorsteht (z. B. aufgrund von eskalierten sozialen Konflikten, gewaltgeprägten Le-

bensumständen oder wegen Abbruch des Hauses) 

C in unzumutbaren Wohnverhältnissen leben, darunter 

C.1 in Schlicht- und anderen Substandardwohnungen, in die Wohnungsnotfälle zur Ver-

meidung von Obdachlosigkeit mit regulärem Mietvertrag untergebracht wurden6 

C.2 in außergewöhnlich beengtem Wohnraum (nach Haushaltsgröße gestaffelte flächen- 

oder raummäßige Unterversorgung: bei Einpersonenhaushalten Unterschreitung der 

Mindestwohnfläche von 20 qm; bei Zweipersonenhaushalten von 29 qm oder alter-

nativ: zwei Personen in Einraumwohnung; bei Drei- und Mehrpersonenhaushalten: 

zwei und mehr Personen mehr als zur Verfügung stehende Wohnräume, die Küche 

nicht mitgerechnet)7 

C.3 in Wohnungen mit völlig unzureichender Ausstattung (Fehlen von Bad/Dusche oder 

WC in der Wohnung) 

C.4 in baulich unzumutbaren bzw. gesundheitsgefährdenden Wohnungen (entsprechend 

den einschlägigen baurechtlichen Bestimmungen) 

C.5 mit Niedrigeinkommen und überhöhter Mietbelastung8 

C.6 aufgrund von gesundheitlichen und sozialen Notlagen 

C.7 in konfliktbeladenen und gewaltgeprägten Lebensumständen. 

Definitorisch eigentlich der 1. Gruppe zuzuordnen (weil aktuell von Wohnungslosigkeit be-

troffene Wohnungsnotfälle), aufgrund ihrer besonderen Herkunfts- und Lebenssituation und 

der in der Regel auch gesonderten administrativen Zuordnung aber gesondert zu erfassen 

und analysieren sind  

D von Wohnungslosigkeit aktuell betroffene Zuwanderinnen und Zuwanderer 

in gesonderten Unterkünften,9 darunter Haushalte und Personen 

D.1 mit (Spät-)Aussiedlerstatus in speziellen Übergangsunterkünften,  

D.2 die als Flüchtlinge mit Aufenthaltsstatus von länger als einem Jahr von Wohnungslo-

sigkeit betroffen sind und in speziellen Übergangsunterkünften untergebracht sind. 

                                           

6 Trotz der mietvertraglichen Regelung stellt auch diese Form der Unterbringung eine nicht dauerhafte und 

nicht ausreichende Form der Wohnungsversorgung dar. 

7 Zur Abgrenzung der Fallgruppen C.2 bis C.4 wurde auf gängige normative Vorgaben in der Fachliteratur 

zurückgegriffen. 

8 Hierzu werden bei den Konzeptarbeiten noch weitere Präzisierungen vorzunehmen sein. 

9 Hier geht es nur um die Zuwanderinnen und Zuwanderer, die 1. nicht in den anderen Kategorien mehr oder 

weniger automatisch schon enthalten sind, weil sie in gesonderten Unterbringungssegmenten versorgt wer-

den und einen besonderen Rechtsstatus haben und die 2. das Recht haben, in Deutschland einen Wohnsitz 

zu begründen, einen Wohnberechtigungsschein zu beantragen etc. 

 Andere Migrantinnen und Migranten in speziellen Übergangsunterkünften (beispielsweise mit Asylbewer-

berstatus und keiner oder nur kurzfristiger Aufenthaltsgenehmigung/Duldung) fallen insoweit nicht unter 

die Definition von Wohnungsnotfällen, als die Gründung eines (legalen) Wohnsitzes und die Versorgung mit 

mietrechtlich abgesicherten Wohnungen per Gesetz ausgeschlossen ist. Dennoch sind der quantitative Um-

fang dieser Gruppen und auch die Unterbringungssituation und Lebenslagen dieser Gruppen im Kontext der 

Wohnungsnotfallproblematik von Interesse, zumal wenn sie im System der Wohnungsnotfallhilfe als Klientel 

in Erscheinung treten. 
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Anlage 2: 
Grundverständnis, Haltungen und Ziele der Wohnhilfen Oberberg und 

bei der Entwicklung eines Gesamthilfesystems für Wohnungsnotfälle 
im Oberbergischen Kreis 

0 Vorbemerkung 

Nachfolgend sind das Grundverständnis der Hilfen sowie die Haltungen und Ziele dar-

gestellt, die bei der Entwicklung des Gesamthilfesystems im Oberbergischen Kreis 

grundlegend waren. 

1 Zielgruppen der Wohnhilfen Oberberg und des Gesamthilfesystems 

Zielgruppen des angestrebten Gesamthilfesystems sind folgende Haushalte und Perso-

nen: 

Zielgruppen 

 Aktuell von Wohnungslosigkeit Betroffene, und zwar 

 Personen ohne eigene mietrechtlich abgesicherte Wohnung, die nicht institutionell 

untergebracht sind und beispielsweise ohne jegliche Unterkunft oder in Behelfsun-

terkünften (Wohnwagen, Baracken, Hotels, Pensionen etc.) leben oder vorüberge-

hend bei Freunden, Bekannten und Verwandten untergekommen sind 

 Personen ohne eigene mietrechtlich abgesicherte Wohnung, die aber institutionell 

in kommunalen (Obdachlosen-)Unterkünften, stationären Einrichtungen der Woh-

nungslosenhilfe oder wegen Mangels an Wohnraum in anderen Einrichtungen un-

tergebracht sind bzw. deren Entlassung aus dem Strafvollzug oder einer sozialen 

oder therapeutischen Einrichtung unmittelbar bevorsteht 

 Unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, deren Lebenslage von einer 

Kündigung, Räumungsklage oder Zwangsräumung geprägt ist 

 In unzumutbaren Wohnverhältnissen lebende Personen, z. B. wegen konfliktbelade-

ner oder gewaltgeprägter Lebensumstände, beengter Wohnverhältnisse, baulich un-

zumutbarer Wohnverhältnisse, überhöhter Wohnkosten etc. 

 Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten: Personen, bei denen besondere Le-

bensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, besonders auch Woh-

nungslose ohne Anbindung an bestehende institutionelle Angebote 

 Wohnungslose Personen mit einer psychischen und/oder Suchterkrankung, bei denen 

zur Klärung und Motivation zur Annahme geeigneter Hilfen nach §§ 113, 78 SGB IX 

übergangsweise ein Aufenthalt in einer stationären Einrichtung nach §§ 67 ff. SGB 

XII im Rahmen einer Clearing- und Motivationsphase erforderlich ist 

 Personen (i. d. R. Alte und/oder vorzeitig Gealterte sowie langjährige Wohnungslose) 

mit komplexem Hilfebedarf nach § 67 SGB XII und einem Bedarf im Bereich des 

Wohnens, bei denen ein (längerfristiges) Wohnen in einer stationären Einrichtung er-

forderlich ist (auf der Basis der §§ 35 SGB XII) 

 Personen, die durch eine bestehende oder drohende wesentliche Behinderung in der 

Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind und bei denen die Voraussetzungen 

für Leistungen im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens nach §§ 113, 78 SGB 

IX des Trägers erfüllt sind 
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2 Generelle Zielsetzungen der Wohnhilfen Oberberg und des Gesamthilfesys-

tems  

Generelles Ziel des Gesamthilfesystems ist die Sicherstellung zeitnaher und bedarfsge-

rechter Hilfen für die beschriebenen Zielgruppen im ländlichen Raum des Oberbergi-

schen Kreises. Darüber hinaus soll mit dem Vorhaben ein Beitrag zur Verwirklichung 

sozialer Gerechtigkeit, zur Gestaltung lokaler Sozialräume und zum weiteren Ausbau 

bereits vorhandener Kooperations- und Vernetzungsstrukturen geleistet werden. 

3 Problemverständnis und Grundhaltungen bei den Hilfen für die Zielgruppen 

Den Wohnhilfen Oberberg und dem Gesamthilfesystem wird ein Problem- und Hilfever-

ständnis zugrunde gelegt, das sich an der Beseitigung von konkreten Notlagen und der 

Normalisierung von Lebenslagen orientiert. Damit wird die Normalisierung von Wohn- 

und Lebensverhältnissen ins Zentrum der Hilfen gestellt und im Bereich des Wohnens 

der Sicherung und/oder Wiederherstellung normaler Wohnverhältnisse absolute Priori-

tät beigemessen. Weitere wesentliche Elemente des Hilfeverständnisses sind die Orien-

tierung an einem uneingeschränkten Zugang zu Leistungen des Systems der sozialen 

Sicherung, die Verpflichtung zur Unterstützung der Betroffenen bei der Verwirklichung 

ihrer sozialen Rechte, die Sicherstellung ihres Wunsch- und Wahlrechtes sowie die Ge-

währung von Schutz und Sicherheit für die Hilfeempfänger/-innen. 

4 Ziele und Grundsätze 

Aus diesem generellen Problem- und Hilfeverständnis sowie den Grundhaltungen erge-

ben sich weitere Ziele und Grundsätze. 

 1 Soweit sich die Zielgruppe bei der Überwindung ihrer prekären Lebenslage 

nicht selbst helfen kann und damit elementar auf institutionelle Hilfen ange-

wiesen ist, werden ihr bedarfsgerechte Hilfen mit dem Ziel der dauerhaften 

richtigen Wohnraumsicherung und -versorgung bzw. der dauerhaft richtigen 

Überwindung ihrer Lebensverhältnisse und sozialen Schwierigkeiten angebo-

ten und sind ihr zugänglich. Alle an den Hilfen Beteiligten richten ihre Aktivi-

täten an dieser Zielsetzung aus. 

Aus der Orientierung an den konkreten Problem- und Lebenslagen der Zielgruppe ergibt 

sich als weitere Zielsetzung: 

 2 Die Angebote und Hilfen sind problemlösungsorientiert und auf die Überwin-

dung aktueller Krisensituationen ausgerichtet. 

Das bedeutet vor allem die Anforderung, dass die Hilfen geeignet sein müssen, auf die 

konkreten Lebensverhältnisse der Zielgruppe zeitnah und problemangemessen reagie-

ren zu können. Dies ist vor allem für die Vermeidung von Wohnungsverlusten von hoher 

Bedeutung. Präventiven Hilfen und damit der Vermeidung der Entstehung von neuer 

Wohnungslosigkeit wird höchste Priorität beigemessen. 

Darüber hinaus ist von Bedeutung, dass die Angebote und Hilfen den betroffenen Men-

schen auch zugänglich sind und sie diese tatsächlich nutzen können. Daraus folgt als 

weiteres grundsätzliches Ziel: 
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 3 Die Angebote und Hilfen sind kreisweit auch bei anderen Hilfeanbietern (au-

ßerhalb der Wohnungsnotfallhilfen im engeren Sinn), sonstigen relevanten 

Stellen und in der Öffentlichkeit bekannt, damit im Bedarfsfall eine direkte 

Nutzung durch die Betroffenen möglich bzw. eine zielgenaue Weitervermitt-

lung sichergestellt ist. 

Das Ziel impliziert damit auch eine offensive Öffentlichkeitsarbeit. Da erfahrungsgemäß 

die Zielgruppe bestehende Unterstützungsangebote nicht immer oder nicht rechtzeitig 

in Anspruch nimmt, gilt als weitere Zielsetzung: 

 4 Die Angebote und Hilfen sind aus Gründen der Erreichbarkeit und unter Be-

rücksichtigung der Lebensbezüge der Zielgruppe niedrigschwellig ausgerich-

tet und werden so weit wie möglich wohnortnah und sozialraumorientiert an-

geboten. Bei allen Maßnahmen finden im Bedarfsfall aufsuchende Hilfen statt. 

Die Hilfen zeichnen sich damit generell durch eine Komm- und eine Gehstruk-

tur aus. 

Die Hilfen zeichnen sich neben der Sicherstellung einer problemadäquaten und zeitna-

hen Reaktion auf aktuelle Krisen und Bedarfe sowie dem tatsächlichen Erreichen der 

Zielgruppe auch durch das Vorhandensein der notwenigen inhaltlichen und instrumen-

tellen Voraussetzungen für die Verwirklichung der Normalisierung von Wohn- und Le-

bensverhältnissen aus. Vor diesem Hintergrund ist als weitere Zielsetzung formuliert: 

 5 Die Angebote und Hilfen sind bedarfsgerecht und integrationsgeeignet ausge-

richtet und ausgestattet. Soweit sich trotz präventiv ausgerichteter Hilfen 

Wohnungsverluste nicht verhindern lassen und eine öffentliche Ersatzunter-

bringung oder eine stationäre Aufnahme unvermeidbar ist, ist diese so kurz-

fristig wie möglich und findet in dezentralen und integrationsgeeigneten Un-

terkünften mit entsprechend definierten Standards statt. 

Damit ist gleichermaßen eine menschenwürdige Unterbringung/Versorgung wie die 

Schaffung einer Grundlage für einen kurzen Verbleib in Sonderwohnformen intendiert. Als 

nicht integrationsgeeignet und bedarfsgerecht haben sich insbesondere Sonderwohnfor-

men wie Obdachlosenunterkünfte oder die Unterbringung und Substandardwohnungen 

erwiesen, weil sie (insbesondere bei längerem Aufenthalt) im Ergebnis eher zu einer Chro-

nifizierung von Armutslebenslagen und zu einer Konditionierung sozial unerwünschter 

Verhaltensweisen führen oder aber gar nicht erst angenommen werden. Dies alles zu-

sammen wirkt wiederum kontraproduktiv auf die Erreichung des Ziels der Normalisierung 

von Wohn- und Lebensverhältnissen. Daraus folgt unmittelbar als weitere Zielsetzung: 

 6 Die Zielgruppe wird vorrangig mit Normalwohnraum versorgt, was (zumin-

dest mittelfristig) auch das Ziel der vollständigen Auflösung oder Umwand-

lung bestehender Sonderwohnformen beinhaltet. 

Die einzige Ausnahme vom Prinzip der Versorgung in und mit Normalwohnraum stellen 

Personen dar, bei denen ein Bedarf an temporär besonders intensiven oder auf längere 

Frist angelegten Hilfen in einer stationären Einrichtung besteht. 

Um eine hohe Wirksamkeit der Hilfen zu erreichen, ist auch eine entsprechende Orga-

nisation der Hilfen erforderlich, woraus sich als weitere grundlegende Zielsetzung ergibt: 

 7 Die Angebote und Hilfen sind entsprechend den Bedarfen und Notlagen und 

deren Vermeidung bzw. Behebung organisiert. 

Daraus folgt, dass die Ausrichtung der Hilfen auf die Sicherung bzw. Wiederherstellung 

und Stabilisierung normaler Wohn- und Lebensverhältnisse auch bei der Organisation 
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der Hilfen sichergestellt ist. Reibungsverluste, parallele Leistungserbringung und Kon-

flikte aufgrund unterschiedlicher Zielhierarchien unterschiedlicher beteiligter Träger und 

Stellen werden weitgehend vermieden bzw. minimiert. Daraus ergibt sich auch die Ziel-

setzung: 

 8 Die Angebote und Hilfen sind integraler Bestandteil lösungsorientierter und 

tragfähiger Kooperations- und Vernetzungsstrukturen. 

In der Fachdiskussion zur Wohnungsnotfallhilfe und den Hilfen nach §§ 113, 78 SGB IX 

und 67 ff. SGB XII sowie zu anderen sozialen Hilfen ist unstrittig, dass geschlechtsspe-

zifischen Lebenslagen und Hilfebedarfen grundsätzlich Rechnung zu tragen ist. Daraus 

ergibt sich die Zielsetzung: 

 9 Die Angebote und Hilfen tragen geschlechtsspezifischen Lebenslagen generell 

Rechnung und werden überall dort, wo es erforderlich ist, geschlechterdiffe-

rent angeboten. 

Auch den spezifischen Bedarfen von Menschen mit Migrationshintergrund wird Rechnung 

getragen, weshalb für die Hilfeangebote diesbezüglich gilt: 

 10 Die Angebote und Hilfen tragen dem Hilfebedarf von Migrantinnen und 

Migranten Rechnung und werden deshalb kultursensibel angeboten. Der Trä-

ger der Hilfen hat sich interkulturell geöffnet. 

Wegen der (in der Regel) äußerst prekären Lebenslage der Zielgruppe sowie der damit 

verbundenen Abhängigkeit von sozialstaatlichen Leistungen fällt der Sicherstellung/Ge-

währleistung ihrer sozialen Rechte (die explizit auch gegenüber dem Hilfesystem gelten) 

und der Achtung ihrer Autonomie eine besondere Bedeutung zu. Deshalb gilt als weite-

res grundlegendes Ziel: 

 11 Die Zielgruppe wird darin unterstützt, ihre Rechtsansprüche in den sozia-

len Sicherungssystemen umfassend zu verwirklichen. Ihr Status als Vertrags-

partner am Wohnungsmarkt ist hergestellt bzw. gesichert. Dabei ist das 

Wunsch- und Wahlrecht hinsichtlich der Ausgestaltung der Hilfen geachtet. 

Die Wohnwünsche und Erfahrungen der Betroffenen werden angemessen be-

rücksichtigt. 

Ziel der Angebote und Hilfen ist außerdem immer die Hilfe zur Selbsthilfe. Daraus ergibt 

sich als weiterer Grundsatz: 

 12 Die Angebote und Hilfen sind als ein auf Hilfe zur Selbsthilfe ausgerichte-

tes (ressourcenorientiertes) Beratungs- und Unterstützungsangebot konstru-

iert. 

Um die Hilfen für die Zielgruppe effektiv zu gestalten, wird sich die Hilfe auf den Kern-

bericht konzentrieren und beschränken. Deshalb gilt als Grundsatz: 

 13 Alle Hilfen werden effektiv und in der Regel mit einer zeitlichen Definie-

rung von Hilfebeginn und Hilfebeendigung durchgeführt. Es gibt Festlegungen 

und Verständigungen zu der Frage, wann Hilfen für die Zielgruppe einsetzen 

und wann sie enden. Die Hilfeverläufe konzentrieren und beschränken sich 

auf den jeweiligen Kernbereich. Dies bedeutet, dass entsprechend dem kon-

kreten Bedarf im Einzelfall auf weitergehende Hilfen (Suchtberatung, Schuld-

nerberatung etc.) verwiesen und dorthin weitervermittelt wird. 

Dies bezieht sich auf alle Angebote der Wohnhilfen Oberberg und im Gesamthilfesystem. 

So richtet sich die Wohnungsnotfallhilfe in der Regel als Krisenintervention auf die 
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Wohnraumsicherung und -beschaffung sowie auf die Existenzsicherung in Bezug auf den 

notwendigen Lebensunterhalt aus, was nicht ausschließt, dass die anderen Angebote 

ebenfalls in Krisenfällen helfen und greifen. Die stationären Hilfen und das Betreute 

Wohnen sind eher auf größere Zeiträume und intensivere Hilfen bzw. Versorgung aus-

gerichtet. Allen Angeboten gemeinsam ist, dass sie mit der Überwindung der Hilfebe-

dürftigkeit enden bzw. in – entsprechenden Bedarf vorausgesetzt – weitergehende An-

gebote münden. 

 Grundlage der Angebote und Hilfen bilden außerdem anerkannte fachliche Standards 

der sozialen Arbeit, die sich an der aktuellen Fachdiskussion zur Wohnungsnotfall-

problematik und zu den Hilfen nach §§ 113, 78 SGB IX und 67 ff. SGB XII orientieren, 

sodass als weitere grundlegende Zielsetzung des Gesamthilfesystems gilt: 

 14 Für die Angebote und Hilfen sollen anerkannte, transparente und nachvoll-

ziehbare fachliche Standards der sozialen Arbeit gelten, die sich am aktuellen 

Stand der Fachdiskussion orientieren und diesen als Maßstab nehmen. 
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Anlage 3: 
„Steckbriefe“ zur Beschreibung und Kennzeichnung der definierten 

Aufgaben- und Funktionsbereiche 
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Funktions-/aufgabenbereich Fachberatungsstelle 

Kurzkennzeich-
nung 

Fachberatung Wohnungsnot 

 Angeboten werden kurze Beratungsintervalle und ggf. Weitervermitt-

lungen in bedarfsgerechte und passgenaue Hilfen/Maßnahmen. Die Hilfe basiert 

auf einer Kommstruktur. 

Die Fachberatungsstelle Wohnungsnot ist integraler Bestandteil des Fachbera-

tungsdienstes, zu dem neben der Fachberatung die Funktions-/Aufgabenbe-

reiche „Prävention von Wohnungslosigkeit“ und „Aufsuchende soziale Arbeit“ 

gehören. 

Rechtliche Grund-
lagen 

§ 67 ff. SGB XII, inklusive DVO § 67 SGB XII 

Zielgruppe/-n  Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind 

 Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten 

 Menschen in unzumutbaren Wohnverhältnissen 

 

Zugangsvoraus-
setzungen 

 eingetretene Wohnungsnot oder andere soziale Schwierigkeiten, die einer 

Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft entgegenstehen 

 Volljährigkeit 

Aufgaben/Leistun-
gen 

Wohnen 

 Erlangung und Sicherung einer Unterkunft/Wohnung 

 Hilfe bei der Wohnungssuche, beim Sichten und Beantworten von Anzeigen, 

bei der Kontaktaufnahme zu Vermietern, beim Abschluss eines Mietvertrages, 
ggf. Begleitung bei der Wohnungsübergabe, bei Wohnungsbesichtigungen 

 Integration in Normalwohnraum 

 Hilfestellung bei der Suche nach einer geeigneten Wohnform einschließlich der 
Unterstützung bei der Bewältigung der lebenspraktischen und sozialen Schwie-
rigkeiten 

 Kontaktpflege zu Vermietern 

 Zusammenarbeit mit Wohnungsämtern, Sozialämtern und Jobcentern 

 Hilfe bei notwendigen Anträgen, z. B. für Wohngeld oder Wohnberechti-

gungsscheine 

 Unterstützung bei der Sicherstellung von Strom- und Gasversorgung 

 Unterstützung bei der Beantragung von Möbeln, Hausrat und Renovierungen 

Wirtschaftliche Situation 

 Erschließung von und Hinführung zu zuständigen Leistungs- und Hilfesyste-

men 

 Hilfe bei der Sicherung von Ansprüchen und deren Beantragung, Wahrung 

von Fristen, Begleitung zu Ämtern und Behörden 

 Sicherstellung der Erreichbarkeit durch Postadresse 

 Unterstützung bei der Bewältigung finanzieller Probleme 

 Hilfe bei der Geldeinteilung, Überblick über Einnahmen- und Ausgaben 

 ggf. Unterstützung bei der Geldverwaltung 

 Unterstützung und Anleitung bei administrativen Tätigkeiten (z. B. Rege-

lung von „Kleinstschulden“) 

Gesundheitliche Situation 

 Abklärung/Einleitung der gesundheitlichen Regelversorgung (Vermittlung 

zum Arzt, Einweisung in die Klinik etc.) 

 Sicherung der Akutversorgung bei Krankheiten 

 Motivierung und Beratung zur Inanspruchnahme von geeigneten weiterfüh-

renden medizinischen oder psychologischen Maßnahmen 
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Funktions-/aufgabenbereich Fachberatungsstelle 

 Beratung, Information und Motivierung zur Bewältigung gesundheitlicher 

Probleme, insbesondere Vermittlung therapeutischer, rehabilitativer und 

pflegerischer Hilfen 

 Klärung bei Angelegenheiten der Krankenversicherung und Pflegeversiche-

rung 

Suchtproblematik / psychische Situation 

 Klärung von psychischen Auffälligkeiten oder Suchtauffälligkeiten 

 Motivierung, Unterstützung und ggf. Begleitung zur Annahme ärztlicher o-

der therapeutischer Hilfen sowie suchtspezifischer Beratung 

 Integration in lebensortnahe Hilfsangebote für abhängigkeitsgefährdete 

Menschen (u. a. Betroffeneninitiativen) 

Ausbildungs-, Berufs- und Arbeitssituation 

 Kontakt und Kooperation mit zuständigem Jobcenter oder der Agentur für 

Arbeit 

 Motivierung zur Inanspruchnahme von Arbeits- und Berufsberatung 

 Motivierung zum Beginn und zur Wiederaufnahme eines Schulabschlusses, 

einer Berufsausbildung oder Arbeitstätigkeit 

 Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Arbeits- bzw. Ausbil-

dungsplatz 

 Beratung hinsichtlich beruflicher Perspektiven (Arbeits-, Ausbildungsplatz), 

ggf. gemeinsame Hilfeplanung mit den Trägern beruflicher Maßnahmen 

 Hilfe bei Erstellung von Bewerbungen 

 Hinweis auf und Vermittlung in den Bereich Beschäftigung (vgl. Steckbrief 

„Beschäftigung“) 

Lebenspraktische Situation 

 Sichtung und gemeinsame Bearbeitung von Post und anderen Unterlagen 

Familiäre und soziale Situation 

 Herausführung aus sozialer Isolation 

 Wiederaufbau und Pflege von sozialen und familiären Kontakten 

 Hinweise auf Freizeitgestaltung, sportliche und kulturelle Betätigung 

 Motivierung zu Freizeitangeboten, Besuch von Vereinen, Gemeindeangebo-

ten oder Ähnlichem 

 Förderung der sozialen Kompetenz 

 Hilfe bei der Überwindung von Schwellenängsten 

 Anleitung und Unterstützung bei der Bewältigung von Konfliktsituationen 

und Krisenintervention 

Vermittlung 

 Vermittlung zu anderen weiterführenden Beratungshilfen (wie z. B. Schuld-

nerberatung, Rechtsanwälte, Verbraucherberatung etc.) 

 Vermittlung von weitergehenden psychosozialen Hilfen (wie z. B. Suchthil-

fen, psychiatrische Hilfen, Gesundheitshilfen, Selbsthilfegruppen etc.) 

 Vermittlung weiterführender wohnbegleitender Hilfen (wie z. B. BeWo nach 

§§ 67 ff. SGB XII oder §§ 78,113 SGB IX) 

 Vermittlung in stationäre Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII 

Qualität der Leis-
tung 

Strukturqualität 

 Angebot ist eingebettet in ein ausdifferenziertes bedarfsgerechtes und sozi-

alräumlich organisiertes Gesamthilfesystem im OBK 
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Funktions-/aufgabenbereich Fachberatungsstelle 

 unmittelbare Einbindung in komplementäre Angebote des Fachberatungs-

dienstes (Prävention und aufsuchende soziale Arbeit) in den jeweiligen Re-

gionalteams 

 offenes, niedrigschwelliges Beratungsangebot 

 dezentrale, möglichst wohnortnahe offene Sprechstunden 

 gute und kurzfristige Erreichbarkeit 

 schnelle, direkte, unbürokratische Hilfe 

 zielgerichtete Hilfe durch Einbindung in Kooperations- und Vernetzungs-

strukturen  

 individuelle Steuerung durch den Hilfesuchenden 

 Möglichkeit zur Einleitung und Sicherstellung weiterführender wohnbeglei-

tender Hilfe  

 Evaluierung der Hilfen (Zielerreichung)  

 Dienstbesprechung 

 Qualitätsmanagementsystem 

 Supervision 

 Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Mitarbeit in regionalen bzw. überregionalen Fachgremien 

Prozessqualität 

 Ansetzen der Hilfen an der akuten Notsituation, Existenzsicherung, Erstver-

sorgung und Motivationsarbeit 

 Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung zwischen Hilfesuchenden und 

Mitarbeitenden 

 Erhebung einer Anamnese sowie von Art und Umfang des Hilfebedarfs und 

der besonderen sozialen Schwierigkeiten, Entwicklung von Zielen und Per-

spektiven sowie erste Realisierungen unter Berücksichtigung der persönli-

chen Ressourcen und Bedarfe 

 Information und Beratung über die zur Bedarfsdeckung in Betracht kom-

menden Möglichkeiten und Hilfen 

 Anleitung und Unterstützung bzw. Orientierungshilfen bezogen auf die Be-

darfslagen in den Lebensbereichen Wohnen, Schulden, Suchtabhängigkeit, 

Arbeit, soziale Teilhabe und Gesundheit, rechtliche Orientierung, Motivie-

rung und Hinführung zur Inanspruchnahme bedarfsgerechter bzw. weiter-

führender Hilfen 

 Einsatz fachlich anerkannter Methoden der Einzelfallhilfe und Gemeinwesen-

arbeit 

 Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Schwerpunkt der Stärkung der Eigenkompe-

tenz 

Ergebnisqualität 

 Dokumentation und Überprüfung der durchgeführten Hilfen und deren Er-

gebnisse  

 statistische Auswertung von erhobenen Daten 

 jährlicher Evaluations- und Geschäftsbericht 

 jährliche Kooperationsgespräche (Regionaltreffen) 

 Beobachten von Entwicklungen und Veränderungen im Gemeinwesen 

 Rückmeldung an kommunalpolitische Gremien / Sensibilisierung der regio-
nalen Öffentlichkeit zur Bedarfslage wohnungsloser Menschen 

 Information der politischen Gremien auf regionaler und überregionaler Ebene 
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Organisatorische 
Voraussetzungen 

Räumliche und sächliche Ausstattung 

 Büros/Bürogemeinschaften zusammen mit der „Prävention von Wohnungs-

losigkeit“ und der „aufsuchenden sozialen Arbeit“ an drei Hauptstandorten 

im Nordkreis, in der Kreismitte und im Südkreis in zentraler Lage und unter 

einem Dach mit weiterführenden Hilfen in Wohnungsnotlagen in einem Re-

gionalteam  

 Zusätzlich werden für wöchentliche Sprechstunden Räumlichkeiten anderer 

Einrichtungen an weiteren Standorten im Oberbergischen Kreis genutzt 

 Ausstattung mit Beratungsraum, Warte- oder Aufenthaltsbereich sowie Be-

sucher- und Mitarbeitertoilette, Dusche, Waschmaschine 

 Telefon, Laptop, Internetverbindung und Tageszeitungen sowie Anzeigen-

blätter an allen Standorten 

Personalausstattung 

 drei Vollzeitstellen Sozialarbeit/Sozialpädagogik (eine Vollkraft pro Standort) 

 Verwaltungskraft mit einem Stellenanteil von 50 % 

Vernetzung (intern und extern) 

 strukturell verankerte interne Vernetzung der Fachberatung mit den Funkti-

onsbereichen „Prävention von Wohnungslosigkeit“ und „Aufsuchende soziale 

Arbeit” des Fachberatungsdienstes sowie mit den anderen Hilfen in Woh-

nungsnotlagen in einem gemeinsamen Regionalteam, dadurch ist sicherge-

stellt:  

◊ umgehende Reaktion auf eingehende Informationen  

◊ umgehende Fallbearbeitung  

◊ direkte, effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote in-
nerhalb eines Regionalteams bzw. innerhalb des kreisweiten Gesamthilfesys-

tems 

Die intensive Vernetzung folgt den Zielen: 

 Sicherstellung des Bekanntheitsgrades der Fachberatung 

 Vermeidung von Überschneidungen und unkoordinierter Hilfevermittlung 

 Optimierung von Arbeitsabläufen 

 effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote 

 Transparenz der Angebote 

 Kostenersparnis durch Synergien 

Es erfolgt eine Kooperation u. a. mit folgenden Kooperationspartnern und 

Gremien: 

 regionale Arbeitskreise des Oberbergischen Kreises (GpV, PSAG etc.) 

 unterschiedliche Akteure in der Region (Sozialämter, Ordnungsämter, Be-

rufsbetreuer, Jobcenter, weitere psychosoziale Hilfeanbieter etc.) 

 Mitarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 

 Mitarbeit im Evangelischen Bundesfachverband Existenzsicherung und Teil-

habe (EBET) e.V., Wohnungsnotfallhilfe und Straffälligenhilfe  

 Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen des Diakonischen Werkes im 

Rheinland-Westfalen-Lippe und des Diözesancaritasverbandes Köln 
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Kurzkennzeichnung Präventive soziale Hilfen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit 

Es werden Hilfen auf der Basis von Vereinbarungen und Beauftragungen durch 
kreisangehörige Städte und Gemeinden, Stellen des Jobcenters oder von Woh-
nungsunternehmen sowie Selbstvorsprachen angeboten. Die Hilfen verstehen 
sich als Maßnahmen zur Krisenintervention.  

Die „Prävention von Wohnungslosigkeit“ ist integraler Bestandteil des Fachbera-
tungsdienstes, zu dem neben der „Prävention“ die Funktions-/ Aufgabenbereiche 

„Aufsuchende Arbeit“ und „Fachberatung Wohnungsnot“, „Systemsprenger“, 
„Soziale Wohnraumagentur“ sowie „Onlineberatung“ gehören. 

Rechtliche Grundla-
gen 

Übertragung von Beratungsleistungen zur Wohnraumsicherung vom Kreis auf 
den Träger nach § 5 Abs. 5 SGB XII und § 18 Abs. 1 SGB II, sowie § 22 Abs. 8 
und 9 SGB II, § 36 SGB XII, sofern entsprechender Bedarf vorliegt, jedoch auch 
§§ 67 ff. SGB XII, inklusive DVO § 67 SGB XII.  

Zielgruppe von Wohnungsverlust und Wohnungslosigkeit bedrohte Haushalte und Personen 

Zugangs-vorausset-

zungen 

unmittelbar drohende Wohnungslosigkeit, darüber hinaus keine weiteren beson-

deren Zugangsvoraussetzungen 

kooperierende Stel-
len 

 Sozial- und Ordnungsämter der Städte und Gemeinden im Oberberg 

 Regionalteams der Jobcenter 

 Sozial- und Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises 

 Freie Träger der Wohlfahrtspflege aus angrenzenden Hilfefeldern 

 Amtsgerichte des OBK 

 Andere Kooperationspartner 

Aufgaben/ 
Leistungen 

Kontaktaufnahme 

 bei Information über bedrohte Wohnverhältnisse: zeitnahe (i.d.R. innerhalb 
einer Woche) Bearbeitung der Informationen nach Eingang sicherstellen 

 Kontaktaufnahme zu Wohnungsnotfällen durchführen (telefonisch, schriftlich, 
aufsuchend) 

 Bei Bedarf Kontaktaufnahme zu Vermietern, Gerichten, Jobcentern, Sozialäm-
tern, Energieunternehmen, Sozialdiensten von Institutionen etc. durchführen  

 ggf. vor Ort Feststellung, ob Wohnraum angemessen und erhaltenswert ist  

Clearing/Hilfebedarfsfeststellung 

 Situationsklärung und Hilfebedarfsfeststellung: Abklärung der gesamten (fi-
nanziellen) Situation. Darunter fällt u.a.: 

 Ermittlung des zur Verfügung stehenden Einkommens und von bestehen-
den finanziellen Verpflichtungen 

 Abklärung der mietrechtlichen Situation (ggf. juristische Hilfe in Anspruch 
nehmen) und der Verhandlungsbereitschaft von Vermietern  

 Ermittlung von sonstigen relevanten Basisdaten zum Haushalt 

 Ermittlung des Bedarfs an persönlicher Hilfe und Unterstützung 

 Ermittlung des Bedarfs an weitergehenden psychosozialen Hilfen (wie z. B. 
Schuldnerberatung, Suchthilfen, psychiatrische Hilfen, Gesundheitshilfen 
etc.) und an wohnbegleitenden Hilfen (BeWo n. §§ 67 ff. oder 53 ff. 

SGB XII)  

Überprüfung von Anspruchsvoraussetzungen und Unterstützung bei der 
Realisierung von Ansprüchen 

 Überprüfung der Bezugsberechtigung insbesondere von folgenden Transfer-
leistungen/Hilfevoraussetzungen wie z. B: 

 materielle Leistungen nach SGB II, SGB III und SGB XII 

 Wohngeld  

 Krankengeld 

 Rente 
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weitere Ansprüche wie z. B. ausstehender Lohn,  

 Unterstützung bei der Sicherstellung der Ansprüche z. B. durch 

 Antragswesen, Ausfüllen von Anträgen  

 Antragsbegründungen / begleitende Schreiben und Berichte 

 vermittelnde Tätigkeiten  

 Unterstützung bei der Realisierung und Durchsetzung von Ansprüchen 

Beratung und persönliche Hilfen/Unterstützung  

Beratung/Unterstützung 

 Durchführen von Haushaltsberatungen/Budgetberatungen 

 Hilfestellungen leisten bei der Einkommenssicherung 

 Verhandlungen mit Vermietern und Energieunternehmen führen 

 Beratung/Unterstützung durch Hinweise auf mögliche juristische Hilfen wie 

z. B. 

 Verfahrenshilfen bezüglich der Überprüfung von Räumungsklagen 

 Unterstützung bei dem Stellen fristwahrender Anträge  

 Unterstützung/Beistand bei Gericht 

 Unterstützung bei der Verhinderung von Versäumnisurteilen 

 Unterstützung bei der Beantragung von Räumungs- bzw. Vollstreckungs-
schutz 

Persönliche Hilfen 

 Beratung und konkrete Unterstützung in allen relevanten und zur Lösung der 
Wohnungsnotfallproblematik bedeutsamen Angelegenheiten 

 bei Bedarf: Begleitung 

 bei Bedarf: Motivationshilfen zur Annahme weitergehender psychosozialer 

Hilfen (wie z. B. Schuldnerberatung, Suchthilfen, psychiatrische Hilfen, Ge-
sundheitshilfen etc.) und weiterführender wohnbegleitender Hilfen (wie z. B. 
BeWo nach §§ 67 ff. oder 53 ff. SGB XII) 

Finanzielle Hilfen zur Wohnungssicherung (Unterstützung bei Realisie-

rung) 

 Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Mietschuldenübernahmen 
nach § 22 Abs. 8 SGB II oder § 36 SGB XII 

 Unterstützung bei Mietschuldenbeseitigung durch Anspruchsbegründungen/ 

Berichte und in Verhandlungen mit dem Jobcenter und/oder den Sozialämtern 
in den Städten und Gemeinden 

 Unterstützung und Anspruchsbegründung bei der Sicherstellung von Miet-
übernahmen während eines institutionellen Aufenthalts  

 bei Bezug von alternativem Wohnraum 

 Unterstützung und Anspruchsbegründung bei der Gewährung von Mietkau-
tionen, Genossenschaftsanteilen, langfristigen Garantien (wie z. B. Ausfall-
bürgschaften und Mietausfallgarantien) etc. 

 Unterstützung und Anspruchsbegründung bei Hilfen zum Bezug einer Woh-
nung wie z. B. Umzugskosten, Kosten für Instandsetzung und Ausstattung, 
Hausrat etc. 

Vermittlung 

 Vermittlung zu anderen weiterführenden Beratungshilfen wie z. B. Mieterver-
eine, Verbraucherzentrale, Rechtsanwälte 

 Vermittlung von weitergehenden psychosozialen Hilfen (wie z. B. Schuldner-
beratung, Suchthilfen, psychiatrische Hilfen, Gesundheitshilfen etc.) 

 Vermittlung weiterführender wohnbegleitender Hilfen (wie z. B. BeWo nach 
§§ 67 ff. oder §§ 113, 78 SGB IX) 

Wohnen  

 falls erforderlich: Hilfe und Unterstützung bei der Erlangung einer (alternati-

ven) Wohnung z. B. durch Hilfe/Unterstützung bei 
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 der Wohnungssuche 

 Sichten von Anzeigen und Angeboten 

 Erhalt von Wohnberechtigungsscheinen 

 Kontaktaufnahme zu Vermietern und Wohnungsbaugesellschaften 

 Abschluss eines Mietvertrages  

 ggf. Begleitung bei der Wohnungsübergabe, bei Wohnungsbesichtigungen  

 Kontaktpflege zu Vermietern und Wohnungsgesellschaften 

 sofern erforderlich: Angebot von wohnbegleitenden Hilfen 

 Zusammenarbeit mit Wohnungsämtern, Sozialämtern und Jobcentern 

Qualität der Leis-
tung 

Strukturqualität 

 Angebot ist eingebettet in ein ausdifferenziertes bedarfsgerechtes und sozial-
räumlich organisiertes Gesamthilfesystem im OBK 

 Angebot ist integraler Bestandteil des Fachberatungsdienstes mit den Ange-

boten der niedrigschwellige „Fachberatung“, der „Aufsuchenden Arbeit“, „Sys-

temsprenger“, „Soziale Wohnraumagentur“ sowie der „Onlineberatung“ inner-
halb der jeweiligen Regionalteams 

 ausgebaute und zielführende Informationsstruktur über bedrohte Wohnver-
hältnisse in Kooperation mit den Amtsgerichten des OBK 

 unmittelbare Reaktion auf eingehende Informationen über drohende Woh-
nungsverluste/Wohnungslosigkeit  

 dezentrale, möglichst wohnortnahe Erreichbarkeit 

 gute und kurzfristige Erreichbarkeit 

 verbindliche aufsuchende Hilfe (Hausbesuche) 

 Hilfe zur zielgerichteten Vermeidung von Wohnungslosigkeit  

 zielgerichtete Hilfe durch Einbindung in Kooperations- und Vernetzungsstruk-

turen 

 Möglichkeit zur Einleitung und Sicherstellung weiterführender wohnbegleiten-

der Hilfe 

 Evaluierung der Hilfen (Zielerreichung) 

 Qualitätsmanagementsystem 

 Dienstbesprechung 

 Supervision 

 Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Mitarbeit in regionalen bzw. überregionalen Fachgremien 

Prozessqualität 

 Ansetzen der Hilfen an der akuten Bedrohungssituation von Wohnverhältnis-
sen 

 Ausrichtung auf eine prioritäre Lösung der Wohnungsnotfallproblematik 
(Wohnungssicherung) 

 Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung zu den Hilfesuchenden und Auf-
rechterhaltung des Kontaktes zu ihnen 

 Erhebung des zur Wohnungssicherung und deren nachhaltiger Absicherung 

erforderlichen Hilfebedarfs  

 Information und Beratung über die zur Wohnungssicherung und zur Abde-
ckung ggf. weiterer Bedarfe in Betracht kommenden Hilfemöglichkeiten  

 Anleitung und Unterstützung bzw. Orientierungshilfen bezogen auf die Be-
darfslagen in den Lebensbereichen Wohnen, Schulden, Suchtabhängigkeit, 

Arbeit, soziale Teilhabe und Gesundheit, rechtliche Orientierung, Motivierung 
und Hinführung zur Inanspruchnahme bedarfsgerechter bzw. weiterführender 
Hilfen 

 Einsatz fachlich anerkannter Methoden der Einzelfallhilfe und Gemeinwesenar-
beit 



 

39 

Funktions-/Aufgabenbereich: Prävention von Wohnungslosigkeit 

 Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Schwerpunkt der Stärkung der Eigenkompetenz 

 
Ergebnisqualität 

 Dokumentation und Überprüfung der durchgeführten Hilfen und deren Ergeb-

nisse 

 statistische Auswertung von erhobenen Daten 

 jährlicher Evaluations- und Geschäftsbericht 

 regelmäßiger Austausch mit Auftraggebern (Städte und Gemeinden, Jobcen-
ter, Wohnungsunternehmen) 

 jährliche regionale Kooperationsgespräche (Regionaltreffen) 

 Rückmeldung an kommunalpolitische Gremien zur Quantität und zur Bedarfs-
lage von Wohnungslosigkeit bedrohter Menschen 

 Information der politischen Gremien auf regionaler und überregionaler Ebene 

 regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit: Information und Sensibilisierung der regio-
nalen Öffentlichkeit zu Wohnungsnotlagen im Kreis und in der Region 

Organisatorische 
Voraussetzungen 

Räumliche und sächliche Ausstattung 

 Büros/Bürogemeinschaften zusammen mit der „Fachberatung“ und der „Auf-
suchenden Arbeit“ an drei Hauptstandorten im Nordkreis, in der Kreismitte 
und im Südkreis in zentraler Lage und unter einem Dach mit weiterführenden 
Hilfen in Wohnungsnotlagen in einem Regionalteam  

 Ausstattung mit Beratungsraum, Warte- oder Aufenthaltsbereich sowie Besu-
cher- und Mitarbeitertoilette 

 Telefon, Internetverbindung u. Tageszeitungen/Anzeigenblätter an allen Standor-

ten 

 Sicherstellung der Mobilität im Rahmen der aufsuchenden präventiven Hilfen 

Personalausstattung 

 zwei Vollzeitstellen Sozialarbeit/Sozialpädagogik (Mitte: 1 VK; Süd: 0,5 VK 

und Nord: 0,5 VK je ½ VK) 

 Verwaltungskraft (anteilig) 

Vernetzung (intern und extern) 

 strukturell verankerte interne Vernetzung der „Prävention von Wohnungslo-
sigkeit“ mit den Funktionsbereichen „Fachberatungsstelle“ und „Aufsuchende 
Arbeit“ des Fachberatungsdienstes sowie mit den anderen Hilfen in Woh-
nungsnotlagen in einem gemeinsamen Regionalteam, dadurch ist sicherge-

stellt:  

 umgehende Reaktion auf eingehende Informationen  

 umgehende Fallbearbeitung 

 direkte, effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote 
innerhalb eines Regionalteams 

Die intensive Vernetzung folgt den Zielen: 

 Sicherstellung des Bekanntheitsgrades der präventiven Hilfen 

 Vermeidung von Überschneidungen und unkoordinierter Hilfevermittlung 

 Optimierung von Arbeitsabläufen 

 effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote 

 Transparenz der Angebote 

 Kostenersparnis durch Synergien 

Es erfolgt eine Kooperation u. a. mit folgenden Kooperationspartnern und Gre-

mien: 

 enge Vernetzung mit den Auftraggebern für präventive Hilfen (Städte, Ge-

meinden, Jobcenter, Wohnungsunternehmen)  

 unterschiedliche weitere Akteure in der Region (Berufsbetreuer, psychosozi-

ale Hilfeanbieter etc.) 

 regionale Arbeitskreise des Oberbergischen Kreises (GpV, PSAG etc.) 
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 Mitarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 

 Mitarbeit im Evangelischen Bundesfachverband Existenzsicherung und Teil-
habe (EBET) e.V., Wohnungsnotfallhilfe und Straffälligenhilfe  

 Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen des Diakonischen Werkes im 
Rheinland-Westfalen-Lippe und des Diözesan-Caritasverbandes Köln 
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Kurzkennzeichnung Aufsuchende Arbeit  

Angeboten werden niedrigschwellige Beratungs-, Betreuungs- und Vermitt-
lungsleistungen für Menschen ohne Anbindung an bestehende institutionelle 
Hilfe an öffentlichen Plätzen, einschlägigen Szenetreffpunkten, bei Tafeln und 
Suppenküchen und in Obdachlosenunterkünften. Die Hilfe basiert auf einer Geh-
struktur sowie einem offenen Treff mit Kommstruktur. 

Die „Aufsuchende Arbeit“ ist integraler Bestandteil des Fachberatungsdienstes, 

zu dem neben der „Aufsuchenden Arbeit“ die Funktions-/Aufgabenbereiche 
„Prävention von Wohnungslosigkeit“, „Fachberatung“ und „Soziale Wohn-
raumagentur“ gehören. 

Rechtliche Grundla-
gen 

Freiwillige Leistung im Rahmen einer Projektförderung (ESF / EHAP+)  

Zielgruppe/n Menschen, 

 die wohnungslos und von Wohnungslosigkeit bedroht sind und keine Anbin-

dung an das Hilfesystem haben 

 in unzumutbaren Wohnverhältnissen leben 

 deren Kinder unter 18.Jahren 

 Menschen mit Migrationshintergrund in prekären Lebenslagen 

Zugangs-vorausset-
zungen 

 Zugehörigkeit zur Zielgruppe 

Aufgaben/ 
Leistungen 

Aufsuchende Arbeit 

Kontaktaufnahme 

 Kontaktaufnahme zur Zielgruppe  

 an den einschlägigen Orten (Szenetreffpunkten, „Platten“, Suppenküchen, 
Kleiderkammern, Tafeln usw.) 

 in Notunterkünften  

 in Häusern/Wohnungen mit unzumutbaren Wohnverhältnissen, wenn Woh-

nungslosigkeit droht. 

 Informationen über bestehende Hilfeangebote 

 Situationsklärung und Hilfebedarfsfeststellung 

 niedrigschwellige Beratung in lebenspraktischen Fragen 

 Unterstützung beim Zugang zum Hilfesystem 

 Motivierung zur Annahme von weitergehenden Hilfen 

Vermittlung/Begleitung 

 Vermittlung und ggf. Begleitung 

 zur Fachberatungsstelle 

 zum Jobcenter / Sozialamt / Ordnungsamt 

 in stationäre Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII 

 in wohnbegleitende ambulante Hilfen (wie z. B. BeWo nach §§ 67 ff. SGB 
XII oder §§ 113, 78 SGB IX) 

 zu psychosozialen Hilfen  

 zu Gesundheits- und/oder Suchthilfen 

 zu Selbsthilfegruppen 

 u.a.m. 

  

Unterkunft/Wohnen 

 Erlangung und Sicherung einer Unterkunft/Wohnung 

 Unterstützung bei der Suche nach einem Unterkunftsplatz 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche, beim Sichten und Beantworten von 
Anzeigen, bei der Kontaktaufnahme zu Vermietern, beim Abschluss eines 
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Mietvertrages, ggf. Begleitung bei der Wohnungsübergabe, bei Wohnungs-
besichtigungen, bei notwendigen Anträgen, z. B. für Wohngeld oder Wohn-
berechtigungsscheine, der Sicherstellung von Strom- und Gasversorgung 

und der Beantragung von Möbeln, Hausrat und Renovierungen 

 Wirtschaftliche Situation 

 Erschließung von und Hinführung zu zuständigen Leistungs- und Hilfesyste-
men 

 Hilfe bei der Sicherung von Ansprüchen und deren Beantragung, Wahrung 
von Fristen, Begleitung zu Ämtern und Behörden 

 Unterstützung bei der Bewältigung finanzieller Probleme 

Gesundheitliche Situation 

 Abklärung/Einleitung der gesundheitlichen Regelversorgung (Vermittlung zum 
Arzt, Einweisung in die Klinik etc.) 

 Sicherung der Akutversorgung bei Krankheiten 

 Motivierung und Beratung zur Inanspruchnahme von geeigneten weiterfüh-
renden medizinischen oder psychologischen Maßnahmen 

 Beratung, Information und Motivierung zur Bewältigung gesundheitlicher 
Probleme, insbesondere Vermittlung therapeutischer, rehabilitativer und pfle-
gerischer Hilfen 

 Klärung bei Angelegenheiten der Krankenversicherung und Pflegeversiche-
rung 

Suchtproblematik / psychische Situation 

 Klärung von psychischen Auffälligkeiten oder Suchtauffälligkeiten 

 Motivierung, Unterstützung und ggf. Begleitung zur Annahme ärztlicher oder 
therapeutischer Hilfen sowie suchtspezifischer Beratung 

 Integration in lebensortnahe Hilfsangebote für abhängigkeitsgefährdete Men-

schen (u. a. Betroffeneninitiativen) 

Lebenspraktische Situation 

 Hilfestellung bei der Bewältigung lebenspraktischer und sozialer Schwierigkei-
ten 

 Sichtung und gemeinsame Bearbeitung von Post und anderen Unterlagen 

Familiäre und soziale Situation 

 Herausführung aus sozialer Isolation 

 Wiederaufbau und Pflege von sozialen und familiären Kontakten 

 Hinweise auf Freizeitgestaltung, sportliche und kulturelle Betätigung 

 Motivierung zu Freizeitangeboten, Besuch von Vereinen, Gemeindeangeboten 

oder Ähnlichem 

 Förderung der sozialen Kompetenz 

 Hilfe bei der Überwindung von Schwellenängsten 

 Anleitung und Unterstützung bei der Bewältigung von Konfliktsituationen und 
Krisenintervention 

Offener Treff 

 Aufenthaltsraum mit niedrigschwelligem Zugang und basalem Angebot 

 Aufenthalt und Gespräche 

 Internet, Telefon, Zeitungen 

 Kalte und warme Getränke, Hygiene 

 Kleiderreinigung 

 

 Informationen über bestehende weitere Hilfeangebote 

 (bei Bedarf) Vermittlung zur Fachberatungsstelle oder eines der Hilfeseg-

mente des Gesamthilfesystems 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Aufsuchende Arbeit 

Winternotprogramm 

 Kontaktaufnahme und Abklärung des allgemeinen Zustandes sowie des Un-
terstützungsbedarfs bezüglich Unterkunft und Gesundheit ggf. durch das An-

gebot eines regelmäßigen Kontaktes 

 (bei Bedarf) Einleitung von Notunterbringung und/oder erforderlichen ge-
sundheitlichen Maßnahmen 

 Sicherung der Grundbedürfnisse (ggf. Ausstattung mit Schlafsäcken, Isomat-
ten, Decken und Kleidung) Informationen über bestehende Hilfeangebote und 
(bei Bedarf) Vermittlung zu diesen 

Qualität der Leis-

tungen 

 

 

Strukturqualität 

 Angebot ist eingebettet in ein ausdifferenziertes bedarfsgerechtes und sozial-
räumlich organisiertes Gesamthilfesystem im Oberbergischen Kreis 

 unmittelbare Einbindung in komplementäre Angebote des Fachberatungs-
dienstes (Prävention und Fachberatungsstelle) in den jeweiligen Regionalte-

ams 

 offenes, niedrigschwelliges Beratungsangebot im Rahmen Aufsuchender Ar-
beit in den Regionen Mitte, Süd und Nord des Oberbergischen Kreises 

 Streetwork an öffentlichen Plätzen und Szenetreffpunkten 

 regelmäßige Besuche bei Tafeln und anderen niedrigschwelligen Essensan-
geboten sowie anderen Angeboten der basalen Versorgung wie z. B. Klei-
derkammern etc. 

 Aufsuchen und Sprechstunden von/in Notunterkünften 

 Hausbesuche 

 Evaluierung der Hilfen (Zielerreichung)  

 Qualitätsmanagementsystem  

 Dienstbesprechung  

 Supervision  

 Aus-, Fort- und Weiterbildung  

 Öffentlichkeitsarbeit  

 Mitarbeit in regionalen bzw. überregionalen Fachgremien  

Prozessqualität 

 Ansetzen der Hilfen an der akuten Notsituation, der aktuellen Bedrohungs-
lage, der Existenzsicherung, Erstversorgung und Motivationsarbeit  

 Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung zwischen Hilfesuchenden und Mit-

arbeitenden  

 Ermittlung von Art und Umfang des Hilfebedarfs und der besonderen sozialen 
Schwierigkeiten, Entwicklung von Zielen und Perspektiven sowie erste Reali-
sierungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ressourcen und Bedarfe  

 Information und Beratung über die zur Bedarfsdeckung in Betracht kommen-
den Möglichkeiten und Hilfen  

 Vermittlung und Anbindung an bestehende institutionelle Hilfeangebote 

 Einsatz fachlich anerkannter Methoden der Einzelfallhilfe und Gemeinwesenar-
beit  

 Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Schwerpunkt der Stärkung der Eigenkompetenz 

Ergebnisqualität 

 Dokumentation und Überprüfung der durchgeführten Hilfen und deren Ergeb-
nisse 

 statistische Auswertung von erhobenen Daten 

 jährlicher Evaluations- und Geschäftsbericht 

 regelmäßiger Austausch mit Auftraggebern (Städte und Gemeinden, Jobcen-
ter, Wohnungsunternehmen, LVR)  
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Funktions-/Aufgabenbereich: Aufsuchende Arbeit 

 jährliche regionale Kooperationsgespräche (Regionaltreffen) 

 Rückmeldung an kommunalpolitische Gremien / Sensibilisierung der regiona-
len Öffentlichkeit zur Bedarfslage der Zielgruppe 

 Information der politischen Gremien auf regionaler und überregionaler Ebene  

Organisatorische 
Voraussetzungen 

Räumliche und sächliche Ausstattung  

 Bürogemeinschaften zusammen mit der „Prävention von Wohnungslosigkeit“ 
und der „Fachberatung“ an drei Hauptstandorten im Nordkreis, in der Kreis-
mitte und im Südkreis in zentraler Lage und unter einem Dach mit weiterfüh-
renden Hilfen in Wohnungsnotlagen in einem Regionalteam  

 Offener Treff in separaten Räumlichkeiten im Nordkreis, Südkreis (in Koope-
ration mit der Kirchengemeinde) und in der Kreismitte ausgestattet mit 

 Aufenthalts- und Sanitärbereich, Kleiderreinigung 

 Tageszeitungen und Anzeigenblätter 

 Telefon und Internet 

 Sicherstellung der Mobilität im Rahmen der Aufsuchenden Arbeit. 

Personalausstattung  

 Vier Teilzeitstellen Sozialarbeit/Sozialpädagogik Verwaltungskraft (anteilig) 

Vernetzung (intern und extern)  

 strukturell verankerte interne Vernetzung der „Aufsuchenden Arbeit“ mit den 
Funktionsbereichen „Prävention von Wohnungslosigkeit“ und „Fachberatungs-

stelle“ des Fachberatungsdienstes sowie mit den anderen Hilfen in Wohnungs-
notlagen in einem gemeinsamen Regionalteam, dadurch ist sichergestellt:  

 umgehende Reaktion auf eingehende Informationen über Notlagen der Ziel-
gruppe 

 umgehende Fallbearbeitung  

 direkte, effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote 
innerhalb eines Regionalteams bzw. innerhalb des kreisweiten Gesamthilfe-

systems 

Die intensive Vernetzung folgt den Zielen: 

 Sicherstellung des Bekanntheitsgrades der Aufsuchenden Arbeit 

 Vermeidung von Überschneidungen und unkoordinierter Hilfevermittlung 

 effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote 

 Transparenz der Angebote 

 Kostenersparnis durch Synergien 

 Es erfolgt eine Kooperation u. a. mit folgenden Kooperationspartnern und 
Gremien: enge Vernetzung mit den Städten und Gemeinden und dem Jobcen-
ter  

 Kooperation mit weiteren relevanten Kooperationspartnern (Anbieter psycho-
sozialer Hilfen, Berufsbetreuerinnen und -betreuer)  

 Kooperation mit den Anbietern basaler Versorgung (Suppenküchen, Tafeln, 
Kleiderkammern, etc.)  

 eingebunden sein und Mitarbeit in regionale Arbeitskreise und Vernetzungs-
strukturen des Oberbergischen Kreises (GpV, PSAG etc.)  

 Mitarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W)  

 Mitarbeit im Evangelischen Bundesfachverband Existenzsicherung und Teil-
habe (EBET) e.V., Wohnungsnotfallhilfe und Straffälligenhilfe  

 Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen des Diakonischen Werkes im Rhein-

land-Westfalen-Lippe und des Diözesan-Caritasverbandes Köln 
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FUNKTIONS-/AUFGABENBEREICH: ONLINEBERATUNG 

Kurzkennzeichnung Die Online-Beratung ist ein niedrigschwelliges Unterstützungsangebot 
für wohnungslose Menschen in Form eines alternativen und erweiterten 
Zugangs zu Beratungsleistungen, verbunden mit einem Medienwechsel 
von der unmittelbaren Interaktion zu einer tele-medial vermittelten 
Kommunikation zwischen räumlich Abwesenden. Überbrückt wird die 
räumliche Distanz durch den Einsatz digitaler Kommunikationsmedien 

Das Angebot „Onlineberatung“ ist Bestandteil der Fachdienste der 

Wohnhilfen Oberberg der Sozialen Hilfen gGmbH / Diakonie Michaels-
hoven. 

Rechtliche Grund-

lage/n 
 §§67 ff. SGBXII 

Zielgruppe/n  Bürger des Oberbergischen Kreises die von Wohnungslosigkeit be-
droht oder betroffen sind, 

 Bürger des Oberbergischen Kreises in besonderen sozialen Schwie-

rigkeiten 
 Bürger des Oberbergischen Kreises in unzumutbaren Wohnverhält-

nissen (Frauen, Männer, LSBTIQ)  

Zugangsvor-aus-

setzungen 
 Zugehörigkeit zur Zielgruppe 

 Volljährigkeit 

Sozialräumliche 

Zuständigkeit 
Oberbergischer Kreis 

Aufgaben/ Leistun-

gen 

Kontaktaufnahme 

 Kontaktangebot in Komm-Struktur in Form eines zweimal pro Wo-
che vorgehaltenen Beratungsangebots unter Zuhilfenahme tele-
medialer Kommunikationsmittel mit einer garantierten Reaktion 
auf Anfragen innerhalb einer Frist von 48 Stunden nach Eingang 
außerhalb der vorgehaltenen Beratungszeiten.  

Clearing, Information und Motivierung 

 Situationsklärung, Hilfebedarfsfeststellung, Ermittlung von Wün-

schen und Einschätzung von Ressourcen  
 niedrigschwellige Beratung in lebenspraktischen Fragen  
 Informationen über bestehende Hilfeangebote  
 Informationen über den Hilfeprozess und Unterstützung beim Zu-

gang zu Angeboten  

 Motivierung zur Annahme von Hilfen  
 Sicherstellung einer dauerhaften und verlässlichen Ansprechperson  

Vermittlung/ soziale Unterstützung in Bezug auf…  

 Vermittlung zu anderen und/oder weiterführenden analogen oder 
digitalen Beratungshilfen, wie z. B.  
- Stationäre Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII  

- Wohnbegleitende ambulante Hilfen (z.B. BeWo §§ 67 ff. oder 78 

SGB IX)  

- Gesundheits- und/oder Suchthilfen  

- Psychosoziale Hilfen  

- Schuldnerinnenberatung  

- Frauenberatung/Schwangerenberatung  

- Familienberatung und andere erzieherische Hilfen  

- Jobcenter/Sozialamt/Ordnungsamt/Jugendamt  

- Selbsthilfegruppen  

Wohnen  

 Unterstützung bei der Sicherung und/oder Erlangung einer Woh-
nung  

 Unterstützung bei administrativen Angelegenheiten bzgl. eines 
Wohnungserhalts bzw. einer Wohnraumsuche (Beantragung WBS, 
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FUNKTIONS-/AUFGABENBEREICH: ONLINEBERATUNG 

SCHUFA-Auskunft, Mietkaution, Wohngeld)  
 Unterstützung bei der Sicherstellung von Strom- und Gasversor-

gung  
 Unterstützung bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft und 

bei weitergehendem Hilfebedarf ggf. nach stationärer Versorgung 
nach §§ 67 ff. oder § 78 SGB IX oder anderer geeigneter Wohnfor-
men  

 

Wirtschaftliche Situation 

 Erschließung von- und Hinführung zu zuständigen Leistungs- und 
Hilfesystemen  

 Hilfe bei der Sicherung von Ansprüchen und deren Beantragung, 
Wahrung von Fristen, Beratung im Umgang mit Ämtern und Behör-
den  

 Unterstützung bei der Bewältigung finanzieller Probleme  
 Hilfe bei der Geldeinteilung, Überblick über Einnahmen und Ausga-

ben 
 Unterstützung und Anleitung bei administrativen Tätigkeiten (z. B. 

Regelung von „Kleinstschulden“)  

Lebenspraktische Situation  

 Hilfestellung bei der Bewältigung lebenspraktischer Schwierigkeiten  
 Sichtung und Unterstützung bei der Bearbeitung von Post und an-

deren Unterlagen  
 Motivation und Unterstützung bei der eigenständigen Kontaktauf-

nahme zu wichtigen Ämtern und Behörden  

Suchtproblematik / psychische Situation 

 Klärung von psychischen Auffälligkeiten oder Suchtauffälligkeiten  
 Motivation und Unterstützung zur Annahme suchtspezifischer Bera-

tung  
 Unterstützung bei der Integration in lebensortnahe Hilfsangebote 

für abhängigkeitsgefährdete Menschen  

Ausbildung-, Berufs- und Arbeitssituation  

 Unterstützung bei Kontakten mit dem Jobcenter und der Agentur 
für Arbeit 

 Motivierung zum Beginn und zur Wiederaufnahme eines Schulab-
schlusses oder eines Beschäftigungsverhältnisses  

 Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Arbeits- bzw. 
Ausbildungsplatz  

 Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungen  

Familiäre und soziale Situation  

 Unterstützung bei der Herausführung aus sozialer Isolation  
 Unterstützung beim (Wieder)Aufbau und Pflege von sozialen Kon-

takten  
 Unterstützung beim Aufbau von Netzwerken zur wechselseitigen 

Unterstützung  
 Hinweise auf Freizeitgestaltung, sportliche und kulturelle Betäti-

gung  
 Motivation zu Freizeitangeboten, Besuch von Vereinen, Gemeinde-

angeboten  
 Förderung der sozialen Kompetenz  
 Hilfe bei der Überwindung von Schwellenängsten  

 Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung von Konfliktsitua-
tionen und Krisenintervention  
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FUNKTIONS-/AUFGABENBEREICH BEGLEITUNG UND UNTERSTÜTZUNG VON 

SOG. „SYSTEMSPRENGERN“ § 67 SGB XII 

Kurzkennzeichnung Niedrigschwellige Begleitung und Unterstützung von Menschen mit besonders 
hohem Hilfebedarf und besonderen sozialen Schwierigkeiten 

Langfristige, regelmäßige, aufsuchende Unterstützung 

Begleitung, Beratung, Anleitung, Vermittlung, Netzwerkarbeit, Koordination 

Rechtliche Grund-
lage 

§ 67 ff. SGB XII, inklusive DVO § 67 SGB XII 

Zielgruppe/n Menschen, die folgende Spezifika aufweisen:  

 Psychische Erkrankungen, insbesondere Psychosen oder kognitive Einschrän-
kungen  

 Und/oder chronischer Suchtmittelgebrauch mit zumeist erheblichen Folge-
schäden auf körperlicher und/oder psychischer Ebene 

 Keine oder mangelnde Einsicht in Krankheit bzw. bestehende Problemlagen 

 Keine oder mangelnde Mitwirkungsbereitschaft oder Mitwirkungsfähigkeit 

 Häufig gewalttätiges und/oder stark herausforderndes Verhalten  

 Soziale Isolation und Vereinsamung 

 Keine oder mangelnde Bereitschaft oder Fähigkeit, Hilfebedarfe zu formulie-

ren sowie Hilfen in Anspruch zu nehmen 

 Akute Wohnungslosigkeit oder bedrohte oder prekäre Wohnverhältnisse 

Zugangsvorausset-
zung 

 Volljährigkeit 

 Beauftragung durch den Gemeindepsychiatrischen Verbund  

Aufgaben/Leistun-
gen 

 Sicherstellung einer dauerhaften regelmäßigen Ansprechperson  

 Sicherstellung der basalen Versorgung (Nahrung, Kleidung, Körperhygiene 
usw.) 

 Überlebenssicherung, Schadensbegrenzung und -minimierung  

 Materielle Existenzsicherung  

 Sicherstellung von Unterkunfts- und Übernachtungsmöglichkeiten  

 Motivation zur Annahme von Hilfsangeboten 

 Beseitigung, Milderung oder Verhütung von Verschlimmerung vorhandener 
Erkrankungen 

 Barrierefreie Brückenangebote 

 Soziale Stabilisierung und Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft 

 Grundlegendes und allgemeines Ziel ist möglichst die Hinführung in das Regelsys-
tem 
 

Wohnen 

 Unterstützung bei der Suche nach einem Unterkunftsplatz (impliziert auch 
die Versorgung mit unkonventionellen Wohnformen), alternativ ggf. Ausstat-

tung mit Schlafsack, Isomatte, Decken usw. 

 Hilfe bei der Erlangung und Sicherung einer Unterkunft/Wohnung 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche, beim Sichten und Beantworten von 
Anzeigen, bei der Kontakt-aufnahme zu Vermietern, beim Abschluss eines 
Mietvertrages, Begleitung bei Wohnungsbesichtigungen, bei notwendigen 
Anträgen, etc. 

 Sicherstellung von Strom- und Gasversorgung 

 Beantragung von Möbeln, Hausrat und Renovierungen 
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Wirtschaftliche Situation 

 Erschließung von und Hinführung zu zuständigen Leistungs- und Hilfesyste-
men 

 Hilfe bei der Sicherung von Ansprüchen und deren Beantragung, Wahrung 
von Fristen, Begleitung zu Ämtern und Behörden 

 Ggf. Einrichtung einer Postadresse 

 Unterstützung bei der Bewältigung finanzieller Probleme 

 

Gesundheitliche Situation 

 Abklärung des Gesundheitszustandes sowie psychischer Auffälligkeiten oder 
Suchterkrankungen 

 Information über mögliche geeignete Hilfen 

 Sicherung der Akutversorgung bei Krankheiten 

 Abklärung/Einleitung der gesundheitlichen Regelversorgung (Vermittlung 
zum Arzt, Einweisung in die Klinik etc.) 

 Beratung, Information und Motivierung zur Bewältigung gesundheitlicher 
Probleme 

 Vermittlung therapeutischer, rehabilitativer und pflegerischer Hilfen 

 Motivierung, Unterstützung, Begleitung zur Annahme ärztlicher oder thera-
peutischer Hilfen sowie suchtspezifischer Beratung/Maßnahmen 

 Klärung bei Angelegenheiten der Kranken- und Pflegeversicherung 

 Ggfl. Integration in lebensortnahe Hilfsangebote (u. a. Betroffeneninitiativen) 

 

Lebenspraktische Situation 

 Hilfestellung bei der Bewältigung lebenspraktischer und sozialer Schwierig-
keiten 

 Sichtung und gemeinsame Bearbeitung von Post und anderen Unterlagen 

 Unterstützung bei Antragstellungen  

 

Familiäre und soziale Situation 

 Herausführung aus sozialer Isolation 

 Wiederaufbau und Pflege von sozialen und familiären Kontakten 

 Förderung der sozialen Kompetenz 

 Hilfe bei der Überwindung von Schwellenängsten 

 Anleitung und Unterstützung bei der Bewältigung von Konfliktsituationen und 
Krisenintervention 

Qualität der Leis-
tung 

Strukturqualität 

 Niederschwelliges, regelmäßiges Unterstützungsangebot auf der Basis von 

aufsuchender Arbeit, Hausbesuchen, Beratung, Anleitung, Begleitung, Ver-
mittlung 

 Schwerpunkt Geh-Struktur, Aufsuchen und Begleitung 

 Langfristig angelegt 

 Akzeptanz individueller „schräger“ Lebensentwürfe und der Selbstbestim-
mung der Hilfesuchenden  

 Nutzung des Angebotes für die Hilfesuchenden kostenlos 

 Vielfältige Zugangswege: Vermittlung durch den GPV, interne Vermittlung in-
nerhalb der Wohnhilfen, durch Ämter, Behörden, Beratungsstellen, gesetzli-
che Betreuer, Ärzte, Kliniken, Vermieter, Angehörige, sonstige Kooperations-

partner im psychosozialen Netzwerk etc. 

 Pauschalfinanzierung durch den Kostenträger  

 Weder Antragstellung noch Hilfeplan erforderlich 

 Umfassende Hilfe durch umfangreiche Kooperation und Vernetzung 
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 Dienstbesprechung 

 Supervision 

 Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Mitarbeit in regionalen sowie überregionalen Fachgremien 

 

Prozessqualität 

 Aufnahme in das Angebot nach vorheriger Absprache mit dem GPV und der 
Beauftragung durch diesen 

 Einholen von Informationen über die Vorgeschichte und Situation, Abklärung 

der Bekanntheit im psychosozialen Netzwerk  

 Ansetzen der Hilfen an der individuellen Notsituation, Existenz- und Überle-
benssicherung  

 Aufbau von Vertrauen, Hinwirken auf die Annahme der Hilfe, Förderung von 
Möglichkeiten der Mitwirkung, Motivationsarbeit 

 Erhebung einer Anamnese sowie von Art und Umfang des Hilfebedarfs und 
der besonderen sozialen Schwierigkeiten  

 Entwicklung von Zielen und Perspektiven 

 Betreuungsprozess mit Gesprächs- und Beziehungsangebot, Existenz- und 
Überlebenshilfen, Beratung, Anleitung und Unterstützung bezogen auf die 

Bedarfslagen in den Lebensbereichen Obdach und Wohnen, wirtschaftliche 
Situation, Gesundheit/psychische Erkrankungen/ Suchterkrankungen, soziale 
und familiäre Teilhabe, Motivierung und Hinführung zur Inanspruchnahme 
bedarfsgerechter bzw. weiterführender Hilfen 

 Einsatz fachlich anerkannter Methoden der Einzelfallhilfe und Gemeinwesen-
arbeit 

 

Ergebnisqualität 

 Dokumentation und Überprüfung des Betreuungsverlaufs 

 Bei Bedarf Organisation und Durchführung von Fallkonferenzen mit weiteren 
beteiligten Akteuren 

 Statistische Auswertung von erhobenen Daten 

 Transparenz u.a. über den jährlichen Geschäfts- /Evaluationsbericht 

 Beobachten von Entwicklungen und Veränderungen im Gemeinwesen 

 Rückmeldung an kommunalpolitische Gremien/Sensibilisierung der regiona-
len Öffentlichkeit zur Bedarfslage wohnungsloser und von Wohnungslosigkeit 
bedrohter Menschen 

 Information der politischen Gremien auf regionaler und überregionaler Ebene 

Organisatorische 
Voraussetzungen 

Räumliche und sächliche Ausstattung  

 Büros an den drei Standorten im Nordkreis, in der Kreismitte und im Süd-
kreis. Sie befinden sich in zentraler Lage und sind fußläufig gut zu erreichen. 
Zum Teil befinden sie sich mit anderen psychosozialen Diensten unter einem 
Dach. 

 Ausstattung mit Beratungsraum, Warte- oder Aufenthaltsbereich sowie Besu-
cher- und Mitarbeitertoilette, z.T. mit Duschmöglichkeit, Waschma-

schine/Trockner  

 Telefon und Internetverbindung an allen Standorten 

 Ausstattung der Mitarbeitenden mit Smartphones und Tablets  

 

Personalausstattung 

Mitarbeitende aus den Bereichen Sozialarbeit/Sozialpädagogik  

 

Externe und interne Vernetzung 

Es erfolgt eine intensive Vernetzung mit den Zielen: 
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 Sicherstellung des Bekanntheitsgrades des Angebotes 

 Vermeidung von Überschneidungen und unkoordinierter Hilfevermittlung 

 Optimierung von Arbeitsabläufen 

 Effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote 

 Transparenz der Angebote 

 Kostenersparnis durch Synergien 

 

Kooperation u. a. mit folgenden Kooperationspartnern und Gremien ist wichti-

ger Bestandteil im Hilfeprozess: 

 Regionale Arbeitskreise des Oberbergischen Kreises (GpV, PSAG etc.) 

 Unterschiedliche Akteure in der Region (Sozialämter, Ordnungsämter, Be-
rufsbetreuer, Jobcenter, Polizei, Kliniken, weitere psychosoziale Hilfeanbieter 
etc.) 

 Mitarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 

 Mitarbeit im Evangelischen Fachverband Obdachlosenhilfe (EVO) 

 Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen des Diakonischen Werkes im 
Rheinland/Westfalen Lippe und Diözesancaritasverbandes Köln 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Ambulant Betreutes Wohnen  
gemäß §§ 67 ff. SGB XII 

Kurzkennzeichnung Ambulant Betreutes Wohnen 

Längerfristige, regelmäßige Beratung, Unterstützung und Anleitung; 

Hausbesuche und Begleitung 

Rechtliche Grundla-
gen 

§§ 67 ff. SGB XII, inklusive DVO § 67 SGB XII 

Zielgruppe/-n  Menschen in besonderen Lebensverhältnissen verbundenen mit besonderen so-
zialen Schwierigkeiten 

 Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind 

 Menschen in unzumutbaren Wohnverhältnissen 

Zugangs-vorausset-
zungen 

 Volljährigkeit 

 Bis zum Erreichen des 21. Lebensjahres: Beantragung bzw. Ablehnung der 

vorrangigen Jugendhilfe 

Aufgaben/ 
Leistungen 

Wohnen 

 Hilfen beim Wohnungserhalt 

 Erlangung und Sicherung einer Unterkunft/Wohnung 

 Hilfe bei der Wohnungssuche, beim Sichten und Beantworten von Anzeigen, 
bei der Kontaktaufnahme zu Vermietern, beim Abschluss eines Mietvertra-
ges, ggf. Begleitung bei der Wohnungsübergabe, bei Wohnungsbesichtigun-
gen 

 Integration in Normalwohnraum 

 Hilfestellung bei der Suche nach einer geeigneten Wohnform einschließlich 
der Unterstützung bei der Bewältigung der lebenspraktischen und besonde-
ren sozialen Schwierigkeiten 

 Kontaktpflege zu Vermietern 

 Zusammenarbeit mit Wohnungsämtern, Sozialämtern und Jobcentern, sowie 
mit den mit der Zwangsräumung befassten Gerichten 

 Hilfe bei notwendigen Anträgen, z. B.  Bürgergeld; Wohngeld oder Wohnbe-
rechtigungsscheine 

 Unterstützung bei der Sicherstellung von Strom- und Gasversorgung 

 Unterstützung bei der Beantragung von Möbeln, Hausrat und Renovierungen 

 bei Bedarf Anregung einer gesetzlichen Betreuung 

Wirtschaftliche Situation 

 Erschließung von und Hinführung zu zuständigen Leistungs- und Hilfesyste-
men 

 Hilfe bei der Sicherung von Ansprüchen und deren Beantragung, Wahrung 
von Fristen, Begleitung zu Ämtern und Behörden 

 Unterstützung bei der Bewältigung finanzieller Probleme 

 Hilfe bei der Geldeinteilung, Überblick über Einnahmen- und Ausgaben 

 ggf. Unterstützung bei der Geldverwaltung 

 Unterstützung und Anleitung bei administrativen Tätigkeiten (z. B. Regelung 

von „Kleinstschulden“) 

 Vermittlung in sowie Zusammenarbeit mit der Schuldnerberatung und Rechts-
anwälten 

 bei Bedarf Anregung einer gesetzlichen Betreuung 

 

 Gesundheitliche Situation 

 Abklärung der Krankenversicherung 

 Abklärung/Einleitung der gesundheitlichen Regelversorgung (Anbindung an 
ärztliche Versorgung) 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Ambulant Betreutes Wohnen  
gemäß §§ 67 ff. SGB XII 

 Sicherung der Akutversorgung bei Krankheiten 

 Motivierung und Beratung zur Inanspruchnahme von geeigneten weiterfüh-
renden medizinischen oder psychologischen Maßnahmen 

 Beratung, Information und Motivierung zur Bewältigung gesundheitlicher 
Probleme, insbesondere Vermittlung therapeutischer, rehabilitativer und pfle-
gerischer Hilfen (unter Einbeziehung der ärztlichen Versorgung) 

 ggf. Vermittlung in eine Selbsthilfegruppe 

 Klärung bei Angelegenheiten der Krankenversicherung und Pflegeversicherung 

 bei Bedarf Anregung einer gesetzlichen Betreuung 

Ausbildungs-, Berufs- und Arbeitssituation 

 Kontakt und Kooperation mit zuständigem Jobcenter oder der Agentur für Ar-
beit 

 Motivierung zur Inanspruchnahme von Arbeits- und Berufsberatung 

 Motivierung zum Beginn und zur Wiederaufnahme eines Schulabschlusses, ei-
ner Berufsausbildung oder Arbeitstätigkeit 

 Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Arbeits- bzw. Ausbil-
dungsplatz 

 Beratung hinsichtlich beruflicher Perspektiven (Arbeits-/ Ausbildungsplatz), 

ggf. gemeinsame Hilfeplanung mit den Trägern beruflicher Maßnahmen 

 Hilfe bei Erstellung von Bewerbungen 

 Vermittlung bei Problemen am Arbeitsplatz 

 Hinweis auf und (bei Bedarf) Vermittlung in den Bereich Beschäftigung (vgl. 
Steckbrief „Beschäftigung“) 

Lebenspraktische Situation 

 Sichtung und gemeinsame Bearbeitung von Post und anderen Unterlagen 

 Anleitung zur Haushaltsführung, zur Wohnungs-, Wäsche- und Körperhygi-
ene; 

Vermeidung von Verwahrlosung 

 ggf. Organisation eines Reinigungsdienstes 

 Beratung bzgl. Ernährung 

 Unterstützung und Beratung beim Einkauf; ggf. Organisation einer Einkaufs-
hilfe 

 Unterstützung beim Aufbau von Tages- und Wochenstruktur, Schaffung regel-
mäßiger Termine, Organisation von strukturierenden Angeboten 

 Unterstützung der HS bei Umzügen, kleinen Reparatur- und Instandhaltungs-
arbeiten durch den Arbeitsbereich der stationären Bewohner 

 

Suchtproblematik/psychische Situation 

 Motivierung, Unterstützung und ggf. Begleitung zur Annahme ärztlicher oder 
therapeutischer Hilfen sowie suchtspezifischer Beratung 

 Bei bestehender Motivation Klärung von psychischen Auffälligkeiten oder 

Suchtverläufen  

 Bei bestehender Motivation Integration in lebensortnahe Hilfsangebote für ab-
hängigkeitsgefährdete Menschen (u. a. Selbsthilfegruppen, Betroffeneninitiati-
ven) 

 Hilfen in Krisen und Gefährdungssituationen 

Familiäre und soziale Situation 

 Unterstützung bei der Milderung von Vereinsamung und sozialer Isolation  

 Wiederaufbau und Pflege von sozialen und familiären Kontakten 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Ambulant Betreutes Wohnen  
gemäß §§ 67 ff. SGB XII 

 Hinweise auf Freizeitgestaltung, sportliche und kulturelle Betätigung 

 Motivierung zu Freizeitangeboten, Besuch von Vereinen, Gemeindeangeboten 
oder Ähnlichem 

 Förderung der sozialen Kompetenz 

 Hilfe bei der Überwindung von Schwellenängsten 

 Anleitung und Unterstützung bei der Bewältigung von Konfliktsituationen und 
Krisenintervention 

Qualität der Leis-
tung 

Strukturqualität 

 niedrigschwelliges, regelmäßiges Unterstützungsangebot bestehend aus 
Hausbesuchen, Beratung, Anleitung, Begleitung, Vermittlung 

 Schwerpunkt Geh-Struktur und Begleitung 

 Bedarfsgerechte Dauer der Hilfe in Absprache mit dem Kostenträger  

 Freiwilligkeit und ein hohes Maß an Selbstbestimmung als Basis 

 Nutzung des Angebotes für die Hilfesuchenden kostenlos (keine Heranziehung 

von Einkommen und Vermögen) 

 Vielfältige Zugangswege: Selbstmeldungen, Vermittlung durch Ämter, Behör-
den, Beratungsstellen, gesetzliche Betreuer, Ärzte, Kliniken, Vermieter, Ange-
hörige etc. 

 Einzelfallbewilligungen durch den Kostenträger in Form von Dienstleistungs-
stunden 

 Antragstellung und Hilfeplan erforderlich 

 zeitlich befristete Kostenzusagen, Möglichkeit der Verlängerungen 

 umfassende Hilfe durch Kooperation und Vernetzung 

 individuelle Steuerung durch den Hilfesuchenden innerhalb der gesetzlichen 
und trägerbezogenen Rahmenbedingungen  

 Dienstbesprechung 

 Qualitätsmanagementsystem 

 Supervision 

 Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Mitarbeit in regionalen sowie überregionalen Fachgremien 

Prozessqualität 

 vor Beginn grundsätzlich ein unverbindliches Informationsgespräch (siehe QM 
Kernprozess 2.3.02.00) 

 Informierung über Rahmenbedingungen 

 Vereinbarung von Aufnahme- und Entscheidungsfristen 

 Aufnahme mit Meldung an den Kostenträger und Übersendung der notwendi-

gen Unterlagen (siehe QM Kernprozess 2.3.04.00) 

 Ansetzen der Hilfen an der individuellen Notsituation, Existenzsicherung und 
Motivationsarbeit 

 Erhebung einer Anamnese sowie von Art und Umfang des Hilfebedarfs und 

der besonderen sozialen Schwierigkeiten, Entwicklung von Zielen und Per-
spektiven, Vereinbarung von Maßnahmen (siehe QM Hilfeplanung Kernprozess 
2.3.07.00) 

 fristgerechte Hilfeplanung, Übermittlung an den Kostenträger 

 Aufbau einer vertrauensvollen und tragfähigen Arbeitsbeziehung 

 Betreuungsprozess mit Bezug zum Hilfeplan; Anleitung und Unterstützung 

bzw. Orientierungshilfen bezogen auf die Bedarfslagen in den Lebensberei-
chen Wohnen, Schulden, Suchtabhängigkeit, Arbeit, soziale Teilhabe und Ge-
sundheit, rechtliche Orientierung, Motivierung und Hinführung zur Inan-
spruchnahme bedarfsgerechter bzw. weiterführender Hilfen 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Ambulant Betreutes Wohnen  
gemäß §§ 67 ff. SGB XII 

 Einsatz fachlich anerkannter Methoden der Einzelfallhilfe und Gemeinwesenar-
beit 

 Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Schwerpunkt der Stärkung der Eigenkompetenz 

 Dokumentiertes Abschlussgespräch mit dem / der Hilfesuchenden 

Ergebnisqualität 

 Dokumentation und Überprüfung des Betreuungsverlaufs 

 Überprüfen und Darstellen der Ergebnisse durch die Hilfeplanung 

 Dokumentiertes Abschlussgespräch mit dem / der Hilfesuchenden 

 statistische Auswertung von erhobenen Daten 

 Ermittlung der Hilfesuchendenzufriedenheit durch regelmäßige Befragung 

 jährlicher Geschäftsbericht 

 Beobachten von Entwicklungen und Veränderungen im Gemeinwesen 

 Rückmeldung an kommunalpolitische Gremien/Sensibilisierung der regionalen 
Öffentlichkeit zur Bedarfslage wohnungsloser und von Wohnungslosigkeit be-
drohter Menschen 

 Information der politischen Gremien auf regionaler und überregionaler Ebene 

Organisatorische 
Voraussetzungen 

Räumliche und sächliche Ausstattung  

 Büros an drei Standorten im Nordkreis, in der Kreismitte und im Südkreis; sie 
befinden sich in zentraler Lage und sind fußläufig gut zu erreichen. Die Büros 
befinden sich mit den Angeboten des Fachberatungsdienstes unter einem 
Dach. 

 Ausstattung mit Beratungsraum, Warte- oder Aufenthaltsbereich sowie Besu-
cher- und Mitarbeitertoilette 

 Telefon und Internetverbindung an allen Standorten 

Personalausstattung 

 Team aus den Bereichen Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder Angehörigen ver-
gleichbarer Berufsgruppen mit Hochschulabschluss  

Externe und interne Vernetzung 

Es erfolgt eine intensive Vernetzung mit den Zielen: 

 Sicherstellung des Bekanntheitsgrades des Betreuten Wohnens 

 Vermeidung von Überschneidungen und unkoordinierter Hilfevermittlung 

 Optimierung von Arbeitsabläufen 

 effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote 

 Transparenz der Angebote 

 Kostenersparnis durch Synergien 

Es erfolgt eine Kooperation u. a. mit folgenden Kooperationspartnern und Gre-
mien: 

 regionale Arbeitskreise des Oberbergischen Kreises (GpV, PSAG etc.) 

 unterschiedliche Akteure in der Region (Sozialämter, Ordnungsämter, Berufs-
betreuer, Jobcenter, weitere psychosoziale Hilfeanbieter etc.) 

 Mitarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 

 Mitarbeit im Evangelischen Bundesfachverband Existenzsicherung und Teil-
habe (EBET) e.V., Wohnungsnotfallhilfe und Straffälligenhilfe 

 Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen des Diakonischen Werkes im Rhein-
land-Westfalen-Lippe und Diözesan-Caritasverbandes Köln 
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FUNKTIONS-/AUFGABENBEREICH AMBULANT BETREUTES WOHNEN GEMÄß § 78 

113 SGB IX 

Kurzkennzeichnung Ambulant Betreutes Wohnen/Ambulante Eingliederungshilfe  

längerfristige, regelmäßige Beratung, Unterstützung und Anleitung 

Hausbesuche und unterstützende Begleitung 

Rechtliche Grundlage § 78 SGB IX Bundesteilhabegesetz 

Zielgruppe/n Hilfesuchende,  

 die durch eine bestehende oder drohende wesentliche Behinderung in der 
Teilhabe eingeschränkt sind 

 die Unterstützungsbedarfe beim selbstständigen Wohnen und bei der Teil-
habe an der Gesellschaft haben 

 die ihre Wünsche und Ziele selbstständig erreichen und umsetzen möchten 
und dabei aufgrund ihrer Teilhabeeinschränkungen Unterstützung/Anlei-
tung/Befähigung benötigen und wünschen 

Zugangsvorausset-
zung 

 Diagnose über die seelische Behinderung 

 Volljährigkeit 

 Bis zum Erreichen des 21. Lebensjahres: Beantragung bzw. Ablehnung der 
vorrangigen Jugendhilfe 

Aufgaben /Leistungen Unter Bezugnahme auf die Lebensbereiche im BEI_NRW erfolgt das 

Angebotsspektrum im Rahmen der qualifizierten Assistenz vorrangig folgende 

Ziele und Maßnahmen:  

 

Lernen und Wissensanwendung 

 Förderung der Aneignung neuer Fähigkeiten bzw. Erhalt und Training 
der bereits vorhandenen Fähigkeiten  

 Trainieren von Konzentration und Fokussierung auf Themen und In-
halte 

 Anleitung und Einüben von Telefonaten 

 Beratung und flankierende Hilfe bei Antragstellungen und administra-
tiven Erfordernissen 

 Unterstützung und Training bei der Postbearbeitung  
 Anleitung beim Bedienen von Handy, PC, Fernsehen, Musikanlagen, 

beim Schreiben von Emails 
 Entwicklung von Medienkompetenz (Umgang mit Internet, Informati-

onsplattformen, Werbung, digitale Einkäufe)  
 Unterstützung bei notwendigen Entscheidungen, Entscheidungs- und 

Klärungshilfen 
 Beratung beim Erkennen, Benennen, Angehen und Lösen von Proble-

men 

Allgemeine Aufgaben und Anforderungen 

 Unterstützung beim Aufbau und Erhalt einer täglichen/wöchentlichen 

Routine und Strukturierung 
 Befähigung zur Überblickung, Sortierung, Vorbereitung und Erledigung 

wiederkehrender Aufgaben und Anforderungen im Alltag 
 Unterstützung und Stärkung bei der Übernahme von Verantwortung 

sowie deren Bewältigung 
 Befähigung zur Erinnerung und Einhaltung von zeitlichen Strukturen 

und Terminen  
 Anleitung zum Erkennen sowie Beachten eigener Belastungsgrenzen 

und Vorwarnzeichen 

 Förderung und Entwicklung zielstrebiger und hilfreicher Reaktionen 
und Verhaltensmöglichkeiten in Stress und Krisen  
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Kommunikation 

 Fördern/Trainieren/Einüben von Kommunikation, auch mit mehreren 
Personen 

 Anleitung und Ermutigung zu Unterhaltungen  
 Anleitung zum Verfassen von Mitteilungen/Briefen etc. 

 Transfer von Inhalten in leicht verständliche Sprache  

Mobilität 

 Training bzgl. der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Angstreduzie-
rung, Orientierungshilfen  

 Anleitung bzgl. Fahrplänen, Ticketautomaten, Erfahren von Verbindun-
gen und Zeiten etc. 

 Ermöglichen von Teilhabe durch und bei Mobilität  

Selbstversorgung 

 Anleitung und Beratung zu einer ausreichenden und gesunden Kör-
perhygiene 

 Anleitung einer regelmäßigen adäquaten Wäschehygiene 

 Beratung bzgl. angemessener Bekleidung im Hinblick auf Witterung, 
Öffentlichkeit, Außenwirkung  

 Anleitung und Förderung einer gesunden ausgewogenen Ernährung 
 Förderung und Unterstützung einer bedarfsgerechten adäquaten Ge-

sundheitsfürsorge  
 Psychoedukative Beratung bzgl. Symptome und Folgen von Erkrankun-

gen sowie bzgl. jeweiliger Behandlungs- und Hilfemöglichkeiten  

 Flankierende Vermittlung zu geeigneten Hilfen/Maßnahmen/Therapien 
etc. 

 Unterstützung bei der Entwicklung von Strategien zur Kompensation 
und Verarbeitung (Coping) von Erkrankung und Behinderung 

 Unterstützung und Förderung der Impulskontrolle und bei der Regulie-
rung von emotionaler Belastung und Überforderung   

Häusliches Leben 

 Beratung und Anleitung bei regelmäßiger ausreichender Wohnungshy-
giene, Müllentsorgung und bei der Vermeidung von starker Verwahrlo-

sung 
 Unterstützung beim Erhalt von Wohnraum und bei der Vermeidung von 

Faktoren, die zu einer Gefährdung führen können (Mietrückstände, 
Verhaltensprobleme etc.) 

 Unterstützung bei notwendigen Umzügen, bei Wohnungssuche, Anmie-
tungen und Renovierungen, Beratung bei allen organisatorischen dies-

bezüglichen Angelegenheiten  
 Unterstützung bei der Möblierung bzw. bei der Beschaffung notwendi-

ger Einrichtungsgegenstände/Hausrat  
 Anleitung und Anschub zur Zubereitung von gesundem nahrhaftem Es-

sen 
 Fördern regelmäßiger ausreichender Pflege und Versorgung von Hau-

stieren 

Interpersonelle Interaktion und Beziehungen 

 Beratung und Unterstützung bei dem Erhalt und der Gestaltung beste-

hender familiärer und anderer sozialer Beziehungen, Ermöglichen so-

zialer Teilhabe 
 Durchführung und Nachbereitung von Gruppenangeboten wie Aus-

flüge, Freizeiten 
 Unterstützung bei dem Erhalt neuer Kontakte 
 Reflektion der Beziehungsgestaltungen  
 Aufarbeitung und Bewältigung erlebter und empfundener Kränkungen, 

Zurückweisungen und Enttäuschungen 
 Förderung von adäquater Nähe und Distanzverhalten  
 Unterstützung bei der Regulation der Impulskontrolle 
 Zur Verfügung stellen von Handlungsalternativen und alternativen 

Sicht- und Interpretationsweisen 
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 Ermutigung und Befähigung zu notwendigen Abgrenzungen und zur 
Beachtung und der Durchsetzung eigener Grenzen und Bedürfnisse 

 Training und Befähigung beim Umgang mit fremden Menschen 

Bedeutende Lebensbereiche 

 Unterstützung bei dem Erreichen eines Schulabschlusses/einer Berufs-
ausbildung/ bei der Aufnahme einer Beschäftigungsmaßnahme/eines 

Arbeitsplatzes/einer Maßnahme nach LT 24/einer beruflichen Perspek-
tive und Teilhabe 

 Förderung bei der Integration in das Arbeitsfeld und bei der Teilhabe 
am jeweiligen Arbeitsplatz  

 Reflektion von und Anleitung bei Problemsituationen, Beratung bei 
Überforderung und dem Überschreiten eigener Grenzen, Unterstützung 
bei gemeinsamen Konfliktgesprächen auch am Arbeitsplatz 

 Fördern und Trainieren von Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit 
 Beratung bei der Verwendung des zur Verfügung stehenden Einkom-

mens/ Vermögens, bei geplanten oder notwendigen Ausgaben 
 Förderung einer auskömmlichen Geldeinteilung 
 Unterstützung bei einer Schuldenregulierung, Beratung und flankie-

rende Bestärkung bei der Verhandlung mit Gläubigern, Vermittlung zu 

einer Schuldnerberatung 

Gemeinschaft-, Soziales und staatsbürgerliches Leben  

 Bestärkung und Unterstützung, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und 

zu äußern  
 Unterstützung bei der Umsetzung von individuellen Interessen 
 Förderung bei der Suche nach einem Hobby 
 Beratung bei Abwägung und Auswahl von Entscheidungsoptionen  
 Unterstützung bei der Verwirklichung von persönlichen Zielen 
 Flankierende Unterstützung und Befähigung zur Teilhabe an kulturel-

len, freizeit- und interessensbezogenen Aktivitäten in der Öffentlichkeit 
und in der Gemeinschaft 

 Bestärkung beim Umgang mit Ängsten, Schwellenängsten, Scham, Un-
sicherheiten  

 Unterstützung bei der Teilhabe an politischen, religiösen und spirituel-
len Aktivitäten 

 Befähigung, einen Verein für Freizeitangebote zu finden und Mitglied 

zu werden 
 Unterstützung bei der Teilhabe im Gruppenkontext 
 Unterstützung bei der Teilhabe an religiösen und spirituellen Aktivitä-

ten 
 Befähigung zum Verständnis von Politik, Information zu Parteipro-

grammen und Unterstützung zur Teilnahme an Wahlen  
 Fördern und Trainieren von Wissen um Menschenrechte/Grundrechte 

 Unterstützung bei der Beschaffung von Hilfsmitteln 

 

 

Qualität der Leistung Strukturqualität 

 längerfristiges, regelmäßiges Unterstützungsangebot, bestehend aus Haus-
besuchen, Beratung, Anleitung, flankierender unterstützender Begleitung, 
Vermittlung, Förderung, Befähigung 

 Schwerpunkt Geh-Struktur, Beratung und Anleitung sowie flankierende un-
terstützende Begleitung 

 Freiwilligkeit, Selbstbestimmung sowie die Wünsche und Ziele der Hilfesu-
chenden als Basis 

 Maßgeblich sind die Wünsche der Nutzenden nach eigenständiger Durchfüh-
rung und Teilhabe, was ihnen ohne Unterstützung und Förderung aufgrund 
der vorliegenden Teilhabeeinschränkungen nicht möglich wäre 

 Nutzung des Angebotes für die Hilfesuchenden je nach Einkommen/Vermö-
gen in der Regel kostenlos, bei entsprechendem Vermögen Eigenzahlung 
notwendig 
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 Vielfältige Zugangswege: Selbstmeldungen, Vermittlung durch Ämter, Be-
hörden, Beratungsstellen, gesetzliche Betreuer, Ärzte, Kliniken, Vermieter, 

Angehörige etc. 

 Einzelfallbewilligungen durch den Kostenträger in Form von Fachleistungs-
stunden 

 Antragstellung und Hilfeplan über das Bedarfsermittlungsinstrument BEI er-
forderlich 

 zeitlich befristete Kostenzusagen, Möglichkeit der Verlängerungen 

 umfassende Hilfe durch Kooperation und Vernetzung 

 Nutzung und Einbeziehung des Sozialraums  

 individuelle Steuerung durch den Hilfesuchenden 

 Dienstbesprechung 

 Qualitätsmanagementsystem 

 Supervision 

 Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Mitarbeit in regionalen bzw. überregionalen Fachgremien 

 

Prozessqualität 

Unterstützungsleistung 

 Ansetzen der Hilfen an der individuellen Lebenssituation 

 vor Beginn grundsätzlich ein unverbindliches Informationsgespräch 

 Erhebung einer Anamnese sowie von Art und Umfang des Hilfebedarfs und 
der vorliegenden Erkrankungen und Behinderungen, Entwicklung von Zie-
len und Perspektiven auf Basis der Wünsche der Nutzenden 

 Informierung über Rahmenbedingungen 

 Vereinbarung von Aufnahme und Entscheidungsfristen 

 bei Vorliegen der fachärztlichen Stellungnahme Aufnahme mit Meldung an 
den Kostenträger und Übersendung der notwendigen Unterlagen 

 fristgerechte Hilfeplanung, Übermittlung an den Kostenträger über das In-
strument BEI 

 Aufbau einer vertrauensvollen und tragfähigen Arbeitsbeziehung 

 Betreuungsprozess mit Bezug zum Hilfeplan; Anleitung und Unterstützung 
bzw. Orientierungshilfen bezogen auf die Bedarfslagen in neun möglichen 
Lebensbereichen (Lernen und Wissensanwendung, Allgemeine Aufgaben 

und Anforderungen, Kommunikation, Mobilität, Selbstversorgung, Häusli-
ches Leben, Allgemeine Interpersonelle Interaktionen, Bedeutende Lebens-
bereiche, Gemeinschafts-, Soziales und Staatsbürgerliches Leben) 

 Sozialraumbezogene Unterstützung und Betreuung, Einbeziehung der An-
gebote und Möglichkeiten im Sozialraum 

 Regelmäßige zeitnahe Dokumentation analog der im BEI vereinbarten Ziele 
und Maßnahmen 

 Einsatz fachlich anerkannter Methoden der Einzelfallhilfe und Gemeinwe-
senarbeit 

 Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Schwerpunkt der Stärkung der Eigenkompe-
tenz 

 

Ergebnisqualität 

 Dokumentation und Überprüfung des Betreuungsverlaufs 

 Evaluierung des Hilfeprozesses alle sechs Monate  

 Überprüfen und Darstellen der Ergebnisse durch die Hilfeplanung 

 statistische Auswertung von erhobenen Daten 

 Ermittlung der Kundenzufriedenheit durch regelmäßige Befragung 
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 jährlicher Geschäftsbericht 

 Beobachten von Entwicklungen und Veränderungen im Gemeinwesen 

 Rückmeldung an kommunalpolitische Gremien/Sensibilisierung der regiona-
len Öffentlichkeit zur Bedarfslage wohnungsloser und von Wohnungslosig-
keit bedrohter Menschen 

 Information der politischen Gremien auf regionaler und überregionaler 

Ebene 

Organisatorische Vo-
raussetzungen 

Räumliche und sächliche Ausstattung  
Büros an drei Standorten im Nordkreis, in der Kreismitte und im Südkreis. Sie 
befinden sich in zentraler Lage und sind fußläufig gut zu erreichen. Zum Teil 
befinden sie sich mit anderen psychosozialen Diensten unter einem Dach. 

 Ausstattung mit Beratungsraum, Warte- oder Aufenthaltsbereich sowie Be-

sucher- und Mitarbeitertoilette 

 Telefon und Internetverbindung an allen Standorten 

 

Personalausstattung 

 multiprofessionelles Team aus den Bereichen Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
oder Angehörigen vergleichbarer Berufsgruppen mit Hochschulabschluss, 
Erzieher/-innen, Heilerziehungspfleger/-innen, Pflegefachkräfte, Ergothera-
peut/-innen, Heilpädagogen/-innen, Arzthelfer/-innen etc. 

 

Externe und interne Vernetzung 

Es erfolgt eine intensive Vernetzung mit den Zielen: 

 Sicherstellung des Bekanntheitsgrades des Betreuten Wohnens 

 Vermeidung von Überschneidungen und unkoordinierter Hilfevermittlung 

 Optimierung von Arbeitsabläufen 

 effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote 

 Transparenz der Angebote 

 Kostenersparnis durch Synergien 

Es erfolgt eine Kooperation u. a. mit folgenden Kooperationspartnern und Gre-
mien: 

 regionale Arbeitskreise des Oberbergischen Kreises (GpV, PSAG etc.) 

 unterschiedliche Akteure in der Region (Sozialämter, Ordnungsämter, Be-
rufsbetreuer, Jobcenter, weitere psychosoziale Hilfeanbieter etc.) 

 Gesamtplankonferenzen 

 Mitarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 

 Mitarbeit im Evangelischen Fachverband Obdachlosenhilfe (EVO) 

 Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen des Diakonischen Werkes im 
Rheinland/Westfalen Lippe und Diözesancaritasverbandes Köln 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Stationär mit weniger komplexem Hilfebedarf 

Kurzkennzeichnung Angebot von bedarfsgerechtem Wohnraum in Einzelwohnungen oder Wohngrup-

pen für Personen mit einem stationären Hilfebedarf 

Es werden Hilfen gemäß den LVR- Leistungstypen (LT) 28, 29 und 30 angeboten 

Rechtliche Grundla-
gen 

§§ 67 ff. SGB XII, inklusive DVO § 67 SGB XII 

Zielgruppe/-n  Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind 

 Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten 

 Menschen in unzumutbaren Wohnverhältnissen 

Zugangs-vorausset-
zungen 

 Volljährigkeit 

 Sozialhilfeberechtigung/Aufenthaltsstatus 

Aufgaben/ 
Leistungen 

Wohnen 

 kurzfristige Aufnahme 

 Wohnen in möblierten Einzelzimmern 

 Existenzsicherung 

 Stabilisierung durch den strukturierten Rahmen der stationären Einrichtung 

 Erlangung und Sicherung einer Unterkunft/Wohnung 

Hilfe bei der Wohnungssuche, beim Sichten und Beantworten von Anzeigen, 
bei der Kontaktaufnahme zu Vermietern, beim Abschluss eines Mietvertra-
ges, ggf. Begleitung bei der Wohnungsübergabe, bei Wohnungsbesichtigun-

gen 

Integration in Normalwohnraum 

Hilfestellung bei der Suche nach einer geeigneten Wohnform einschließlich der 
Unterstützung bei der Bewältigung der lebenspraktischen und sozialen 
Schwierigkeiten 

Kontaktpflege zu Vermietern 

 Hilfe bei notwendigen Anträgen, z. B. für Wohngeld oder Wohnberechtigungs-
scheine 

 Unterstützung bei der Beantragung von Möbeln, Hausrat und Renovierungen 

 Angebot einer sozialen Wohnraumagentur (SWA) 

Wirtschaftliche Situation 

 Erschließung von und Hinführung zu zuständigen Leistungs- und Hilfesyste-

men 

 Hilfe bei der Sicherung von Ansprüchen und deren Beantragung, Wahrung von 
Fristen, Begleitung zu Ämtern und Behörden 

 Sicherstellung der postalischen und telefonischen Erreichbarkeit durch Melde-
adresse 

 Unterstützung bei der Bewältigung finanzieller Probleme 

Hilfe bei der Geldeinteilung, Überblick über Ein- und Ausgaben, Führung eines 
Hauskontos 

ggf. Unterstützung bei der Geldverwaltung 

 Unterstützung und Anleitung bei administrativen Tätigkeiten 

 Schuldenregulierung in geringem Umfang 

 Vermittlung in sowie Zusammenarbeit mit der Schuldnerberatung und Rechts-
anwälten 

Gesundheitliche Situation 

 Abklärung/Einleitung der gesundheitlichen Regelversorgung (Vermittlung zum 
Arzt, Einweisung in die Klinik etc.) 

 Sicherung der Akutversorgung bei Krankheiten 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Stationär mit weniger komplexem Hilfebedarf 

 Motivierung, Beratung und, wenn notwendig, Begleitung zur Inanspruchnahme 
von geeigneten weiterführenden medizinischen oder psychologischen Maßnah-
men 

 Anregung und Motivierung zur Annahme einer gesetzlichen Betreuung 

 Beratung, Information und Motivierung zur Bewältigung gesundheitlicher 
Probleme, insbesondere Vermittlung therapeutischer, rehabilitativer und pfle-
gerischer Hilfen 

 Unterstützung bei der Erreichbarkeit von Angeboten der gesundheitlichen Re-
gelversorgung durch Fahrdienste bzw. durch Fahrkarten des öffentlichen Nah-
verkehrs 

 Klärung bei Angelegenheiten der Krankenversicherung und Pflegeversicherung 

 Unterstützung bei der regelmäßigen Einnahme von Medikamenten 

 ggf. Vermittlung/Anbindung in bzw. an eine Selbsthilfegruppe 

Ausbildungs-, Berufs- und Arbeitssituation 

 Hinweis auf und (bei Bedarf) Vermittlung in den Bereich Beschäftigung (vgl. 
Steckbrief „Beschäftigung“) 

Lebenspraktische Situation 

 Sichtung und gemeinsame Bearbeitung von Post und anderen Unterlagen 

 Begleitung und Unterstützung bei lebens- und alltagspraktischen und haus-
wirtschaftlichen Angelegenheiten 

 Unterstützung, Motivierung und Anleitung in Fragen der Körperhygiene 

 Begleitung und Vorbereitung von Ämtergängen 

 Unterstützung und Motivierung bei der Freizeitgestaltung 

 Vermeidung von Verschlimmerung der Problemlagen 

Suchtproblematik / psychische Situation 

 Klärung von psychischen Auffälligkeiten und/oder Suchtauffälligkeiten 

 Motivierung, Unterstützung und ggf. Begleitung zur Annahme ärztlicher oder 

therapeutischer Hilfen sowie suchtspezifischer Beratungsangebote, Vermitt-
lung in adäquate Angebote 

 Integration in lebensortnahe Hilfsangebote für abhängigkeitsgefährdete Men-
schen (u. a. Betroffeneninitiativen) 

Familiäre und soziale Situation 

 Herausführung aus sozialer Isolation 

 Wiederaufbau und Pflege von sozialen und familiären Kontakten 

 Hinweise auf Freizeitgestaltung, sportliche und kulturelle Betätigung 

 Motivierung zum Besuch von Vereinen, Gemeindeangeboten oder Ähnlichem 

 Anleitung und Unterstützung bei der Bewältigung von Konfliktsituationen und 
Krisenintervention 

 Förderung der sozialen Kompetenz 

 Hilfe bei der Überwindung von Schwellenängsten 

Qualität der  

Leistung 

Strukturqualität 

 niedrigschwelliges Angebot 

 unkomplizierte, kurzfristige Aufnahme 

 gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 

 Selbstverpflegung 

 Tagesstruktur 

 Mitwirkung im Arbeitsangebot 

 Betroffenenbeteiligung 

 Einzelzimmer 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Stationär mit weniger komplexem Hilfebedarf 

 Rufbereitschaft 

 Bezugsbetreuersystem 

 „nasse Einrichtung“ 

 schnelle, direkte, unbürokratische Hilfe 

 umfassende Hilfe durch Kooperation und Vernetzung 

 Hilfe bei der Überwindung von Schwellenängsten 

 Gesprächsangebote 

 Dienstbesprechung 

 Qualitätsmanagement 

 multiprofessionelles Team 

 Supervision 

 Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Mitarbeit in regionalen bzw. überregionalen Fachgremien 

 Vermittlung in weiterführende ggf. ambulante Angebote 

Prozessqualität 

 In einem Vorstellungs-/Kennenlerngespräch hat der Hilfesuchende die Mög-
lichkeit, das Angebot vor Ort kennenzulernen 

 individuelle Hilfeplanung, Klärung des individuellen Hilfebedarfs und Entwick-
lung von Perspektiven unter Beachtung der persönlichen Ressourcen 

 Stabilisierung in Krisensituationen 

 Stärkung der eigenen Kompetenzen und Ressourcen der Hilfesuchenden 

 Zusammenarbeit mit Wohnungsämtern, Sozialämtern und Jobcentern 

 fristgerechte Informationen an den Kostenträger bei Aufnahme, Hilfeplan, Ab-
meldeanzeige etc.; bei Aufnahme verlässliche Meldung an den Kostenträger 

 Aufbau einer vertrauensvollen und tragfähigen Arbeitsbeziehung 

 klarer Ansprechpartner als Bezugsperson mit organisierter Vertretungsregel 

 Gewährleistung eines regelmäßigen persönlichen Kontaktes 

 Information und Beratung über die zur Bedarfsdeckung in Betracht kommen-
den Möglichkeiten und Hilfen 

 Motivierung und Hinführung zur Inanspruchnahme bedarfsgerechter bzw. wei-
terführender Hilfen 

 Einsatz fachlich anerkannter Methoden der Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit 

 Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Schwerpunkt der Stärkung der Eigenkompetenz 

 EDV-gestützte Dokumentation des Hilfeprozesses 

 fachgerechte Fortschreibung der Einrichtungskonzeption 

Ergebnisqualität 

 Dokumentation und Überprüfung des Hilfeverfahrens 

 statistische Auswertung von erhobenen Daten 

 jährlicher Geschäftsbericht 

 regelmäßige Kontrolle und Nachhalten der Belegung 

 Ermittlung der Kundenzufriedenheit durch regelmäßige Befragung 

 Vernetzung mit und Erfassung des Basisdatensatzes der Bundesarbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 

 Die Arbeit erfolgt auf der Basis der Leistungs- und Prüfungsvereinbarung, die 

mit dem Kostenträger abgeschlossen wurde 

Organisatorische Vo-
raussetzungen 

Räumliche und sächliche Ausstattung 

 die Versorgung erfolgt in Einzelwohnungen und Wohngruppen 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Stationär mit weniger komplexem Hilfebedarf 

 die Wohngruppen und Einzelwohnungen liegen im Oberbergischen Kreis; sie 
bestehen aus bis zu zehn Wohnplätzen und sind mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln gut zu erreichen 

 alle Wohngruppen haben Einzelzimmer, zusätzlich sind sie mit Sanitäranlage, 
Küche und eventuell einem Gemeinschaftsraum ausgestattet; alle Wohngrup-
pen bieten Selbstversorgermöglichkeiten; telefonische Erreichbarkeit der Mit-
arbeitenden und WLAN. 

 zum Angebot gehört ein gut zu erreichendes Arbeitsangebot zur Tagesstruk-
turierung 

Personalausstattung 

 Personalausstattung entsprechend den Vereinbarungen zwischen LVR und 
Fachverbänden bzgl. der Leistungstypen LT 28 und 29 

Externe und interne Vernetzung 

Es erfolgt eine intensive Vernetzung mit den Zielen: 

 Sicherstellung des Bekanntheitsgrades des stationären dezentralen Wohnan-
gebots der Diakonie Michaelshoven 

 Vermeidung von Überschneidungen und unkoordinierter Hilfevermittlung 

 Optimierung von Arbeitsabläufen 

 effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote 

 Transparenz der Angebote 

 Kostenersparnis durch Synergien 

Es erfolgt eine Kooperation u. a. mit folgenden Kooperationspartnern und Gre-

mien: 

 regionale Arbeitskreise des Oberbergischen Kreises (GpV, PSAG etc.) 

 unterschiedliche Akteure in der Region (Sozialämter, Ordnungsämter, Berufs-
betreuer, Jobcenter, weitere psychosoziale Hilfeanbieter etc.) 

 Mitarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 

 Mitarbeit im Evangelischen Bundesfachverband Existenzsicherung und Teil-

habe (EBET) e.V., Wohnungsnotfallhilfe und Straffälligenhilfe 

 Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen des Diakonischen Werkes im Rhein-
land-Westfalen-Lippe und Diözesan-Caritasverbandes Köln 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Angebot für junge Wohnungslose  
mit weniger komplexem Hilfebedarf 

Kurzkennzeichnung Angebot von bedarfsgerechtem Wohnraum in Einzelwohnungen oder Wohngrup-
pen für Personen mit einem stationären Hilfebedarf 

Es werden Hilfen gemäß den LVR-Leistungstypen (LT) 28 angeboten 

Rechtliche Grundla-
gen 

§§ 67 ff. SGB XII, inklusive DVO § 67 SGB XII 

Zielgruppe/-n  junge Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind 

 junge Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten 

 junge Menschen in unzumutbaren Wohnverhältnissen 

Zugangsvorausset-
zungen 

 Volljährigkeit bis max. 27 Jahre 

 Sozialhilfeberechtigung/Aufenthaltsstatus 

Aufgaben/ 
Leistungen 

Ausbildungs-, Berufs- und Arbeitssituation 

 siehe Steckbrief HS 67 dezentral 

Lebenspraktische Situation 

 Sichtung und gemeinsame Bearbeitung von Post und anderen Unterlagen 

 Eigenverantwortung stärken, gleichzeitig enge Begleitung anbieten 

 lebenswelt- und lebenslagenorientierte Hilfen orientiert an den Bedarfen jun-
ger Menschen 

 Möglichkeit der Persönlichkeitsentwicklung außerhalb des Elternhauses 

 Begleitung und Unterstützung bei lebens- und alltagspraktischen und haus-
wirtschaftlichen Angelegenheiten 

 Unterstützung, Motivierung und Anleitung in Fragen der Körperhygiene 

 Begleitung und Vorbereitung von Ämtergängen 

 Unterstützung und Motivierung bei der Freizeitgestaltung 

 Vermeidung von Verschlimmerung der Problemlagen 

Wohnen 

 kurzfristige Aufnahme 

 Wohnen in möblierten Einzelzimmern 

 Existenzsicherung 

 Stabilisierung durch den strukturierten Rahmen der stationären Einrichtung 

 Erlangung und Sicherung einer Unterkunft/Wohnung 

Hilfe bei der Wohnungssuche, beim Sichten und Beantworten von Anzeigen, 
bei der Kontaktaufnahme zu Vermietern, beim Abschluss eines Mietvertra-
ges, ggf. Begleitung bei der Wohnungsübergabe, bei Wohnungsbesichtigun-
gen 

Integration in Normalwohnraum 

Hilfestellung bei der Suche nach einer geeigneten Wohnform einschließlich der 
Unterstützung bei der Bewältigung der lebenspraktischen und sozialen 
Schwierigkeiten 

Kontaktpflege zu Vermietern 

 Hilfe bei notwendigen Anträgen, z. B. für Wohngeld oder Wohnberechtigungs-

scheine 

 Unterstützung bei der Beantragung von Möbeln, Hausrat und Renovierungen 

 Angebot einer sozialen Wohnraumagentur (SWA) 

Wirtschaftliche Situation 

 Erschließung von und Hinführung zu zuständigen Leistungs- und Hilfesyste-
men 

 Hilfe bei der Sicherung von Ansprüchen und deren Beantragung, Wahrung von 
Fristen, Begleitung zu Ämtern und Behörden 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Angebot für junge Wohnungslose  
mit weniger komplexem Hilfebedarf 

 Sicherstellung der postalischen und telefonischen Erreichbarkeit durch Melde-
adresse 

 Unterstützung bei der Bewältigung finanzieller Probleme 

Hilfe bei der Geldeinteilung, Überblick über Ein- und Ausgaben, Führung und 
Verwaltung eines Barbetragskontos 

ggf. Unterstützung bei der Geldverwaltung 

 Unterstützung und Anleitung bei administrativen Tätigkeiten 

 Schuldenregulierung in geringem Umfang 

 Vermittlung in sowie Zusammenarbeit mit der Schuldnerberatung und Rechts-
anwälten 

Gesundheitliche Situation 

 Abklärung/Einleitung der gesundheitlichen Regelversorgung (Vermittlung zum 
Arzt, Einweisung in die Klinik etc.) 

 Sicherung der Akutversorgung bei Krankheiten 

 Motivierung, Beratung und, wenn notwendig, Begleitung zur Inanspruch-
nahme von geeigneten weiterführenden medizinischen oder psychologischen 

Maßnahmen 

 Anregung und Motivierung zur Annahme einer gesetzlichen Betreuung 

 Beratung, Information und Motivierung zur Bewältigung gesundheitlicher 
Probleme, insbesondere Vermittlung therapeutischer, rehabilitativer und pfle-
gerischer Hilfen 

 Unterstützung bei der Erreichbarkeit von Angeboten der gesundheitlichen Re-
gelversorgung durch Fahrdienste bzw. durch Fahrkarten des öffentlichen Nah-
verkehrs 

 Klärung bei Angelegenheiten der Krankenversicherung und Pflegeversicherung 

 Unterstützung bei der regelmäßigen Einnahme von Medikamenten 

 ggf. Vermittlung/Anbindung in bzw. an eine Selbsthilfegruppe 

Suchtproblematik/psychische Situation 

 Klärung von psychischen Auffälligkeiten und/oder Suchtauffälligkeiten 

 Motivierung, Unterstützung und ggf. Begleitung zur Annahme ärztlicher oder 
therapeutischer Hilfen sowie suchtspezifischer Beratungsangebote, Vermitt-
lung in adäquate Angebote 

 Integration in lebensortnahe Hilfsangebote für abhängigkeitsgefährdete Men-
schen (u. a. Betroffeneninitiativen) 

Familiäre und soziale Situation 

 Herausführung aus sozialer Isolation 

 Wiederaufbau und Pflege von sozialen und familiären Kontakten 

 Hinweise auf Freizeitgestaltung, sportliche und kulturelle Betätigung 

 Motivierung zum Besuch von Vereinen, Gemeindeangeboten oder Ähnlichem 

 Anleitung und Unterstützung bei der Bewältigung von Konfliktsituationen und 
Krisenintervention 

 Förderung der sozialen Kompetenz 

 Hilfe bei der Überwindung von Schwellenängsten 

Qualität der Leistung Strukturqualität 

 niedrigschwelliges Angebot 

 unkomplizierte, kurzfristige Aufnahme, dadurch Vermeidung der Unterbrin-
gung in Notunterkünften mit den daraus entstehenden Problemen 

 Unterbringung möglichst kurzfristig angelegt 

 Möglichkeit der Rückkehr ins Elternhaus wird geprüft 

 gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 

 Selbstverpflegung 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Angebot für junge Wohnungslose  
mit weniger komplexem Hilfebedarf 

 Tagesstruktur 

 Mitwirkung im Arbeitsangebot 

 Betroffenenbeteiligung 

 Einzelzimmer 

 Rufbereitschaft 

 Bezugsbetreuersystem 

 „nasse Einrichtung“ 

 schnelle, direkte, unbürokratische Hilfe 

 umfassende Hilfe durch Kooperation und Vernetzung 

 Hilfe bei der Überwindung von Schwellenängsten  

 Dienstbesprechung 

 Qualitätsmanagement 

 multiprofessionelles Team 

 Supervision 

 Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Mitarbeit in regionalen bzw. überregionalen Fachgremien 

 Vermittlung in weiterführende ggf. ambulante Angebote 

Prozessqualität 

 in einem Vorstellungs-/Kennenlerngespräch hat der Hilfesuchende die Mög-
lichkeit, das Angebot vor Ort kennenzulernen 

 individuelle Hilfeplanung, Klärung des individuellen Hilfebedarfs und Entwick-
lung von mittelfristigen und langfristigen Perspektiven unter Beachtung der 
persönlichen Ressourcen 

 Stabilisierung in Krisensituationen 

 Stärkung der eigenen Kompetenzen und Ressourcen der Hilfesuchenden 

 Koordination der Leistungserbringer der Jugendhilfe (Zusammenarbeit mit Ju-

gendämtern, Wohnungsämtern, Sozialämtern und Jobcentern) 

 fristgerechte Informationen an den Kostenträger bei Aufnahme, Hilfeplan, Ab-
meldeanzeige etc.; bei Aufnahme verlässliche Meldung an den Kostenträger 

 Aufbau einer vertrauensvollen und tragfähigen Arbeitsbeziehung 

 klarer Ansprechpartner als Bezugsperson mit organisierter Vertretungsregel 

 Gewährleistung eines regelmäßigen persönlichen Kontaktes 

 Information und Beratung über die zur Bedarfsdeckung in Betracht kommen-
den Möglichkeiten und Hilfen 

 Motivierung und Hinführung zur Inanspruchnahme bedarfsgerechter bzw. wei-
terführender Hilfen 

 Einsatz fachlich anerkannter Methoden der Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit 

 Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Schwerpunkt der Stärkung der Eigenkompetenz 

 EDV-gestützte Dokumentation des Hilfeprozesses 

 fachgerechte Fortschreibung der Einrichtungskonzeption 

Ergebnisqualität 

 Dokumentation und Überprüfung des Hilfeverfahrens 

 statistische Auswertung von erhobenen Daten 

 jährlicher Geschäftsbericht 

 regelmäßige Kontrolle und Nachhalten der Belegung 

 Ermittlung der Kundenzufriedenheit durch regelmäßige Befragung 

 Vernetzung mit und Erfassung des Basisdatensatzes der Bundesarbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 

 die Arbeit erfolgt auf der Basis der Leistungs- und Prüfungsvereinbarung, die 

mit dem Kostenträger abgeschlossen wurde 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Angebot für junge Wohnungslose  
mit weniger komplexem Hilfebedarf 

Organisatorische Vo-
raussetzungen 

Räumliche und sächliche Ausstattung 

 die Unterbringung erfolgt in den Wohngruppen im Oberbergischen Kreis; sie 
bestehen aus bis zu sechs Wohnplätzen und sind mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut zu erreichen 

 alle Wohngruppen haben Einzelzimmer, zusätzlich sind sie mit Sanitäranlage, 
Küche und eventuell einem Gemeinschaftsraum ausgestattet; alle Wohngrup-
pen bieten Selbstversorgermöglichkeiten; telefonische Erreichbarkeit der Mitar-

beitenden 

 zum Angebot gehört ein gut zu erreichendes Arbeitsangebot zur Tagesstrukturie-
rung 

Personalausstattung  

 multiprofessionelles Team aus den Bereichen Sozialarbeit/Sozialpädagogik o-
der Angehörigen vergleichbarer Berufsgruppen mit Hochschulabschluss 
(2,0VK Sozialarbeit) und anderen Tätigkeitsfeldern (Hauswirtschaft, Gesund-

heitsfürsorge, Haustechnik, Arbeitsanleitung, Tagesstruktur, Verwaltung, 
Nachtdienst) 

Externe und interne Vernetzung 

Es erfolgt eine intensive Vernetzung mit den Zielen: 

 Sicherstellung des Bekanntheitsgrades des stationären dezentralen Wohnan-
gebots der Diakonie Michaelshoven 

 Vermeidung von Überschneidungen und unkoordinierter Hilfevermittlung 

 Optimierung von Arbeitsabläufen 

 effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote 

 Transparenz der Angebote 

 Kostenersparnis durch Synergien 

Es erfolgt eine Kooperation u. a. mit folgenden Kooperationspartnern und Gre-
mien: 

 regionale Arbeitskreise des Oberbergischen Kreises (GpV, PSAG etc.) 

 unterschiedliche Akteure in der Region (Jugendämter, Sozialämter, Ordnungs-
ämter, Berufsbetreuer, Jobcenter, weitere psychosoziale Hilfeanbieter etc.) 

 Mitarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 

 Mitarbeit im Evangelischen Bundesfachverband Existenzsicherung und Teil-
habe (EBET) e.V., Wohnungsnotfallhilfe und Straffälligenhilfe 

 Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen des Diakonischen Werkes im Rhein-
land-Westfalen-Lippe und des Diözesan-Caritasverbandes Köln 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Stationär mit komplexem Hilfebedarf 

Kurzkennzeichnung Haus Segenborn und Wohngruppe für Frauen in Waldbröl 

Einrichtung für Hilfesuchende mit einem stationären Hilfebedarf 

Hilfen gemäß den LVR Leistungstypen (LT) 28, 29 und 30 

Rechtliche Grundla-
gen 

§§ 67 ff. SGB XII, inklusive DVO § 67 SGB XII  

Zielgruppe/-n  Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind 

 Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten 

 Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, bei welchen sich die Prob-
lemlagen manifestiert/chronifiziert haben und die einen längerfristigen statio-
nären Bedarf haben 

 Menschen in unzumutbaren Wohnverhältnissen 

 Menschen mit einer psychischen und/oder Suchterkrankung, bei denen es um 
ein Clearing/Motivation in eine geeignete Hilfe geht  

Zugangs-vorausset-

zungen 
 Volljährigkeit 

 Sozialhilfeberechtigt/ Aufenthaltsstatus 

Aufgaben/ 
Leistungen 

Wohnen 

 kurzfristige Aufnahme 

 Wohnen in möblierten Einzelzimmern 

 Existenzsicherung (Zentralverpflegung, Kleidung) 

 Stabilisierung durch den geschützten Rahmen einer stationären Einrichtung 

 Erlangung und Sicherung einer Unterkunft/Wohnung 

Hilfe bei der Wohnungssuche, beim Sichten und Beantworten von Anzeigen, 
bei der Kontaktaufnahme zu Vermietern, beim Abschluss eines Mietvertra-

ges, ggf. Begleitung bei der Wohnungsübergabe, bei Wohnungsbesichtigun-
gen 

Integration in Normalwohnraum  

Hilfestellung bei der Suche nach einer geeigneten Wohnform einschließlich der 

Unterstützung bei der Bewältigung der lebenspraktischen und sozialen 
Schwierigkeiten  

Kontaktpflege zu Vermietern 

 Hilfe bei notwendigen Anträgen, zum Beispiel für Wohngeld oder Wohnberech-
tigungsscheine 

 Unterstützung bei der Beantragung von Möbeln, Hausrat und Renovierungen 

Wirtschaftliche Situation 

 Erschließung von und Hinführung zu zuständigen Leistungs- und Hilfesystemen 

 Hilfe bei der Sicherung von Ansprüchen und deren Beantragung, Wahrung von 
Fristen, Begleitung zu Ämtern und Behörden 

 Sicherstellung der postalischen und telefonischen Erreichbarkeit durch Melde-
adresse  

 Unterstützung bei der Bewältigung finanzieller Probleme 

Hilfe bei der Geldeinteilung, Überblick über Einnahmen- und Ausgaben  

ggf. Unterstützung bei der Geldverwaltung 

 Unterstützung und Anleitung bei administrativen Tätigkeiten 

 Barbetragskonto 

 Schuldenregulierung in geringem Umfang 

 Vermittlung in sowie Zusammenarbeit mit der Schuldnerberatung und Rechts-
anwälten 

Gesundheitliche Situation 

 Abklärung/Einleitung der gesundheitlichen Regelversorgung (Vermittlung zum 
Arzt, Einweisung in die Klinik etc.) 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Stationär mit komplexem Hilfebedarf 

 Sicherung der Akutversorgung bei Krankheiten 

 Motivierung, Beratung und wenn notwendig Begleitung zur Inanspruchnahme 
von geeigneten weiterführenden medizinischen oder psychologischen Maßnah-
men 

 Anregung und Motivation zur Annahme einer gesetzlichen Betreuung 

 Beratung, Information und Motivation zur Bewältigung gesundheitlicher Prob-
leme, insbesondere Vermittlung therapeutischer, rehabilitativer und pflegeri-
scher Hilfen 

 Unterstützung bei der Erreichbarkeit von Angeboten der gesundheitlichen Re-
gelversorgung durch Fahrdienste bzw. durch Fahrkarten des öffentlichen Nah-
verkehrs 

 Klärung bei Angelegenheiten der Krankenversicherung und Pflegeversicherung 

 Unterstützung bei der regelmäßigen Einnahme von Medikamenten 

 ggf. Vermittlung Anbindung in eine Selbsthilfegruppe 

Ausbildungs-, Berufs- und Arbeitssituation 

 Hinweis auf und (bei Bedarf) Vermittlung in den Bereich Beschäftigung (vgl. 
Steckbrief „Beschäftigung“) 

Lebenspraktische Situation 

 Sichtung und gemeinsame Bearbeitung von Post und anderen Unterlagen 

 intensive Begleitung und Unterstützung bei lebens-, alltagspraktischen und 
hauswirtschaftlichen Angelegenheiten 

 intensive Unterstützung, Motivation und Anleitung in Fragen der Körperhygiene 

 Begleitung und Vorbereitung von Ämtergängen 

 Unterstützung und Motivation bei der Freizeitgestaltung 

 Sicherheit geben durch einen überschaubaren Rahmen mit einem familiären 

Charakter 

 Rückzugsmöglichkeit durch Alleinlage, geschützter Rahmen 

 Vermeidung von Verschlimmerung der Problemlagen 

 Vollversorgungsmöglichkeit 

Suchtproblematik / psychische Situation 

 Klärung von psychischen Auffälligkeiten und/oder Suchtauffälligkeiten 

 Motivation, Unterstützung und ggf. Begleitung zur Annahme ärztlicher oder 
therapeutischer Hilfen sowie suchtspezifischer Beratungsangebote 

 Vermittlung in adäquate Angebote der Suchthilfe und Behindertenhilfe 

 Integration in lebensortnahe Hilfsangebote für abhängigkeitsgefährdete Men-
schen (u. a. Selbsthilfegruppen) 

 klarer Rahmen in Bezug auf Konsum von Alkohol für Alkoholiker, bei denen im 
Moment eine dauerhafte Abstinenz nicht infrage kommt bzw. nicht zu erreichen 
ist („kontrolliertes Trinken“) 

 

Familiäre und soziale Situation 

 Herausführung aus sozialer Isolation 

 Wiederaufbau und Pflege von sozialen und familiären Kontakten  

 Hinweise auf Freizeitgestaltung, sportliche und kulturelle Betätigung 

 Motivierung zum Besuch von Vereinen, Gemeindeangeboten oder Ähnlichem  

 Anleitung und Unterstützung bei der Bewältigung von Konfliktsituationen und 
Krisenintervention 

 Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit 

 Förderung der sozialen Kompetenz 

 Hilfe bei der Überwindung von Schwellenängsten 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Stationär mit komplexem Hilfebedarf 

Qualität der Leis-
tung 

Strukturqualität 

 niedrigschwelliges Angebot 

 bundesweite Aufnahme 

 unkomplizierte, kurzfristige Aufnahme möglich 

 gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 

 Zentralverpflegung/Selbstverpflegung 

 Tagesstruktur  

 Mitwirkung im Arbeitsangebot 

 Betroffenenbeteiligung 

 Einzelzimmer 

 Rückzugsmöglichkeit/Alleinlage 

 vierundzwanzigstündige Erreichbarkeit 

 Bezugsbetreuersystem 

 „nasse Einrichtung“ 

 Zugang zu Internet, Tagespresse und WLAN 

 schnelle, direkte, unbürokratische Hilfe 

 umfassende Hilfe durch Kooperation und Vernetzung  

 Hilfe bei der Überwindung von Schwellenängsten 

 Dienstbesprechung 

 Qualitätsmanagementsystem  

 multiprofessionelles Team 

 Supervision 

 Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Mitarbeit in regionalen bzw. überregionalen Fachgremien 

 Vermittlung in weiterführende ggf. ambulante Angebote 

Prozessqualität  

Beratungsleistung 

 Vorstellungs-/Kennenlerngespräch, der Hilfesuchende hat so die Möglichkeit, 
das Angebot vor Ort kennenzulernen  

 individuelle Hilfeplanung, Klärung des individuellen Hilfebedarfs und Entwick-
lung von Perspektiven unter Beachtung der persönlichen Ressourcen 

 Stabilisierung in Krisensituationen 

 Stärkung der eigenen Kompetenzen und Ressourcen der Hilfesuchenden 

 Zusammenarbeit mit Wohnungsämtern, Sozialämtern und Jobcentern 

 fristgerechte Informationen an den Kostenträger bei Aufnahme Hilfeplan, Ab-
meldeanzeige etc.; bei Aufnahme verlässliche Meldung an den Kostenträger 

 Aufbau einer vertrauensvollen und tragfähigen Arbeitsbeziehung 

 klarer Ansprechpartner als Bezugsperson mit organisierter Vertretungsregel 

 Gewährleistung eines regelmäßigen persönlichen Kontaktes 

 Information und Beratung über die zur Bedarfsdeckung in Betracht kommen-
den Möglichkeiten und Hilfen 

 Motivierung und Hinführung zur Inanspruchnahme bedarfsgerechter bzw. wei-
terführender Hilfen 

 Einsatz fachlich anerkannter Methoden der Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit 

 Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Schwerpunkt der Stärkung der Eigenkompetenz 

 EDV-gestützte Dokumentation des Hilfeprozesses 

 fachgerechte Fortschreibung der Einrichtungskonzeption 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Stationär mit komplexem Hilfebedarf 

Ergebnisqualität  

 Dokumentation und Überprüfung des Hilfeverfahrens 

 statistische Auswertung von erhobenen Daten 

 jährlicher Geschäftsbericht 

 regelmäßige Kontrolle und Nachhalten der Belegung 

 Ermittlung der Kundenzufriedenheit durch regelmäßige Befragung 

 Vernetzung mit und Erfassung des Basisdatensatzes der Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 

 die Arbeit erfolgt auf der Basis der Leistungs- und Prüfungsvereinbarung, die 
mit dem Kostenträger abgeschlossen wurde 

Organisatorische 
Voraussetzungen 

Räumliche und sächliche Ausstattung  

 Haus Segenborn liegt im Oberbergischen Kreis zwischen Ruppichteroth und 
Waldbröl nahe der Ortschaft Benroth. Es besteht eine gute Erreichbarkeit über 

öffentliche Verkehrsmittel. Die Frauenwohngruppe ist in Waldbröl fußläufig zum 
Stadtzentrum gelegen. Sie befindet sich in einem angemieteten Haus mit Gar-
ten/Möglichkeiten der Umlagepflege. In fußläufiger Entfernung befindet sich 
eine Außenwohngruppe in der Ortschaft Benroth. 

 Haus Segenborn gliedert sich in 5 Wohnhäuser mit 60 Einzelzimmern bzw. 
Apartments. Alle Zimmer/Apartments sind voll möbliert, mit TV-Sat-Anschluss 
und WLAN ausgestattet. Die Mehrzahl der Häuser bietet Selbstversorgermög-

lichkeiten, Küchen, sanitäre Anlagen und Gemeinschaftsräume. Das Gelände 
ist großzügig angelegt und bietet Raum für Freizeitangebote. 

 Ausstattung: Das Haus verfügt über einen Speisesaal zur Gemeinschaftsver-
pflegung, Büro und Besprechungsräume für Sozialarbeiter und Verwaltung, ei-
nen eigenen Fuhrpark. Es gibt eine Cafeteria mit eigenem Kiosk, Fernsehzim-
mer, Tagespresse sowie Literaturangebote. Zur Einrichtung gehört ein ökolo-
gischer landwirtschaftlicher Betrieb mit dazugehörigen Stallungen und Weiden. 
Darüber hinaus gibt es eine hauseigene Schreinerei und Küche. 

Personalausstattung 

 Personalausstattung im stationären Bereich entsprechend den Vereinbarungen 
zwischen LVR und Fachverbänden bzgl. der Leistungstypen LT 28 und 30 

Externe und interne Vernetzung 

Es erfolgt eine intensive Vernetzung mit den Zielen: 

 Sicherstellung des Bekanntheitsgrades des stationären Angebots „Haus Segen-
born“ 

 Vermeidung von Überschneidungen und unkoordinierter Hilfevermittlung 

 Optimierung von Arbeitsabläufen 

 effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote 

 Transparenz der Angebote 

 Kostenersparnis durch Synergien 

Es erfolgt eine Kooperation u. a. mit folgenden Kooperationspartnern und Gre-
mien: 

 regionale Arbeitskreise des Oberbergischen Kreises (GpV, PSAG u. a.)  

 vielfältige Akteure in der Region (Sozialämter, Ordnungsämter, Berufsbetreuer, 
Jobcenter, weitere psychosoziale Hilfeanbieter etc.) 

 Mitarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 

 Mitarbeit im Evangelischen Bundesfachverband Existenzsicherung und Teilhabe 
(EBET) e.V., Wohnungsnotfallhilfe und Straffälligenhilfe 

 Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen des Diakonischen Werkes im Rhein-
land-Westfalen-Lippe und des Diözesan-Caritasverbandes Köln 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Stationäre Hilfen für Menschen mit  
längerfristigem Hilfebedarf §§ 27 ff. SGB XII 

Kurzkennzeich-
nung 

Stationäres Wohnen der Wohnhilfen Oberberg für Personen mit einem längerfristi-
gen (stationären) Hilfebedarf nach §§ 27 ff. SGB XII  

Das Angebot befindet sich in ländlicher Lage im Südkreis in der Nähe von Benroth 
und zugehörig zu der Stadt Waldbröl. Zusätzlich gibt es Stationäres Wohnen in 

Gummersbach und Wipperfürth 

Im Bereich der Hilfen nach §§ 27 ff. SGB XII werden 15 Männer und Frauen ohne 
zeitliche Begrenzung unterstützt, ohne eine Verselbständigung in eigenen Wohn-
raum zu einem späteren Zeitpunkt auszuschließen. 

Rechtliche Grund-

lagen 
§§ 27 ff. SGB XII 

Zielgruppe/-n Menschen aus dem Kreis der Hilfesuchenden in besonderen sozialen Schwierigkei-
ten, bei denen sich die Problemlagen so manifestiert/chronifiziert haben, dass sie 
langfristig der engmaschigen stabilisierenden Anbindung an eine stationäre Ein-
richtung bedürfen. 

Zugangsvoraus-
setzungen 

Volljährigkeit 

Aufgaben/ 
Leistungen 

Wohnen 

 Wohnen in möblierten Einzelzimmern/ Wohneinheiten 

 Grundversorgung (Zentral- oder Selbstverpflegung, Kleidung, hauswirtschaftli-
che Hilfe) 

 Stabilisierung durch geschützten Rahmen eines stationären Angebots 

 Zusammenarbeit mit Wohnungsämtern, Sozialämtern, Rentenstelle und Jobcen-
tern 

Wirtschaftliche Situation 

 Erschließung von und Hinführung zu zuständigen Leistungs- und Hilfesystemen 

 Vorbereitung und Begleitung von Ämtergängen 

 Unterstützung bei der Bewältigung finanzieller Probleme 

 Hilfe bei der Geldverwaltung, Überblick über Ein- und Ausgaben, Hauskonto 

 Unterstützung und Anleitung bei administrativen Tätigkeiten 

 Schuldenregulierung in geringem Umfang 

Gesundheitliche Situation 

 Motivierung und Begleitung zur Inanspruchnahme von notwendigen medizini-
schen oder psychologischen Maßnahmen und Untersuchungen 

 Beratung, Information und Motivation zur Bewältigung gesundheitlicher Probleme, 
insbesondere Vermittlung therapeutischer, rehabilitativer und pflegerischer Hilfen 

 Anregung und Motivation zur Annahme einer gesetzlichen Betreuung 

 Unterstützung bei der Erreichbarkeit von Angeboten der gesundheitlichen Regel-
versorgung durch Fahrdienste bzw. durch Fahrkarten des öffentlichen Nahver-
kehrs 

 Klärung bei Angelegenheiten der Krankenversicherung und Pflegeversicherung 

 Vermittlung Anbindung in eine Selbsthilfegruppe 

Ausbildungs-, Berufs- und Arbeitssituation 

 Stabilisierung durch Tagestruktur und über Angebote des Arbeitsbereiches 

 Entdecken oder wiederbeleben von versteckten oder verschütteten Ressourcen 
aus der Arbeitsbiografie durch sinnstiftende Arbeitsangebote 

 Begleitung und Unterstützung in Angelegenheiten des Arbeitsamtes oder Job-
centers 

Lebenspraktische Situation 

 Existenzsicherung und Stabilisierung der Lebenssituation  
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Funktions-/Aufgabenbereich: Stationäre Hilfen für Menschen mit  
längerfristigem Hilfebedarf §§ 27 ff. SGB XII 

 Sicherheit geben durch einen überschaubaren Rahmen mit einem familiären Cha-
rakter 

 Rückzugsmöglichkeit durch geschützten Rahmen 

 Vermeidung von Verschlimmerung 

 Vollversorgungs- /Selbstversorgungsmöglichkeiten 

 Sichtung und gemeinsame Bearbeitung von Post und anderen Unterlagen 

 Unterstützung in lebens-, alltagspraktischen und hauswirtschaftlichen Angele-
genheiten 

 Unterstützung, Motivation und auch Begleitung in Fragen der Körperhygiene 

 Unterstützung und Motivation bei der Freizeitgestaltung 

Suchtproblematik/psychische Situation 

 Stabilisierung und Begleitung bei psychischen Auffälligkeiten und oder Suchtge-
fährdung/-erkrankung 

 Motivierung zu und Unterstützung bei der regelmäßigen Einnahme von Medika-
menten 

 Klarer Rahmen in Bezug auf Konsum von Suchtmitteln, auch für Suchtkranke, 
bei denen eine dauerhafte Abstinenz nicht in Frage kommt bzw. nicht zu errei-
chen ist (z. B. „kontrolliertes Trinken“). 

 Integration in lebensortnahe Hilfsangebote für abhängigkeitsgefährdete Men-
schen (u. a. Selbsthilfeinitiativen) 

Familiäre und soziale Situation 

 Herausführung aus sozialer Isolation 

 Wiederaufbau und Pflege von sozialen und familiären Kontakten, Förderung der 
Gemeinschaftsfähigkeit, Hinweise auf Freizeitgestaltung, Motivierung zum Be-
such von Vereinen, Gemeindeangeboten o. ä. 

 Unterstützung bei der Bewältigung von Konfliktsituationen und Kriseninterven-
tion 

Qualität der Leis-
tung 

Strukturqualität 

 niederschwelliges stationäres Angebot 

 in der Regel regionale Aufnahme 

 gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 

 Zentralverpflegung/ Selbstverpflegung möglich 

 Tagestruktur durch Arbeitsangebote in den Arbeitsbereichen der Einrichtung 

 Betroffenenbeteiligung 

 Einzelzimmer/ Einzelwohneinheiten 

 Rückzugsmöglichkeit 

 24 Std Ansprechpartner 

 Bezugsbetreuersystem 

 „nasse Einrichtung“ 

 Zugang zu Internet und Tagespresse 

 schnelle, direkte, unbürokratische Hilfe 

 umfassende Hilfe durch Kooperation und Vernetzung 

 Dienstbesprechungssystem 

 Qualitätsmanagementsystem 

 multiprofessionelles Team 

 Supervision 

 Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Mitarbeit in regionalen bzw. überregionalen Fachgremien 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Stationäre Hilfen für Menschen mit  
längerfristigem Hilfebedarf §§ 27 ff. SGB XII 

 Prozessqualität 

 Beratungsleistung 

 Stabilisierung in Krisensituationen 

 Stärkung der eigenen Ressourcen und Kompetenzen 

 im Laufe des Betreuungsprozesses werden die Möglichkeiten der Vermittlung in 
eigenen Wohnraum, in andere begleitete Wohnformen (§§ 78 Eingliederungshilfe 
SGB IX ff. und 67 ff. SGBXII) oder in Hilfe zur Pflege (§§ 61 ff.  SGB XII) weiter-
verfolgt 

 individuelle Hilfeplanung, Klärung des individuellen Hilfebedarfes und Entwick-
lung von Perspektiven unter Beachtung der persönlichen Ressourcen 

 Fristgerechte Informationen an den Kostenträger bei Aufnahme, Hilfeplan, Ab-
meldeanzeige etc. 

 Aufbau einer vertrauensvollen und tragfähigen Arbeitsbeziehung 

 klare Ansprechpartner als Bezugspersonen mit organisierter Vertretungsrege-
lung 

 Gewährleistung eines regelmäßigen persönlichen Kontaktes 

 Information und Beratung über die zur Bedarfsdeckung in Betracht kommenden 
Möglichkeiten und Hilfen 

 Einsatz fachlich anerkannter Methoden der Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit und 

sozialraumorientiertem Arbeiten 

 EDV gestützte Dokumentation des Hilfeprozesses 

 fachgerechte Fortschreibung der Angebotskonzeption 

Ergebnisqualität 

 Dokumentation und Überprüfung des Hilfeverfahrens 

 statistische Auswertung von erhobenen Daten 

 jährlicher Evaluationsbericht 

 regelmäßige Kontrolle und Nachhalten der Belegung 

 Ermittlung der Kundenzufriedenheit durch Betroffenenbeteiligung  

 Erfassung des Basisdatensatzes der Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohnungs-
losenhilfe (BAG W) 

 Arbeit erfolgt auf der Basis der Leistungs- und Prüfungsvereinbarung, die mit 
dem Kostenträger abgeschlossen wurde. 

Organisatorische 
Voraussetzungen 

Räumliche und sächliche Ausstattung  

 Stationäres Wohnen Oberberg beinhaltet mehrere Wohngruppen an verschiede-
nen Orten. Haus Segenborn liegt zwischen Ruppichteroth und Waldbröl nahe der 
Ortschaft Benroth im Kreissüden. Im Einzelfall bestehen auch Angebote in Gum-
mersbach und Wipperfürth. Es besteht eine gute Erreichbarkeit über öffentliche 

Verkehrsmittel. 

 Haus Segenborn gliedert sich in fünf Wohnhäuser mit 60 Einzelzimmern/ 
Wohneinheiten. Alle Räumlichkeiten sind voll möbliert und mit TV-Sat-Anschluss 
und W-Lan ausgestattet. Einige der Häuser bieten Selbstversorgermöglichkeiten 
und Gemeinschaftsräume. Das Gelände ist großzügig angelegt und bietet Raum 
für Freizeitangebote. 

 Ausstattung: Haus Segenborn verfügt über einen Speisesaal zur Gemeinschafts-

verpflegung, Büro und Besprechungsräumen für Sozialarbeit und Verwaltung, 
einen Fuhrpark. Es gibt eine Cafeteria mit eigenem Kiosk, Fitnessraum, Tisch-
tennisraum, Boulderwand, Tagespresse, sowie Literaturangebote, WLAN-An-
schluss, Waschsalon, Hauseigene Wäscherei und Zentralküche zur Verfügung. 
Zur Einrichtung gehört ein ökologischer landwirtschaftlicher Betrieb mit dazuge-
hörigen Stallungen und Weiden, sowie eine kleine Schreinerei. 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Stationäre Hilfen für Menschen mit  
längerfristigem Hilfebedarf §§ 27 ff. SGB XII 

 Personalausstattung 

 0,2 Overhead; 1,0 Sozialarbeit; 1,5 hauswirtschaftliche Anleitung; 0,2 Haustech-
nik; 0,3 Verwaltung 

Externe und interne Vernetzung 

Es erfolgt eine intensive Vernetzung mit den Zielen: 

 Vermeidung von Überschneidungen und unkoordinierter Hilfevermittlung 

 Optimierung von Arbeitsabläufen 

 Effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote 

 Transparenz der Angebote 

 Kostenersparnis durch Synergien 

 Sicherstellung des Bekanntheitsgrades des stationären Angebots „Haus Segen-
born“ 

Es erfolgt eine Kooperation u. a. mit folgenden Kooperationspartnern und Gremien: 

 regionale Arbeitskreise des Oberbergischen Kreises (GpV, PSAG u. a.) 

 vielfältige Akteure in der Region (Sozialämter, Ordnungsämter, Berufsbetreuer, 
Jobcenter, weitere psychosoziale Hilfeanbieter etc.) 

 Mitarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 

 Mitarbeit im Evangelischen Bundesfachverband Existenzsicherung und Teilhabe 

 (EBET) e.V., Wohnungsnotfallhilfe und Straffälligenhilfe 

 Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen des Diakonischen Werkes im Rhein-
land-Westfalen-Lippe und des Diözesan-Caritasverbandes Köln 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Tagesstruktur/Beschäftigung 

Kurzkennzeichnung Tagestrukturierende Arbeits-, Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebote im 

Gesamthilfesystem in den Regionen Nord, Mitte und Süd 

Rechtliche Grundla-
gen 

§ 67 SGB XII (§ 5 DVO) 

Maßnahmen nach SGB II und SGB III 

Zielgruppe/-n  EhrenamtlerInnen / Sozialstundenleistende 

 beeinträchtigte Hilfesuchende ohne Anspruch auf Arbeitshilfen nach § 67 SGB 

XII 

 Hilfesuchende mit stationärem Hilfebedarf nach § 67 SGB XII 

 Hilfesuchende mit ambulantem Hilfebedarf nach § 67 SGB XII 

Zugangs-vorausset-
zungen 

 Zugehörigkeit zur Zielgruppe und Volljährigkeit 

Aufgaben/ 

Leistungen 

Tagesstruktur, Ausbildungs-, Berufs- und Arbeitssituation 

 Kontakt und Kooperation mit zuständigem Jobcenter oder der Agentur für Ar-
beit 

 Motivierung zur Inanspruchnahme von Arbeits- und Berufsberatung 

 Motivierung zum Beginn und zur Wiederaufnahme eines Schulabschlusses, ei-
ner Berufsausbildung oder Arbeitstätigkeit 

 Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Arbeits-/Ausbildungsplatz 

 Beratung hinsichtlich beruflicher Perspektiven (Arbeits-/Ausbildungsplatz), ggf. 

gemeinsame Hilfeplanung mit den Trägern beruflicher Maßnahmen 

 Hilfe bei Erstellung von Bewerbungen 

 Vermittlung der für die Ausübung einer Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt benötigten Fähigkeiten und Fertigkeiten 

 Entwicklung eines geregelten und stabilisierenden Tagesablaufs 

 Qualifizierungsplanung/Mitwirkung bei bzw. Erstellung eines Gesamtplans 

 Qualifizierungsmaßnahmen (in verschiedenen Gewerken, Erstellung eines indi-
viduellen Leistungsprofils, Teilqualifikation, soziale Qualifikation, einfache fach-

liche Qualifizierung, berufliche Bildungsarbeit) 

 Tagesstruktur und Stabilisierung durch Beschäftigung in geschütztem Rahmen 

 Beobachtung und Erfassung der Ist-Situation in den Bereichen 

 regelmäßiger Kontakt zur fallführenden Sozialarbeit / im Bedarfsfall Informa-
tion der fallführenden Sozialarbeit 

 regelmäßige gemeinsame Gespräche mit den Hilfesuchenden und der fallfüh-
renden Sozialarbeit  

 Mitwirkung bei der Hilfeplanung 

 ergänzende (Teil-)Leistungen und Unterstützungen in den Bereichen wirt-
schaftliche Situation, lebenspraktische Situation, gesundheitliche Situation, 
psychische Situation und Sucht sowie familiäre und soziale Situation 

Qualität der Leis-
tung 

Strukturqualität 

 differenziertes, auch räumlich gegliedertes Modulsystem, bestehend aus ver-
schiedenen tagesstrukturierenden Orientierungs-, Qualifizierungs- und Be-
schäftigungsangeboten 

 Anschluss der Hilfesuchenden an das Sozialversicherungssystem 

 fachlich anerkannte Methodik 

 Einbeziehung in Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes und der Beschäfti-
gungsförderung 

 Arbeitssicherheitsmaßnahmen 

 multiprofessionelle Zusammenarbeit 

 Fallkonferenzen (auch angebotsübergreifend), Fallsupervision nach Bedarf 

 regelmäßige Übergabe, Dienst- und Fallbesprechungen 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Tagesstruktur/Beschäftigung 

 Hospitation des Fachpersonals in der freien Wirtschaft bzw. dem produzieren-
den Gewerbe; Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen auf Basis eines 
Fortbildungsplans 

 Vernetzung mit dem örtlichen Krisendienst 

 gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV 

 Einbindung in die regionale Arbeitsmarktpolitik 

 Einbindung in die regionale Wohnungslosenhilfe und die angrenzenden Hilfebe-
reiche (insbesondere Suchtkrankenhilfe, Schuldnerberatung, Gesundheitshilfe) 
sowie die öffentlichen Dienstleistungs- und Versorgungssysteme 

 gute und kurzfristige Erreichbarkeit 

 individuelle Steuerung durch den Hilfesuchenden 

 Dienstbesprechung 

 Qualitätsmanagementsystem 

 Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Mitarbeit in regionalen bzw. überregionalen Fachgremien 

Prozessqualität 

 definierte Fallverantwortung 

 zeitnahe Kompetenzanalyse zu den Qualifizierungszielen 

 Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung des individuellen 
Qualifizierungs- bzw. Beschäftigungsplans unter Einbeziehung des Hilfesuchen-
den 

 Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung zwischen Hilfesuchenden und Mit-
arbeitenden 

 bedarfsgerechte Anleitung und Unterstützung am Arbeitsplatz 

 verbindliche Maßnahme- bzw. Arbeitszeiten 

 Information und Beratung über die zur Bedarfsdeckung in Betracht kommenden 

Möglichkeiten und Hilfen 

 Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Schwerpunkt der Stärkung der Eigenkompetenz 

 Dokumentation des Maßnahmenverlaufs 

 fach- und bedarfsgerechte Fortschreibung der Konzeption, flexible Reaktion auf 
sich verändernde Produktions- und Marktbedingungen 

 kontinuierliche Kooperation mit relevanten Diensten 

 angepasste Organisation der Produktion 

Ergebnisqualität 

 Ermittlung der Zufriedenheit der Teilnehmenden 

 Dokumentation und Überprüfung des Hilfeverfahrens 

 statistische Auswertung von erhobenen Daten 

 jährlicher Geschäftsbericht 

 Beobachten von Entwicklungen und Veränderungen im Gemeinwesen 

 Rückmeldung an kommunalpolitische Gremien / Sensibilisierung der regionalen 

Öffentlichkeit zur Bedarfslage wohnungsloser und von Wohnungslosigkeit be-
drohter Menschen 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Tagesstruktur/Beschäftigung 

Organisatorische 
Voraussetzungen 

Räumliche und sächliche Ausstattung 

 Arbeitsbereiche mit zeitgemäßer universeller Ausstattung in den Bereichen: 

Haustechnik 

Hauswirtschaft 

Landwirtschaft 

Schreinerei 

Küche  

 ergonomische Arbeitsplatzausstattung 

 Fuhrpark mit verschiedenen benötigten Fahrzeugen 

 Schulungsräume für theoretische Unterweisung 

 Büro-, Beratungs- und Besprechungsräume mit zeitgemäßer Kommunikations-
, Büro- und Nachrichtentechnik 

 Sanitär- und Aufenthaltsräumlichkeiten 

 ausreichend große Lager 

 Personalausstattung 

 Personalausstattung entsprechend den Vereinbarungen zwischen LVR und 
Fachverbänden bzgl. der Leistungstypen LT 28, 29 und 30 

 In den ambulanten Angeboten multiprofessionelles Team aus den Bereichen 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder Angehörigen vergleichbarer Berufsgruppen 
mit Hochschulabschluss, Erzieher/-innen, Heilerziehungspfleger/-innen, Pflege-
fachkräfte, Ergotherapeutinnen/-therapeuten, Heilpädagoginnen/-pädagogen 

Externe und interne Vernetzung 

Es erfolgt eine intensive Vernetzung mit den Zielen: 

 Sicherstellung des Bekanntheitsgrades des Angebotes 

 Optimierung von Arbeitsabläufen 

 effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote 

 Transparenz der Angebote 

 Kostenersparnis durch Synergien 

Es erfolgt eine Kooperation u. a. mit folgenden Kooperationspartnern und Gre-
mien: 

 regionale Arbeitskreise des Oberbergischen Kreises (GpV, PSAG etc.) 

 unterschiedliche Akteure in der Region (Sozialämter, Ordnungsämter, Berufs-
betreuer, Jobcenter, weitere psychosoziale Hilfeanbieter etc.) 

 Mitarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 

 Mitarbeit im Evangelischen Bundesfachverband Existenzsicherung und Teilhabe 
(EBET) e.V., Wohnungsnotfallhilfe und Straffälligenhilfe 

 Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen des Diakonischen Werkes im Rhein-
land-Westfalen-Lippe 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Notaufnahme nach Ordnungsbehördengesetz 

Kurzkennzeichnung Im Rahmen der Notaufnahme werden Menschen aufgenommen, die obdachlos 

sind und einer Unterbringung gemäß Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) be-
dürfen. 

Ziel der Aufnahme ist die akute Existenzsicherung und ein Clearing der Unter-
stützungsbedarfe der obdachlosen Person.  

Rechtliche Grund-
lage 

Ordnungsbehördengesetz NRW und Kooperationsvertrag mit den Kommunen 

Zielgruppe/n Menschen, die  

 obdachlos sind  

 aus den Kommunen stammen, mit denen Kooperationsvereinbarungen beste-
hen 

 Volljährigkeit 

Zugangs-vorausset-

zung 
 Obdachlosigkeit 

 Einweisung des kooperierenden Ordnungsamtes 

Ausschlusskriterien der Hilfen sind 

 Konsum illegaler Drogen 

 Akute Gewaltandrohung in der Einrichtung 

 akuter psychischer Ausnahmezustand 

Aufgaben/ 

Leistungen 

Das Ordnungsamt vermittelt wohnungslose Personen an die Notaufnahme der 

Wohnhilfen Oberberg / Haus Segenborn. 

Das Fachteam Sozialdienst nimmt die Aufnahme vor, sichert diese und die 
Grundversorgung ab und führt ein Clearing zur Bedarfslage durch. 

Existenzsicherung 

 Bereitstellung einer Unterkunft, Verpflegung, ggf. Kleidung, Hygieneartikel 

 Klärung, wie Wohnung und Unterkunft künftig kurzfristig gesichert werden kön-
nen 

Stabilisierung 

 Erfassen der aktuellen Lebenssituation und ggf. Krisenintervention 

 Vermittlung von Sicherheit und Schutz 

 Beratungsgespräche zur Entwicklung der kurzfristigen Perspektive 

Clearing und ggf. Anbindung in bedarfsgerechte Angebote 

 Klärung der Lebenssituation der obdachlosen Person 

 Klärung der Problembereiche, die zur Obdachlosigkeit geführt haben; Identifi-
zierung von Hilfebedarfen und Motivation, entsprechende Dienste anzuneh-
men, ggf. sofortige Weitervermittlung 

 Das Hilfeangebot der Notaufnahme nach dem OBG bei den Wohnhilfen Ober-
berg/ Haus Segenborn ist ein Baustein innerhalb des Integrierten Gesamthil-

fesystems Wohnungsnotfallhilfe der Wohnhilfen Oberberg. Dadurch ist es mög-
lich, die kurzen Vermittlungswege der Regionalteams zu nutzen und auf die 
bestehenden Angebote mit Fachberatungsdienst (Fachberatung Wohnungsnot, 
Prävention, Systemsprenger, Aufsuchende Arbeit, soziale Wohnraumagentur, 

online Beratung, Frauensprechstunde), Ambulant Betreutes Wohnen nach §§ 
67 - 69 SGB XII und § 78 SGB IX, Stationäre Hilfe, Tagesstruktur zurückzu-
greifen. 

 Es bestehen enge Kooperationskontakte mit den anderen psychosozialen 
Diensten der Region, in die bei Bedarf vermittelt werden kann. 

Qualität der Leis-
tung 

Strukturqualität 

 sehr niederschwelliges Angebot zur Existenzsicherung mit der Möglichkeit, 
kurzfristig Bedarfe zu erfassen und bedarfsgerechte Hilfen zu organisieren 

 Funktion einer Notunterkunft für Kommunen und Gemeinden mit entsprechen-
der Kooperationsvereinbarung 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Notaufnahme nach Ordnungsbehördengesetz 

 Angebot ist eingebettet in ein ausdifferenziertes, bedarfsgerechtes und sozial-
räumlich organisiertes Gesamthilfesystem im Oberbergischen Kreis 

 umfassende Hilfe durch Kooperation und enge Vernetzung im Hilfesystem der 
sozialen Dienste in der Region und überregional mit Angeboten der Wohnungs-

losenhilfe 

 Die Notaufnahme wird auf der Grundlage einer zugesandten Aufnahmeanzeige 
an die zuständige Kommune durch diese als Tagessatz finanziert 

  Stabilisierung im Krisenfall 

 Gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 

 24 Std Aufnahme und Ansprechpartner 

 schnelle, direkte, unbürokratische Hilfe 

 Qualitätsmanagementsystem 

 multiprofessionelles Team 

 Supervision 

 Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Mitarbeit in regionalen bzw. überregionalen Fachgremien 

Prozessqualität 

 Beratungsleistung 

 Stärkung der eigenen Ressourcen und Kompetenzen 

 Klärung des individuellen Hilfebedarfes und Entwicklung von Perspektiven un-
ter Beachtung der persönlichen Ressourcen 

 fristgerechte Informationen an den Kostenträger bei Aufnahme, Abmeldean-
zeige etc. 

 Aufbau einer vertrauensvollen und tragfähigen Arbeitsbeziehung 

 Information und Beratung über die zur Bedarfsdeckung in Betracht kommen-
den Möglichkeiten und Hilfen 

 fachgerechte Fortschreibung der Angebotskonzeption 

Ergebnisqualität 

 Dokumentation und Überprüfung des Hilfeverlaufs 

 Die Arbeit erfolgt auf der Basis der Leistungsvereinbarung, die mit den Kom-
munen abgeschlossen wurde. 

 Evaluierung der Hilfen nach geregeltem Verfahren 

Organisatorische 
Voraussetzungen 

Räumliche und sächliche Ausstattung  

 Die Räumlichkeiten der Notaufnahme befinden sich im Haus Segenborn. Die 

Einrichtung liegt im Oberbergischen Kreis zwischen Ruppichteroth und Wald-
bröl nahe der Ortschaft Benroth. Es besteht eine gute Erreichbarkeit über öf-
fentliche Verkehrsmittel. 

 Die Notaufnahme besteht aus einem Einzelzimmer, WC und Duschmöglichkeit 
befinden sich auf dem Gang. Im Notfall können Notbetten zusätzlich aufgestellt 
werden. Das Zimmer ist möbliert. 

 Haus Segenborn verfügt über einen Speisesaal zur Gemeinschaftsverpflegung, 
W-Lan Zugang, Büro und Besprechungsräume für Sozialarbeit und Verwaltung 

sowie einen eigenen Fuhrpark. 

 Nach absprachen besteht ein Zugriff auf die Infrastruktur der Einrichtung 

Externe und interne Vernetzung 

Es erfolgt eine intensive Vernetzung mit den Zielen: 

 Optimierung von Arbeitsabläufen 

 effiziente und effektive Nutzung der verschiedenen Hilfsangebote 

 Transparenz der Angebote 
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Funktions-/Aufgabenbereich: Notaufnahme nach Ordnungsbehördengesetz 

 Kostenersparnis durch Synergien 

Es erfolgt eine Kooperation u. a. mit folgenden Kooperationspartnern und Gre-
mien: 

 Regionale Arbeitskreise des Oberbergischen Kreises (GpV, PSAG, Gesundheits-
konferenz u. a.) 

 Vielfältige Akteure in der Region (Sozialämter, Ordnungsämter, Berufsbe-
treuer, Jobcenter, andere psychosoziale Hilfeanbieter etc.) 

 Mitarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) 

 Mitarbeit im Evangelischen Fachverband Obdachlosenhilfe (EBET) 

 Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen des Diakonischen Werkes im Rhein-
land/Westfalen-Lippe und des Diözesancaritasverbandes Köln 

 Fachverband Rheinland/Westfalen-Lippe 
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Anlage 4: 

Konzept zur Mitbestimmungsrechte der  

Expert:innen in eigener Sache (EieS)  
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 Wohnhilfen Oberberg:  

  

 
 Mitbestimmungsrechte der   

  

 Expert:innen in eigener Sache 

(EieS) 

  
  

   
  
  

 Mai 2024  
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Diakonie Michaelshoven e. V. – Die Sozialen Hilfen, Pfarrer-te-Reh-Str. 2, 50999 Köln  

WWW.DIAKONIE-MICHAELSHOVEN.DE  

1. Rahmenbedingungen  

  

Die Wohnhilfen Oberberg wenden sich an Menschen in Wohnungsnot und in anderen Kri-

sensituationen und Notlagen.  

Organisiert sind die Wohnhilfen Oberberg als ein kreisweit ausgebautes „Integriertes  

Gesamthilfesystem“ (GHS). Die Hilfen richten sich konsequent am Bedarf der Hilfesuchen-

den und an der Beseitigung ihrer konkreten Notlagen sowie der schnellen Normalisierung 

ihrer Lebenslage aus.  

Bedarfsgerechte und passgenaue Hilfeangebote werden wohnortnah in allen Regionen des 

Kreises in gleicher Weise vorgehalten.  

Folgende Angebote stehen in den Regionalteams der Regionen Nord-, Mitte- und Süd zur 

Verfügung:  

- Fachberatungsdienst Wohnungsnot  

- Ambulant Betreutes Wohnen für Menschen in Wohnungsnot, mit einer psychischen 

Beeinträchtigung oder einer Suchtkrankheit  

- Stationäre Hilfe  

- Tagesstrukturierung und Beschäftigung  

  

Die Konzeption der Betroffenenbeteiligung bezieht sich auf das Rahmenkonzept der  

Wohnhilfen Oberberg, GM/Bremen September 2021 dem GEPA NRW (Gesetz zur  

Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur 

und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsange-

boten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen) im Spe-

ziellen dem Wohn- und Teilhabegesetz in Nordrhein-Westfalen vom 02.10.2014, der Emp-

fehlung „Mehr Partizipation wagen“ der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 

(BAG W), Mai 2015, sowie dem Handbuch Wohnungslosenhilfe vom Ministerium für Arbeit, 

Integration und Soziales NRW und der BAG W, Düsseldorf/Berlin, November 2019. Das 

vorliegende Konzept hat den Anspruch, kurz, knapp und allgemeinverständlich Inhalte 

der Betroffenenbeteiligung darzustellen.  

  

 

 

2. Inhalte der Betroffenenmitbestimmung  
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Ein Angebot kann nur dann effektiv und zielgerichtet arbeiten, wenn es systematisch und 

strukturiert die Meinungen, Einschätzungen und Wünsche der Betroffenen, Hilfesuchen-

den, Bewohnerinnen und Bewohner einbezieht und Betroffene motiviert, sich zu engagie-

ren und einzumischen. Diese Grundhaltung drückt sich im Alltag in einem respektvollen, 

motivierenden und selbstermächtigenden Umgang aus.  

  

Die Betroffenenbeteiligung sichert die Durchsetzung der Rechte der Hilfesuchenden, ihrer 

Interessen und Bedürfnisse und aktiviert sie durch die Einbeziehung in die Ausgestaltung 

des Hilfeangebots.  

Darüber hinaus wird die Einflussnahme auf den Sozialraum gefördert und gesellschaftliche 

Veränderungsprozesse angestoßen und unterstützt.  

Das  Konzept  zur  Mitbestimmung  Betroffener  ist  auch  Gegenstand  der  

Qualitätsmanagementaudits die regelmäßig durchgeführt werden.  

In der Kooperation zwischen Betroffenenvertretung und Angeboten sind verschiedene Ab-

stufungen vorgesehen.  

  

Die Einrichtung informiert die Betroffenen offensiv über folgende Belange:  

• Welche aktuellen Entwicklungen gibt es in den Angeboten, der Region, dem Hilfe-

system sowie den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen?  

• Wie ist das Verbesserungswesen geregelt?  

• Wie setzen sich die Einzelpreise differenziert nach Betreuung, Unterkunft, Verpfle-

gung und Investitionskosten zusammen? Und wie stellt sich die wirtschaftliche 

Situation der Einrichtung dar?  

• Was ist das Leistungsangebot der einzelnen Angebote?  

  

Die Mitwirkung ist vorgesehen bei:  

• der Ausgestaltung des Angebots, der Unterkunft, der Betreuung sowie der Auf-

enthaltsbedingungen  

• der Veränderung des Betriebes / des Angebots  

• umfassenden Baumaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen  

• Maßnahmen der sozialen Betreuung und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 

 Maßnahmen zur Verhinderung von Unfällen  

  

Die Betroffenenbeteiligung bestimmen mit bei:  

• der Verpflegungsplanung und der Ausgestaltung der Mahlzeiten  

• der Unterkunfts- und Betreuungssituation   

• der Planung und Durchführung von (Freizeit-)Veranstaltungen  

• der Veränderung der Hausordnung  

• der Weiterentwicklung der Konzeption  

  

 

3. Gremien und Instrumente  
  

Die Rahmenbedingungen der Angebote der Wohnhilfen Oberberg sind sehr unterschied-

lich. Diesen unterschiedlichen Rahmenbedingungen müssen die Instrumente Rechnung 

tragen. Dementsprechend haben die Hilfesuchenden der Wohnhilfen Oberberg die Mög-
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lichkeit, in den folgenden Gremien mitzuwirken und ihre Wünsche, Anregungen und per-

sönlichen Vorstellungen zur Ausgestaltung der Angebote einzubringen. Diese Gremien 

und Instrumente zeichnen sich durch eine hohe Transparenz und eine offene Informati-

onspolitik aus.  

  

3.1 Die Betroffenenversammlung der Fachberatung und des Ambulant Betreuten Woh-

nens  
  

  

Hierzu werden erhalten alle Betroffenen aus dem Ambulant Betreuten Wohnen und der 

Fachberatung einmal jährlich einen Fragebogen mit der Bitte diesen auszufüllen. Hierbei 

ist es möglich, je nach Wunsch der Hilfesuchenden, diesen alleine auszufüllen und beim 

nächsten Termin wieder mitzubringen, anonyme Beantwortung der Fragen oder auch das 

ausfüllen mit Unterstützung der Mitarbeiter.   

  

  

  

3.2.1 Die Bewohnerversammlung im stationären Bereich  

  

Im stationären Bereich ist das Kernstück der Mitbestimmung die Bewohnerversammlung. 

Sie tagt bei Bedarf, in der Regel alle 6-8 Wochen. Den Termin stimmen Bewohnervertre-

tung und Ansprechpartner des stationären Bereiches ab. Sie bereiten den Termin gemein-

sam vor und geben diesen, sowie geplante Inhalte der Versammlung, per Aushang be-

kannt. Während der Bewohnerversammlung können spontan weitere Themen eingebracht 

werden. Die Versammlung gibt den Bewohnern die Möglichkeit, sich aktiv in das Ange-

botsgeschehen einzuschalten und so an der Ausgestaltung der Hilfen mitzuwirken. 

Dadurch können sie Verantwortung für sich und die (Lebens-)Umwelt übernehmen. Hier-

durch entsteht ein aktivierender Prozess, der sowohl die Bewohner als auch die verschie-

denen Angebote stärkt. Darüber hinaus bietet die Bewohnerversammlung den Rahmen, 

sich untereinander über Dinge des Alltages, aktuelle Entwicklungen sowie politische und 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen auszutauschen.  

Die Inhalte der Versammlung werden in einem Protokoll festgehalten und per Aushang an 

zentralen Stellen der Angebote veröffentlicht und als Rundlauf in der Mitarbeiterschaft 

bekannt gegeben.   

  

3.2.2 Die Bewohnervertretung im stationären Bereich  

  

Die Bewohnervertretung, aufgegliedert in die Region Mitte/Nord und die Region Süd, ver-

tritt die Interessen der Betroffenen. Die Vertreter fungieren als Mittler zwischen Bewoh-

nerinnen und Bewohnern und den verschiedenen Angeboten des Hilfesystems. Um ihre 

Aufgaben effektiv wahrnehmen zu können, ist ein enger, konstruktiv-kritischer, vertrau-

ensvoller Kontakt zwischen Betroffenen, Betroffenenvertretern und Ansprechpartnern des 

stationären Bereiches erforderlich.  

Die Ansprechpartner des stationären Bereiches unterstützen die Wahl der Bewohnerver-

tretung. Alle Betroffenen, die am Tag der Wahl in den Angeboten wohnen, können die 

Bewohnervertretung wählen.  

Gewählt werden können aktuelle Bewohner. Die Zahl der Mitglieder der Bewohnervertre-

tung richtet sich nach der Anzahl der Betroffenen. Für die Wohnhilfen Oberberg Region 
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Mitte/ Nord mit insgesamt 29 Plätzen sind vier Vertreterinnen oder Vertreter vorgesehen. 

Diese vier Vertreter werden in der Bewohnerversammlung der Kreismitte/ Kreisnorden 

gewählt. In der Region Süd, Haus Segenborn mit 63 Bewohnern sind fünf Vertreter vor-

gesehen. Die Bewohnervertretung wird in der Bewohnerversammlung gewählt.  

Die Bewohnerversammlung im Kreissüden/ Segenborn wählt vier Bewohnervertreter di-

rekt (pro Bewohner 2 Stimmen). Die Frauen Wohngruppe Waldbröl wählt aus ihren Reihen 

eine weitere Bewohnervertreterin.   

Bei der Wahl der Bewohnervertreter:innen soll die Belegung der Angebote berücksichtigt 

werden. Die gewählten Vertreter:innen sollen die Belegung der Angebote wiederspiegeln 

(Frauen- Männer, regionale Verteilung, Alter,.…)  

  

Die Bewohnervertretung kann in geheimer Wahl gewählt werden. Gewählt ist, wer die 

meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl per Handzeichen. 

Auf Antrag wird die Stichwahl geheim durchgeführt.  

Eine Bewohnervertretung wird bei Ausscheiden von mehr als einem Mitglied oder nach 

Ablauf der Amtszeit von einem Jahr neu gewählt. Vorschläge für die Wahl als Bewohner-

vertreter können bei der Bewohnerversammlung oder auch im Vorfeld einer Neuwahl be-

nannt werden. Kandidaten können sich auch selbst vorschlagen.  

  

Die Bewohnervertretung hat folgende Aufgaben:  

• Sie unterstützt und beantragt Maßnahmen, die den Betroffenen dienen und setzt sich 

für diese Maßnahmen ein.  

• Sie gibt Beschwerden und Anregungen an die Angebotsvertretungen weiter und ver-

handelt über weitere Schritte.  

• Sie hilft neuen Bewohnern, sich in den Angeboten zurechtzufinden z.B. begleiten Be-

wohnervertreter:innen den Rundgang durch die Einrichtung auf Wunsch.    

• Sie bereitet eine Bewohnerversammlung vor bzw. wirkt an der Vorbereitung und 

Durchführung einer Bewohnerversammlung mit.  

• Sie wirkt an Maßnahmen mit, bei denen es um die Förderung der Qualität der Ange-

bote geht.  

• Sie stellt ihre Arbeit in politischen und sonstigen Gremien vor und setzt sich für die 

Verbesserung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen z.B. durch Infoveranstaltungen, 

Aktionen und Teilnahme an politischen Gremien ein.  

• Sie kann eine Bewohnersprechstunde anbieten. Wie oft diese stattfindet und in wel-

chen Räumlichkeiten, klärt sie mit den Ansprechpartnern des stationären Bereiches.  

  

3.2.3 Bewohnerbefragungen im stationären Bereich  

  

Neben der Grundhaltung, Anregungen aus der Bewohnerschaft offensiv in die Gestaltung 

des Angebotsalltags einzubeziehen, hat es sich bewährt, die Einschätzungen und Meinun-

gen der Bewohnerschaft regelmäßig durch Befragungen zu ermitteln. Aus den Befragun-

gen ergeben sich immer wieder Anregungen zur Verbesserung der Angebote und der 

fachlichen Arbeit.  

  

In diesem Sinn führt der stationäre Bereich einmal jährlich eine Befragung durch. In den 

verwendeten Fragebögen werden die Bewohner um ihre Einschätzung zu verschiedenen  

Bereichen  der  Angebote  gebeten.  Die  Befragung  wird  von  der  
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Bewohnervertretung/Ansprechpartner stationärer Bereich ausgewertet und der Bereichs-

leitung vorgelegt. Gemeinsam interpretieren nun Bewohnervertretung, Ansprechpartner 

stationärer Bereich und Bereichsleitung die Ergebnisse und halten mögliche Verbesse-

rungsprojekte fest. Ob diese Interpretation zutreffend ist, wird in der Bewohnerversamm-

lung überprüft. Nun lassen sich aus der Befragung konkrete Verbesserungsmaßnahmen 

ableiten, die in einem Maßnahmenverfolgungsplan festgehalten und anschließend abge-

arbeitet werden.  

Liegen in einem Bereich ungewöhnlich gute oder schlechte Rückmeldungen vor, wird die-

ser Bereich gesondert betrachtet und gegebenenfalls eine ausführliche Befragung zu die-

sem Thema durchgeführt.  

  

3.3 Verbesserungswesen  
  

Erfahrungsgemäß gibt es in den Angeboten der Wohnhilfen Oberberg wenige offizielle 

Beschwerden. Umso wichtiger ist es daher, die eher indirekt und nebenbei geäußerten 

Unzufriedenheiten aufzugreifen und sie dahingehend zu überprüfen, ob sie Anregungen 

zur  

Verbesserung des Angebots bieten. Dies erfordert von der Bewohnervertretung, der Mit-

arbeiterschaft und der Bereichsleitung ein „offenes Ohr“, um diese Anregungen kontinu-

ierlich aufzugreifen und in Maßnahmen umzusetzen.  

Darüber hinaus besteht ein formalisiertes Beschwerdeverfahren zur Verbesserung der 

Maßnahmenqualität. Im Qualitätsmanagementverfahren der Wohnhilfen Oberberg ist ein 

solches Verfahren vorgesehen und soll von Betroffenen und Mitarbeitenden aktiv wahr-

genommen werden.  

Bei der Aufnahme in verschiedene Angebote erhalten die Betroffenen unter anderem In-

formationen über das Verbesserungswesen. Beschwerden können mündlich oder schrift-

lich eingebracht werden. Beschwerdeformulare sind bei den Mitarbeitenden und bei den 

Bewohnervertretern zu erhalten. Werden die Beschwerden mündlich eingebracht, sind sie 

vom Mitarbeitenden schriftlich festzuhalten. Die Beschwerdeführer erhalten innerhalb von 

spätestens 14 Tagen eine Rückmeldung zur Beschwerde.  

  

3.4 Projektgruppen/Arbeitsprojekte  
  

Gerne wird in den verschiedenen Angeboten, stationär wie auch ambulant, mit zeitlich 

befristeten Projektgruppen gearbeitet. Hier sind Projekte für Freizeitmaßnahmen, Kunst-

projekte, Bauprojekte ebenso denkbar wie politische Aktionen innerhalb des Gemeinwe-

sens oder Betroffenenarbeit.  

Die Arbeit in Projekten kann selbst organisiert werden und orientiert sich am Bedarf und 

den Ressourcen der Betroffenen sowie der Angebote. Die Projekte schaffen in einem über-

schaubaren Zeitraum – bzw. solange der Bedarf besteht – ein Ergebnis und möglichst ein 

Erfolgserlebnis.  

  

Sollten Sie Anregungen oder Fragen haben nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  

  

Verantwortlich:  
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Bereichsleitung  
Udo Schmidt  

Karlstraße 1  

51643 Gummersbach  

Tel.: 02261 96 906 0  

u.schmidt@diakonie-michaelshoven.de  

  

Leitung stationäres Wohnen/Regionalteamleitung Süd:   

Julia Lang  

Pulvermühle 1  

51545 Waldbröl 

Tel.: 02295 9180 

0  

j.lang@diakonie-michaelshoven.de  

  

Ansprechpartner Partzipation:  

Stephanie Lang, Sandra Katerla, Florian Kriebel  

Karlstraße 1  

51643 Gummersbach  

Tel. 02261 96 906 0  

s.lang@diakonie-michaelshoven.de  

s.katerla@diakonie-michaelshoven.de  

F.Kriebel@diakonie-michaelshoven.de 

  

Stand   
April 2024. Die nächste Überprüfung des vorliegenden Konzepts findet spätestens im 

April 2027 statt.  

  

  

Beachten Sie bitte, dass dieses Dokument urheberrechtlich geschützt ist. Sie haben lediglich das  
Recht zur persönlichen Nutzung. Die Weitergabe an Dritte, die Vervielfältigung außer zum privaten 

Gebrauch und die Veröffentlichung z.B. im Firmen-Intranet oder im Internet sind nicht gestattet.  

  

Anmerkung: Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Text nur die männliche Form be-

nutzt, gemeint sind aber immer beide Geschlechter.  

 

mailto:F.Kriebel@diakonie-michaelshoven.de
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Anlage 5: 

Konzept zur begleitenden Selbstevaluation der Wohnhilfen Oberberg und 
des integrierten Gesamthilfesystems Oberberg 
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Evaluationskonzept 
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Hintergrund 

Von 2011 bis 2016 wurden die Hilfen für 

Menschen in Wohnungsnotfällen im Ober-

bergischen Kreis konzeptionell umgebaut. 

Gefördert im Aktionsprogramm „Obdach-

losigkeit verhindern“ des Ministeriums für 

Arbeit und Soziales des Landes Nord-

rhein-Westfalen (MAIS) wurde dafür ein 

Rahmenkonzept erarbeitet. Das Konzept, 

das die Weiterentwicklung der „Sozialen 

Hilfen Oberberg“ in die „Wohnhilfen Ober-

berg“ beschreibt, beinhaltete vier zent-

rale Maßnahmen: 

- die Zusammenführung der vorhande-

nen Angebote für wohnungslose und 

von Wohnungsnot bedrohte Menschen 

in drei Regionalteams, 

- die Dezentralisierung der stationären 

Hilfen, 

- die Erweiterung der Hilfen um Ange-

bote zur Tagesstrukturierung sowie 

spezifische Hilfen für Frauen mit kom-

plexem Hilfebedarf und junge Erwach-

sene, 

- die verbindlichere Regelung der 

Schnittstellen zu wichtigen Kooperati-

onspartnern vor Ort. 

Darüber hinaus galt es, ein geeignetes 

Verfahren zu entwickeln, um den Umbau-

prozess systematisch zu evaluieren. Dazu 

gehörte nicht nur, neue Erhebungsinstru-

mente zu entwickeln und anzuwenden, 

um die Wirkungsweise der Wohnhilfen 

Oberberg sichtbar zu machen, sondern 

auch, etablierte Vorgehensweisen und 

Produkte (z.B. im Hinblick auf die Daten-

verwaltung und die jährlichen Geschäfts-

berichte) nach und nach anzupassen. In-

haltlich und methodisch unterstützt wur-

den die Verantwortlichen der Diakonie Mi-

chaelshoven dabei von der STADTRAUM-

KONZEPT GmbH. 

Im Jahr 2014 wurde dafür ein Evaluati-

onsteam gebildet, bestehend aus der Ge-

schäftsbereichsleitung, der Teamleitung 

des Regionalteams Nord, dem Statistik-

beauftragten und einem Vertreter der Hil-

fesuchenden. Das Evaluationsteam entwi-

ckelte in zwei Stufen zunächst das Ziel- 

und Indikatorensystem für die Evaluation 

und darauf aufbauend das vorliegende 

Konzept. Für beide Schritte lieferte STADT-

RAUMKONZEPT die Grundlagen, basierend 

auf einer Analyse von Materialien (Rah-

menkonzept, Zwischenbericht, trägerei-

gene Geschäftsberichte etc.). 

Nachdem das Evaluationsverfahren in den 

Jahren 2015 und 2016 erfolgreich ange-

wendet worden ist, wurde es im Herbst 

2016 – mit Start des ebenfalls vom MAGS 

NRW geförderten Projektes „Präventive 

Hilfen“ – um einen Zielbereich erweitert, 

erneut getestet und im Laufe der Jahre 

2017 und 2021 überarbeitet. 

Das angepasste, vorliegende Evaluations-

konzept dient als Leitfaden für die Mitar-

beitenden der Wohnhilfen Oberberg.  
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Teil 1: 

Grundlagen 

Jede Evaluation braucht eine transpa-

rente Grundlage. In einem ersten Schritt 

nahmen das Evaluationsteam und STADT-

RAUMKONZEPT deshalb die fachlichen Ziele 

aus dem Rahmenkonzept unter die Lupe, 

schärften sie und bündelten sie in einem 

Zielsystem (siehe Seite 6). 

Gleichzeitig entwickelten sie für die ein-

zelnen Ziele passende Indikatoren (z.B. 

Anzahl der Anfragen und der Hilfesuchen-

den in den Angeboten, Anzahl und Inhalt 

der Presseberichte, Ergebnisse der Be-

wohnerbefragung im stationären Bereich 

etc.) (siehe Seite 7 ff). 

Unterscheiden lassen sich zum einen sol-

che Indikatoren, die bereits im Rahmen 

der Dokumentationspflicht gegenüber 

dem Kostenträger (z.B. Anzahl der Hilfe-

suchenden) oder dem eigenen Qualitäts-

management (z.B. Zufriedenheit der Hil-

fesuchenden mit den Hilfen) erhoben 

werden. Diese können für die Evaluation 

fortgeschrieben werden. 

Zum anderen werden, um alle gewünsch-

ten Wirkungen des Gesamthilfesystems 

zu erfassen, zusätzliche Indikatoren (z.B. 

Art und Qualität der Kooperation zwi-

schen den Regionalteams und den Akteu-

ren im Oberbergischen Kreis) durch neue 

Informationsquellen (Regionalklausuren, 

Evaluationsworkshop) erhoben. 

Gemeinsam stellen Ziele, Zielkriterien 

und Indikatoren die Bewertungsgrund-

lage für die Evaluation der Wohnhilfen 

Oberberg dar. Dabei sind sie so gestaltet, 

dass sie einerseits das komplexe Gesamt-

hilfesystem abbilden, andererseits hand-

habbar bleiben. Letzteres wird dadurch 

erreicht, dass das Evaluationskonzept 

überwiegend bestehende Informations-

quellen nutzt und diese nur punktuell er-

gänzt. So bleibt der Arbeitsaufwand über-

schaubar. 

Grundsätzlich gilt, dass die für die Evalu-

ation festgelegten Indikatoren noch keine 

Zielmargen enthalten. Um zu bewerten, 

ob die Indikatoren eine positive oder ne-

gative Entwicklung anzeigen, bedarf es 

daher einer strukturierten Diskussion mit 

Blick auf das Zielsystem – einem Evalua-

tionsverfahren (siehe Teil 2). 

 



 

Seite | 96 

Zielsystem 

Die Wohnhilfen Oberberg arbeiten… 

bedarfsgerecht ergebnisorientiert kooperativ sozialräumlich präventiv 

Ziel 1: 

Die Hilfen werden regel-

mäßig an ihren Standor-

ten angenommen. 

Ziel 2: 

Die Hilfen sind flexibel 

und reagieren auf Be-

darfsveränderungen. 

Ziel 3: 

Die Hilfen berücksichti-

gen die individuellen 

Merkmale, Ressourcen 

und Wünsche der Hilfe-

suchenden und der Be-

wohner/-innen. 

Ziel 4: 

Hilfesuchende und Be-

wohner/-innen werden 

bei der Bewältigung aku-

ter Krisen unterstützt. 

Ziel 5: 

Hilfesuchende und Be-

wohner/-innen erhalten 

Hilfen, in deren Zentrum 

die Normalisierung der 

Lebenslagen steht. 

Ziel 6: 

Der Hilfeprozess wird so 

kurz wie möglich, aber so 

lange wie notwendig 

durchgeführt. 

Ziel 7: 

Die Wohnhilfen Oberberg 

sind im Oberbergischen 

Kreis unter allen relevan-

ten Akteuren bekannt. 

Ziel 8: 

Die Schnittstellen der 

Wohnhilfen Oberberg zu 

anderen relevanten Sys-

temen sind verbindlich 

geregelt. 

Ziel 9: 

Die Wohnhilfen Oberberg 

leisten einen aktiven Bei-

trag zur sozialpolitischen 

Diskussion im Oberbergi-

schen Kreis. 

Ziel 10: 

Die Hilfen werden von den 

Regionalteams organisiert. 

Die Grenzen innerhalb der 

Wohnhilfen sind durchläs-

sig. 

Ziel 11: 

Die Hilfen sind im Sozial-

raum verankert (präsent 

und vernetzt) und zeigen 

sich für diesen verantwort-

lich. 

Ziel 12: 

Die Hilfen sind aufsuchend 

und niederschwellig. 

Ziel 13: 

Die Wohnhilfen Oberberg 

erfahren von bedrohten 

und prekären Wohn- und 

Lebensverhältnissen sowie 

akuter Wohnungslosigkeit. 

Ziel 14: 

Auf eingehende Informatio-

nen reagieren die Wohnhil-

fen unmittelbar. 

Ziel 15: 

Die Wohnhilfen Oberberg 

verhindern Wohnungslosig-

keit sowie eine Verschlim-

merung der Situation. 
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Zielkriterien, Indikatoren und Informationsquellen 

Bedarfsgerechtigkeit 

Ziel 1: 

Ziel 2: 

 

Ziel 3: 

 

 

Zielkriterien 

Die Hilfen werden regelmäßig an ihren Standorten angenom-

men 

Die Hilfen sind flexibel und reagieren auf Bedarfsveränderun-

gen. 

Die Hilfen berücksichtigen die individuellen Merkmale, Res-

sourcen und Wünsche der Hilfesuchenden und der Bewohner/-

innen. 

 

- Alle Angebote der Wohnhilfen sind angemessen ausgelastet, d.h. 

die Zahl der Anfragen/Hilfesuchenden „passt“ zur Anzahl der vor-

gehaltenen Betreuungs-kapazitäten/Wohnplätze. 

- Die Wohnhilfen sind fachlich, personell, strukturell und räumlich 

so aufgestellt, dass sie ALLEN Hilfesuchenden offenstehen, unab-

hängig von Geschlecht, Alter, Familienverhältnissen, Herkunft, 

Religion, und sonstigen Lebensumständen (z.B. Krankheiten, Er-

nährungsgewohnheiten, Haustiere etc.). 

- Alle Mitarbeitenden der Wohnhilfen arbeiten dahingehend, die in-

dividuellen Merkmale und Ressourcen der Hilfesuchenden zu er-

kennen, zu berücksichtigen und weiterzuentwickeln, und werden 

bei Bedarf dementsprechend geschult. 

- In allen ambulanten und stationären Wohnangeboten der Wohn-

hilfen werden die Hilfesuchenden systematisch nach ihrer Zufrie-

denheit befragt. 

Indikatoren - Ausstattung der Regionalteams (Angebote, Personalstellen, 

räumliche Situation, Sprechstunden, Ausstattung, Mobilität) 

- Anzahl/Art der Fortbildungen je Regionalteam und Anzahl/Art der 

Teilnahme an Fachtagungen/ Gremien/ Netzwerken je Regional-

team 

- Anzahl der Hilfesuchenden je Regionalteam (nach Angebot Ge-

schlecht, Alter, Migrationshintergrund, Einkommensverhältnissen, 

Arbeitsverhältnissen, Wohnstatus vor Aufnahme, Phase/Grund 

der Bedrohung, Hilfeergebnis, Vermittlung durch/nach) 

- Anzahl der Anfragen für das Ambulant Betreute Wohnen sowie 

für den stationären Bereich je Regionalteam 
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- Anzahl der bei den Wohnhilfen bekannt gewordenen und feder-

führend begleiteten Haushalte in bedrohten Wohnverhältnissen je 

Regionalteam 

- Zufriedenheit der Hilfesuchenden mit den Hilfen in den Regional-

teams (nach Funktionsbereichen) 

- Zufriedenheit der Hilfesuchenden mit ihren Einflussmöglichkeiten 

auf die Hilfen in den Regionalteams (nach Funktionsbereichen) 

- Durchschnittliche Verweildauer bzw. Zahl der Beratungsgesprä-

che in den Angeboten je Regionalteam 

- Anzahl und Bewertung der abgebrochenen Hilfen (durch die 

Wohnhilfen/ durch die Hilfesuchenden) 

- Einschätzung der Kooperationspartner zum Hilfesystem der 

Wohnhilfen 

Informations-

quellen 

- Datenverarbeitungssystem 

- Datenblatt „Prävention“ 

- Personalübersicht 

- Ausstattungslisten 

- Übersicht Fortbildungen 

- Befragungen der Hilfesuchenden  

- Bewohnerversammlung/ Bewohnervertretung 

- Beschwerdemanagement 

- Rückmeldungen der Kostenträger 

- Feedback der Kooperationspartner (JÄ, SÄ, JC, soz. Dienste) 

- Bewohnerversammlung/ Bewohnervertretung 

- Hilfeplanverfahren 

- Regionalklausuren/ Evaluationsworkshop 
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Ergebnisorientierung 

Ziel 4: 

 

Ziel 5: 

Ziel 6: 

 

Zielkriterien 

Hilfesuchende und Bewohner/-innen werden bei der Bewälti-

gung akuter Krisen unterstützt. 

Hilfesuchende und Bewohner/-innen erhalten Hilfen, in deren 

Zentrum die Normalisierung der Lebenslagen steht. 

Der Hilfeprozess wird so kurz wie möglich, aber so lange wie 

notwendig durchgeführt. 

 

- Akute Notlagen der Hilfesuchenden (kein Dach über dem Kopf, 

kein Geld für Nahrungsmittel etc. keine medizinische Versorgung) 

werden zeitnah und unbürokratisch gemildert und beseitigt. 

- Die Wohnung und Existenz des Hilfesuchenden wird gesichert, 

z.B. durch die Durchsetzung von Rechtsansprüchen. 

- Die Wohnhilfen vermeiden, Hilfesuchende in Sonderwohnformen 

unterzubringen (Obdachlosenunterkünfte, Substandardwohnun-

gen, stationäre Hilfen). 

- Die Hilfesuchenden werden systematisch und kontinuierlich auf 

eine möglichst selbstständige Lebens- und Wohnform vorbereitet. 

- Bei Hilfeabbrüchen und Wiederaufnahmen werden die Gründe ge-

meinsam mit dem Hilfesuchenden erörtert/systematisch erhoben 

und im weiteren Hilfeprozess berücksichtigt. 

Indikatoren - Anzahl der Hilfesuchenden je Regionalteam (nach Angebot Ge-

schlecht, Alter, Migrationshintergrund, Einkommensverhältnissen, 

Arbeitsverhältnissen, Wohnstatus vor Aufnahme, Phase/Grund 

der Bedrohung, Hilfeergebnis, Vermittlung durch/nach) 

- Anzahl der Haushalte je Regionalteam, bei denen die Lebenssitu-

ation verbessert wurde und ein Wohnungsverlust verhindert wer-

den bzw. eine bedrohte Wohnsituation entschärft werden konnte 

(nach s.o.) 

- Durchschnittliche Verweildauer bzw. Zahl der Beratungsgesprä-

che in den Angeboten je Regionalteam 

- Anzahl und Bewertung der Wiederaufnahmen in den ambulanten 

und stationären Angeboten der Wohnhilfen 

- Anzahl und Bewertung der abgebrochenen Hilfen (durch die 

Wohnhilfen/ durch die Hilfesuchenden) 
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Informations-

quellen 

- Datenverarbeitungssystem 

- Datenblatt „Prävention“ 

- Befragungen der Hilfesuchenden 

- Bewohnerversammlung/ Bewohnervertretung 

- Beschwerdemanagement 

- Regionalklausuren/ Evaluationsworkshop 
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Kooperationsorientierung 

Ziel 7: 

 

Ziel 8 

Ziel 9 

 

Zielkriterien 

Die Wohnhilfen Oberberg sind im Oberbergischen Kreis unter 

allen relevanten Akteuren bekannt. 

Die Schnittstellen der Wohnhilfen Oberberg zu anderen rele-

vanten Systemen sind verbindlich geregelt. 

Die Wohnhilfen Oberberg leisten einen aktiven Beitrag zur so-

zialpolitischen Diskussion im Oberbergischen Kreis. 

 

- Die Wohnhilfen nutzen die etablierten Gremien (Regionaltreffen, 

GPV-Treffen…) und weitere Kooperationspartner zum allgemeinen 

und fallbezogenen Austausch und zur Verbesserung des Hilfean-

gebots im Einzelfall. 

- Die Wohnhilfen Oberberg sind bekannt bei dem Jobcenter Ober-

berg, den Jugendämtern, Sozialämtern, Ordnungsämtern, Amts-

gerichten und gesetzlichen Betreuern, Kliniken, Ärzten, Polizei in 

den kreisangehörigen Kommunen, Gerichtsvollziehern, Schulen 

und Kindergärten, Haus & Grund, Wohnungsunternehmen, JVAs) 

und kooperieren aktiv, um die Strukturen für (auch einzelne) Hil-

fesuchende zu verbessern. 

- Die Wohnhilfen vermitteln ihre Jahresergebnisse und Erkennt-

nisse den Kooperationspartnern, den (politischen) Gremien des 

Kreises, den kreisangehörigen Kommunen und der Öffentlichkeit. 

Indikatoren - Anzahl der Hilfesuchenden je Regionalteam (Vermittlung 

durch/nach) 

- Anzahl und Qualität der der Kooperationskontakte/ Kooperations-

vereinbarungen 

- Präsenz in den regionalen und überregionalen Gremien 

- Feedback der Kooperationspartner (JÄ, SÄ, JC, soz. Dienste) 

- Anzahl und Aktualität der verfügbaren Kontaktdaten zu Akteuren 

der Hilfelandschaft in den internen Datenbanken der Wohnhilfen 

(Verteilerlisten etc.) 

- Art/Anzahl der Presseberichte über die Wohnhilfen 
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Informations-

quellen 

- Datenverarbeitungssystem 

- Datenblatt „Prävention“ 

- Pressespiegel 

- Gremienliste 

- Kontaktdatenbanken 

- Regionaltreffen/ GPV-Treffen 

- Regionalklausuren/ Evaluationsworkshop 
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Sozialraumorientierung 

Ziel 10: 

 

Ziel 11: 

 

Ziel 12: 

 

Zielkriterien 

Die Hilfen werden von den Regionalteams organisiert. Die 

Grenzen innerhalb der Wohnhilfen sind durchlässig. 

Die Hilfen sind im Sozialraum verankert (präsent und vernetzt) 

und zeigen sich für diesen verantwortlich. 

 

Die Hilfen sind aufsuchend und niederschwellig. 

 

- Innerhalb der Wohnhilfen funktionieren die Abstimmung und die 

Vermittlung von Hilfesuchenden reibungslos; Überschneidungen in 

der Fallbetreuung werden vermieden. 

- Die Mitarbeitenden des Fachberatungsdiensts haben Stellenan-

teile für aufsuchende Arbeit und sind regelmäßig in Notunterkünf-

ten, Tafeln und an Szenetreffpunkten präsent. 

- Die Wohnhilfen sind rund um die Uhr für alle Partner im Hilfesys-

tem und Hilfesuchenden ansprechbar. 

- Vertretungsregelungen (Urlaub/Krankheit) sind auch regional-

teamübergreifend möglich. 

- Die Standorte der Wohnhilfen im Kreisnorden, in der Kreismitte 

und im Kreissüden sind fußläufig oder mit dem ÖPNV gut zu er-

reichen, die Fachberatungsstellen sind von außen deutlich als sol-

che erkennbar. 

- Die Dienste kennen die regionalen Kooperationspartner und sind 

ihrerseits bei den Kooperationspartnern bekannt. 

- Die Regionalteams erfassen Daten und Entwicklungen im Sozial-

raum und geben diese an die Kooperationspartner weiter 

Indikatoren - Ausstattung der Regionalteams (Angebote, Personalstellen, 

räumliche Situation, Sprechstunden, Mobilität, Ausstattung) 

- Anzahl/Art der Aktivitäten im /mit dem Sozialraum (aufsuchende 

Arbeit, Teilnahme an Runden Tischen etc.) je Regionalteam 

- Art, Intensität und Qualität der Kommunikation zwischen den Re-

gionalteams und Fachteams 

- Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit ihren (neuen) Aufgaben in 

den Regionalteams 

- Anzahl der ehrenamtlich Tätigen je Regionalteam 
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Informations-

quellen 

- Personal- und Ausstattungslisten der Regionalteams 

- Mitarbeitendenbefragung/ Mitarbeitendenjahresgespräche 

- Regionalklausuren/ Evaluationsworkshop 
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Präventionsorientierung 

Ziel 13: 

 

Ziel 14: 

 

Ziel 15: 

 

Zielkriterien 

Die Wohnhilfen Oberberg erfahren von bedrohten und prekä-

ren Wohn- und Lebensverhältnissen sowie akuter Wohnungs-

losigkeit. 

Auf eingehende Informationen reagieren die Wohnhilfen un-

mittelbar. 

Die Wohnhilfen Oberberg verhindern Wohnungslosigkeit sowie 

eine Verschlimmerung der Situation.  

 

- Alle Angebote der Wohnhilfen vermeiden, dass Menschen in Woh-

nungs- und Existenznot geraten. Bei bestehenden existenziellen 

Notlagen sorgen sie für die Überlebenssicherung und eine Ver-

meidung von Verschlimmerung. 

- Alle Angebote richten ihre Hilfen danach aus, dass nach Beendi-

gung der Hilfe die Wohnung und Existenz selbstständig gesichert 

werden können.  

- Die Mitarbeitenden der Wohnhilfen nehmen zeitnah und 

schnellstmöglich – in dem Hilfebaustein Prävention innerhalb ei-

ner Woche nach Bekanntwerden - Kontakt zu den Hilfesuchenden 

auf und machen ein Hilfeangebot. 

- Dem Angebot Prävention gelingt es, Wohnraum zu erhalten und 

akut bedrohte Wohnverhältnisse zu stabilisieren. 

- Die Wohnhilfen vermitteln bei Bedarf in weiterführende Hilfen. 

Indikatoren - Ausstattung der Regionalteams (Angebote, Personalstellen, 

räumliche Situation, Sprechstunden, Mobilität, Ausstattung) 

- Anzahl der bei den Wohnhilfen bekannt gewordenen und feder-

führend begleiteten Haushalte in bedrohten Wohnverhältnissen je 

Regionalteam (nach Anzahl der Personen, Geschlecht, Alter, Mig-

rationshintergrund, Einkommensverhältnissen, Arbeitsverhältnis-

sen, Phase/Grund der Bedrohung, Hilfeergebnis, Vermittlung 

durch/nach) 

- Anzahl der Haushalte je Regionalteam, bei denen ein Wohnungs-

verlust verhindert werden bzw. eine bedrohte Wohnsituation ent-

schärft werden konnte (s.o.) 

- Anzahl und Bewertung der abgebrochenen Hilfen (durch die 

Wohnhilfen/ durch die Hilfesuchenden) 
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- Anzahl und Bewertung der Wiederaufnahmen in den ambulanten 

und stationären Angeboten der Wohnhilfen 

- Anzahl der geschlossenen Kooperationen/ Kooperationsvereinba-

rungen 

- Anzahl der Vermittlungen in weiterführende Hilfen 

Informations-

quellen 

- Datenblatt „Prävention“ 

- Ausstattungslisten 

- Regionaltreffen/ GPV-Treffen 

- Feedback der Kooperationspartner (JÄ, SÄ, JC, soz. Dienste) 

- Kooperationsvereinbarungen 

- Regionalklausuren/ Evaluationsworkshop 
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Teil 2: 

Verfahren 

Das Evaluationsverfahren besteht aus 

fünf Stationen. Nacheinander umgesetzt 

ergeben diese eine Evaluationsschleife 

(siehe Grafik). 

Innerhalb dieser Evaluationsschleife wird 

die Wirkungsweise der Wohnhilfen Ober-

berg erfasst, bewertet und dokumentiert. 

Für das Jahr 2014 wurde in der Zeit vom 

01. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 

erstmals eine solche Evaluationsschleife 

durchgeführt. Seither wurde das Verfah-

ren jährlich wiederholt (verkürzt auf drei 

Monate – vom 01. Januar bis zum 31. 

März eines Jahres). Teil 2 des Evaluati-

onskonzeptes nennt für jede Station die 

Ziele, Instrumente und Verantwortlichen. 

 

1. Zusammenstellung der 
Daten

2. Interpretation der Daten 
in drei Regionalklausuren

3. Interner 
Evaluationsworkshop

4. Evaluationsbericht

5. Kommunikation in die 
Region und Ableitung von 

Maßnahmen
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Station 1: 

Datenzusammenstellung 

Zum Stichtag 31. Dezember werden alle 

Informationen zu den im Evaluationskon-

zept benannten Indikatoren zusammen-

getragen. Als Datenquellen werden ver-

wendet 

- Statistik aus dem Datenerfassungs-

programm (angelehnt an den Basis-

datensatz der Bundesarbeitsgemein-

schaft Wohnungslosenhilfe zu den Hil-

fesuchenden in allen Angeboten) 

- Erfassung der Ausstattung und Er-

reichbarkeit der Regionalteams (An-

gebote, Personalstellen, räumliche Si-

tuation, Öffnungszeiten) 

- Rückmeldungen aus den Regionaltref-

fen der Wohnhilfen Oberberg 

- Rückmeldungen aus den Treffen des 

Gemeindepsychiatrischen Verbunds 

- Bewohnerbefragung im stationären 

Bereich der Wohnhilfen incl. Haus Se-

genborn und Rückmeldungen aus den 

Bewohnerversammlungen 

- Mitarbeiterbefragung und sonstige 

Rückmeldungen von Mitarbeitenden 

- Pressespiegel 

- Übersicht der Besprechungs- und 

Kommunikationsstrukturen 

- Erfassung der ehrenamtlich engagier-

ten Personen 

- Übersicht der Teilnahme an Fortbil-

dungen und Fachtagungen 

Für die Zusammenstellung der Daten sind 

die Geschäftsführung/Einrichtungslei-

tung, der Statistikbeauftragte und die Re-

gionalteamleitungen verantwortlich. 

 

Station 2: 

Regionalklausuren 

In der zweiten Station werden die gesam-

melten Daten in den Regionalteams vor-

gestellt und gemeinsam interpretiert. Da-

für findet in jeder Region eine Regio-

nalklausur statt, an der jeweils alle Mit-

arbeitenden aus der Region, der Statistik-

beauftragte und die Geschäftsfüh-

rung/Einrichtungsleitung teilnehmen. Or-

ganisiert (Termin, Einladung) werden die 

Regionalklausuren von den Regionalte-

amleitungen in Abstimmung mit der Ge-

schäftsführung/Einrichtungsleitung. 

Für die Präsentation der unter Station 1 

zusammengestellten Daten sind die Ge-

schäftsführung/Einrichtungsleitung, der 

Statistikbeauftragte und die Regionalte-

amleitungen verantwortlich. 

Die Geschäftsführung/Einrichtungsleitung 

wiederum stellen auf den Regionalklausu-

ren für das jeweilige Regionalteam die 

wesentlichen Punkte aus der Bewohner-

befragung, den Bewohnerversammlun-

gen, der Mitarbeiterbefragung, den Mitar-

beiterjahresgesprächen und dem Presse-

spiegel vor. 

Neben der Zusammenführung, Gesamt-

betrachtung und Diskussion der Indikato-

ren aus den Informationsquellen 1 bis 6 

dienen die Regionalklausuren dazu, das 

Bild um weitere qualitative Einschätzun-

gen aus den Regionalteams zu ergänzen. 

Dazu sollten folgende Fragen bereits im 

Vorfeld von allen Teilnehmenden mitge-

dacht und dann im gemeinsamen Ge-

spräch erörtert werden:  

- Wie hat sich die Nachfrage in den An-

geboten des Regionalteams im ver-

gangenen Jahr entwickelt? 

- Wie war das Regionalteam im vergan-

genen Jahr inhaltlich, personell und 

infrastrukturell aufgestellt? 

- Haben sich Bedarfe verändert? 

- Hat sich die Zufriedenheit der Hilfesu-

chenden und der Mitarbeitenden ver-

ändert? 

- Welche Ergebnisse wurden erreicht im 

Hinblick auf nachhaltige Kriseninter-
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vention, Normalisierung von Lebens-

lagen, schnelle erfolgreiche Hilfepro-

zesse? 

- Wie bekannt ist das Regionalteam in 

der Öffentlichkeit und bei den Akteu-

ren im Sozialraum? 

- Welche Aktivitäten im/ mit dem Sozi-

alraum (aufsuchende Arbeit, Teil-

nahme an Runden Tischen etc.) hat 

das Regionalteam verfolgt? 

- Haben sich das Regionalteam und/o-

der  seine Funktionsbereiche weiter-

entwickelt? Warum/ warum nicht? 

- Wie zufrieden sind wir mit den er-

reichten Ergebnissen des zurücklie-

genden Jahres? 

- Welche Veränderungsbedarfe sehen 

wir und wie wollen wir sie angehen? 

- Welche Themen sollten im diesjähri-

gen Evaluationsverfahren unbedingt 

aufgegriffen werden? 

- Inwiefern gab es eine Kooperation 

zwischen den Regionalteam und dem 

Oberbergischen Kreis bei der Sozial-

berichterstattung und Sozialplanung? 

Die Ergebnisse der regionalen Klausur 

werden von einer/einem Mitarbeiter/-in 

des Regionalteams protokolliert. Die Per-

son, die Protokoll führt, sollte im Vorfeld 

benannt und mit dem Vorgehen vertraut 

sein. Es wird ein Verlaufsprotokoll erstellt, 

das möglichst alle Intepretationen doku-

mentiert. Die Geschäftsleitung versendet 

die Protokolle der Regionalklausuren an 

die Teilnehmenden am Internen Evaluati-

onsworkshop. 

Station 3: 

Evaluationsworkshop 

In der dritten Station führen die Regional-

teamleitungen, die Geschäftsfüh-

rung/Einrichtungsleitung, der Statistikbe-

auftragte und ein/e Vertreter/-in der Hil-

fesuchenden die Ergebnisse aus den drei 

Regionalkausuren in einem Evaluati-

onsworkshop zusammen. 

Hier bewerten sie die Zielerreichung der 

Wohnhilfen Oberberg auf Ebene des Ge-

samthilfesystems.  

Die Leitung moderiert die Diskussion an-

hand des Zielsystems der Wohnhilfen 

Oberberg. Dazu werden alle Zielformulie-

rungen (siehe Teil 1 des Evaluationskon-

zeptes) auf Plakaten dargestellt. Gemein-

sam wird dann für die jeweilige Region 

und für jedes Ziel eine Bewertung der Zie-

lerreichung vorgenommen und auf einer 

Skala von „Ziel nicht erreicht“ bis „Ziel 

vollständig erreicht“ festgehalten (mit 

Klebepunkten o.Ä.; siehe Beispiel). Um 

eine regionalspezifische Bewertung sicht-

bar zu machen, können farblich unter-

schiedliche Klebepunkte genutzt werden. 

 

Aufgabe der Moderation ist es, die Diskus-

sion mit Hilfe der Plakate zu strukturieren 

und von den Teilnehmenden die Begrün-

dungen für ihre Urteile einzufordern. So 

entsteht ein Mix aus indikatorengestütz-

ter Evaluation auf Angebotsebene und der 

qualitativen Betrachtung von Wirkungs-

zusammenhängen auf der Ebene des Ge-

samthilfesystems. Rahmenbedingungen 
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und Entwicklungen, die die Wirksamkeit 

beeinflusst haben, kommen zu Tage und 

helfen die Bewertung der Zielerreichung 

über die Zahl der Fälle hinaus zu qualifi-

zieren. 

Die Vorbereitung (Einladung, Erstellung 

der Plakate), Moderation und Dokumen-

tation (inkl. Maßnahmenverfolgungsplan) 

des Workshops übernimmt die Geschäfts-

führung/Einrichtungsleitung, unterstützt 

durch den Statistikbeauftragten. 

Station 4: 

Evaluationsbericht 

Zum Stichtag 31. März wird ein Jahres- 

und Evaluationsbericht erstellt. Der 

Bericht speist sich aus den Protokollen der 

Regionalklausuren und des Evaluations-

workshops. Er gibt einen Überblick über 

den Stand der Umsetzung und der Zieler-

reichung im Gesamthilfesystem. Zudem 

werden Schlussfolgerungen für die wei-

tere organisatorische und inhaltliche Ar-

beit in den Angeboten und im System ge-

zogen. Damit ersetzt der jährliche Evalu-

ationsbericht das bisherige Geschäftsbe-

richtswesen der einzelnen Funktionsbe-

reiche. 

Der Bericht besteht aus vier Teilen: 

1. Hintergrund 

2. Die Wohnhilfen Oberberg 

2.1 Angebote 

2.2 Nachfrage 

3. Arbeiten die Wohnhilfen Oberberg… 

3.1 bedarfsgerecht? 

3.2 ergebnisorientiert? 

3.3 kooperativ? 

3.4 sozialräumlich? 

3.5 präventiv? 

4. Ausblick 

Kapitel 2 stellt das Angebotsspektrum der 

Regionalteams und die Nachfrage in den 

Angeboten der Regionalteams dar. Kapi-

tel 3 orientiert sich an den Zielen und 

Zielkriterien des Gesamthilfesystems, 

bündelt die Ergebnisse der Regionalklau-

suren und des Evaluationsworkshops und 

liefert gleichzeitig regionalspezifische In-

terpretationen und Erklärungsansätze. 

Kapitel 4 beschreibt die zentralen Themen 

und Herausforderungen für die Wohnhil-

fen Oberberg und den Oberbergischen 

Kreis aus Sicht der Wohnhilfen. 

Zusätzlich zu dem eigentlichen Bericht, 

der in erster Linie für den Kostenträger 

bestimmt ist, wird eine Kurzfassung 

(White Paper) erstellt und veröffentlicht, 

die in die politischen Gremien des Kreises 

und den Sozialraum weitergegeben wird. 

Ziel ist es, einen aktiven Beitrag zur sozi-

alpolitischen Diskussion im Oberbergi-

schen Kreis zu leisten. 

Station 5: 

Kommunikation 

Der Transfer von Ergebnissen aus dem 

Evaluationsprozess ist Gegenstand der 

fünften Station. Entscheidend ist, dass 

alle Mitarbeitenden und Kooperations-

partner im Gesamthilfesystem über die 

Ergebnisse und ggf. die davon abgeleite-

ten Anpassungen informiert werden. 

Welche Kommunikationswege gangbar 

und dabei besonders geeignet sind, wird 

laufend erprobt. 

Unter anderem wurden die Ergebnisse 

des internen Evaluationsworkshops ei-

nem erweiterten Teilnehmerkreis aus Ko-

operationspartnern und Kostenträgern 

thesenartig vorgestellt und aus verschie-

denen Blickwinkeln offen diskutiert. Teil-

nehmende waren und können auch zu-

künftig sein: Vertreter/-in des Land-

schaftsverbands Rheinland, des Oberber-

gischen Kreises (Gesundheitsamt, Sozial-

amt, Sozialraumplanung etc.) und andere 

relevante Kooperationspartner des Sozi-

alraums. 
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Anlage 6:  

Rahmenkonzept der Hilfen für Menschen in Wohnungsnotlagen, die von 

den bestehenden Angeboten öffentlicher und freiverbandlicher Träger 

und Dienste im Oberbergischen Kreis nicht oder nur temporär erreicht 

werden oder die in diesen Angeboten regelmäßig scheitern – sogenannte 

„Systemsprenger“ 
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Rahmenkonzept 

der Hilfen für Menschen in Wohnungsnot-
lagen, die von den bestehenden Angeboten 
öffentlicher und freiverbandlicher Träger 
und Dienste im Oberbergischen Kreis nicht 
oder nur temporär erreicht werden oder die 
in diesen Angeboten regelmäßig scheitern – 
sogenannte „Systemsprenger“ 

VORBEMERKUNG 

In den letzten Jahren ist im Oberbergischen 
Kreis ein für den ländlichen Raum beispielge-
bendes und in der Fachwelt wie auch in den 
regionalen Medien viel beachtetes ausdiffe-
renziertes und sozialräumlich ausgerichtetes 
System von Hilfen für Menschen in Woh-
nungsnotlagen geschaffen worden, das einen 
wesentlichen Beitrag zur Vermeidung und Be-
hebung von Wohnungslosigkeit sowie zur 
Überwindung sozialer Schwierigkeiten der 
betreuten Menschen leistet. Träger dieser 
Entwicklung sind die Wohnhilfen Oberberg 
der Diakonie Michaelshoven, unterstützt und 
gefördert wurde der Prozess durch das nord-
rhein-westfälische Sozialministerium (Akti-
onsprogramm „Hilfen in Wohnungsnotfäl-
len“). Seit Jahren wird die Entwicklung wis-
senschaftlich begleitet (GISS Bremen) und 
evaluiert (StadtRaumKonzept Dortmund). 

Im Verlauf der Evaluation stellte sich heraus, 
dass es trotz aller erfolgreich implementierten 
Innovationen, der sozialräumlichen Ausrich-
tung, der Ausdifferenzierung bedarfsgerech-
ter Hilfen, der Vernetzung der Angebote 
u.v.m. eine nennenswerte Gruppe von Men-
schen gibt, die von Wohnungslosigkeit be-
droht bzw. betroffen sind und/oder die mas-
sive psychosoziale Probleme haben und die 
mit den bestehenden Angeboten nicht oder 

nur kurzzeitig erreicht werden.30 Neben den 
Wohnhilfen Oberberg sind auch alle anderen 

                                           

30  Eine Abfrage bei allen mit dem Problem konfrontierten öf-

fentlichen und freiverbandlichen Trägern zur Einschätzung 
des Bedarfs und der Größenordnung der Zielgruppe ergab 

im Kreisgebiet tätigen Anbieter psychosozia-
ler und sozialpsychiatrischer Hilfen immer 
wieder mit diesen Menschen überfordert. 

Gemeint sind Personen, die einen hohen Hil-
febedarf haben, sich aber durch ein sehr ei-
genwilliges und zumeist nicht regelkonfor-
mes Verhalten auszeichnen, dass den Rah-
men bestehender, auf ein Mindestmaß an 
Mitwirkung angewiesener Hilfeangebote häu-
fig „sprengt“. In stationären Angeboten der 
Wohnungslosenhilfe ebenso wie in kommu-
nalen Obdachlosenunterkünften, in Einrich-
tungen des Gesundheitssystems wie bei den 
sozialpsychiatrischen Hilfen kommt es auf-
grund der speziellen Verhaltensweisen die-
ser Menschen immer wieder zu selbstge-
wählten oder durch die Institutionen veran-
lassten Hilfeabbrüchen. Damit findet ein 
Kreislauf der Weiterverweisung an jeweils 
andere vermeintlich zuständige oder besser 
geeignete Hilfesegmente statt, die ihrerseits 
i. d. R. keine passgenaue Unterstützung an-
bieten können und deren Regelangebote die 
Menschen ebenfalls überfordern. Umgangs-
sprachlich wird in diesem Zusammenhang 
häufig von „Drehtürklienten“ oder „Sys-
temsprengern“ gesprochen. 

Dabei ist der Begriff des „Systemsprengers“ 
irreführend, wird damit doch primär die Per-
spektive bestehender Angebote zum Aus-
druck gebracht. Aus der Perspektive der be-
troffenen Menschen ließe sich andersherum 
formulieren, dass die bestehenden Angebote 
ihrer Lebenslage und ihren speziellen Bedar-
fen nicht entsprechen, also nicht sie selbst, 
sondern auch die bestehenden Hilfesysteme 
Teil des Problems sind. Zu konstatieren ist 
folglich die Inkompatibilität zwischen den 
speziellen Hilfebedarfen dieser Menschen 
und den bestehenden Angeboten. 

Dies führte dazu, dass sich in der ersten Jah-
reshälfte 2018 eine interdisziplinäre, inter-

im März 2018 für den Oberbergischen Kreis als Momentauf-
nahme gut 100 Personen. 
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kommunale und trägerübergreifende Pro-

jektgruppe31 bildete, um das vorliegende 
Konzept für passgenaue und maßgeschnei-
derte Hilfen für diese Menschen zu entwi-
ckeln. 

RAHMENKONZEPT 

Mit dem vorliegenden Konzept wird der Rah-
men der neuen Angebote für die sogenann-
ten „Systemsprenger“ im Oberbergischen 
Kreis abgesteckt. Gegenstände sind die mit 
dem Vorhaben verfolgten Ziele, die rechtli-
chen Grundlagen der geplanten Angebote, 
die Beschreibung der Zielgruppe und der Auf-
gaben und Leistungen. Beschrieben werden 
ferner der Sozialraumbezug, die Organisa-
tion und Trägerschaft des Projektes, sowie 
die Bereiche Personal, räumliche und sächli-
che Ausstattung, Finanzen, Kooperationen, 
Schnittstellen, Vernetzung und Qualitätssi-
cherung. Ausführungen zur Zeitplanung und 
Evaluation komplettieren das Rahmenkon-
zept. 

Die in verschiedenen Bereichen noch erfor-
derliche Fein- oder Detailplanung erfolgt 
nach Zustimmung der relevanten Entschei-
dungsträger zum Rahmenkonzept und nach 
Sicherstellung der Finanzierung. 

Gegenstand und Ziel 

Gegenstand des Vorhabens ist ein personen-
zentrierter, akzeptierender und auf freiwilli-
ger Annahme basierender Ansatz, mit dem je 
nach Fallkonstellation, Wünschen sowie Res-
sourcen der betreffenden Personen ver-
schiedene Angebote bereitgestellt werden. 
Die Angebote sind eingebettet in ein träger-
übergreifendes Netzwerk öffentlicher und 
freier Träger aus dem Sozial- und Gesund-
heitswesen im Oberbergischen Kreis. Zu den 
Zielen gehören u.a.: 

                                           

31  Beteiligt daran waren Vertreterinnen und Vertreter von So-
zial- und Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden, des Sozial- und Gesundheitsamtes sowie der 
Betreuungsstelle des Kreises, des Jobcenters, des Kirchen-
kreises Lennep (SPDi), der Caritas-Suchthilfe (SPDi), der 

 Sicherstellung der basalen Versorgung 
(Nahrung, Kleidung, Körperhygiene 
usw.) 

 Überlebenssicherung, Schadensbe-
grenzung und -minimierung 

 Materielle Existenzsicherung (Zugang 
zu Transferleistungen) 

 Sicherstellung von Unterkunfts- und 
Übernachtungsmöglichkeiten (ggf. 
auch Schlafsäcke, Isomatten, betreute 
„Platten“, etc.) 

 Motivation zur Annahme von Hilfsange-
boten 

 Beseitigung, Milderung oder Verhütung 
von Verschlimmerung vorhandener Er-
krankungen (Sicherstellung des Zu-
gangs zur medizinischen Versorgung) 

 Installierung notwendiger Hilfen 

 Sicherstellung einer dauerhaften An-
sprechperson (aufsuchende, nied-
rigschwellige und weitgehend voraus-
setzungsfreie Unterstützung und Bera-
tung) 

 Barrierefreie Brückenangebote (Ver-
mittlung und Begleitung in weiterfüh-
rende passgenaue Angebote aus den 
Bereichen Wohnhilfen, Sucht, psycho-
soziale Versorgung etc.) 

 Soziale Stabilisierung und Förderung 
der Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft 

Rechtliche Grundlage 

Die Rechtsgrundlagen für die Angebote bil-
den die §§ 67 ff. SGB XII.  

Zielgruppe 

Die Angebote richten sich an volljährige 
Menschen in besonderen Notlagen, für die es 

Wohnhilfen Oberberg und der Oberbergischen Gesellschaft 
zur Hilfe für psychisch Behinderte (SPDi). Beteiligt waren zu-
dem auch zwei Wohnungslose aus der Betroffenenvertre-
tung der Wohnhilfen Oberberg. 
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im Oberbergischen Kreis keine angemesse-
nen Hilfen gibt und die mit ihrem – alle betei-
ligten Anbieter verschiedenster institutionel-
ler Hilfen stark herausfordernden und zu-
meist überfordernden – Verhalten immer 
wieder die Grenzen der Leistungsfähigkeit 
der bestehenden Systeme „sprengen“. 

Die Lebenslage dieser Menschen ist u.a. ge-
prägt durch: 

 psychische Erkrankungen, insbeson-
dere Psychosen (mit und ohne Diag-
nose) oder kognitive Einschränkungen 

 und/oder chronischer Suchtmittelge-
brauch mit zumeist erheblichen Folge-
schäden auf körperlicher und/oder psy-
chischer Ebene 

 keine oder mangelnde Krankheitsein-
sicht bzw. Einsicht in bestehende Prob-
lemlagen 

 keine oder mangelnde Mitwirkungsbe-
reitschaft oder Mitwirkungsfähigkeit 

 häufiges gewalttätiges und/oder stark 
herausforderndes Verhalten 

 soziale Isolation und Vereinsamung 

 keine oder mangelnde Bereitschaft o-
der Fähigkeit, Hilfebedarfe zu formulie-
ren oder Hilfen in Anspruch zu nehmen 
sowie 

 akute Wohnungslosigkeit oder be-
drohte Wohnverhältnisse 

Die Zielgruppe kann sich aktuell in unter-
schiedlichen Formen des Wohnens oder der 
Unterbringung befinden. Dazu gehören Ob-
dachlosenunterkünfte ebenso wie prekäre 
temporäre Mitwohnverhältnisse bei Bekann-
ten, Garagen, Wohnwagen, Zelte, Container, 
Gartenlauben, Wohnhöhlen, Waldbehau-
sungen u.v.m., aber auch Wohnungen, deren 
Sicherheit durch regelwidrigen Gebrauch o-
der durch nachhaltige Beeinträchtigungen 
der Nachbarschaften stark gefährdet sind. 
Ebenfalls zur Zielgruppe gehören Personen, 
die sich – in Ermangelung von Alternativen 
und bis zum nächsten Scheitern dieser Hilfe-
form – kurzzeitig in institutioneller Unter-
bringung befinden. Allen ist gemein, dass sie 

ohne passgenaue, maßgeschneiderte, nied-
rigschwellige und auf sie zugehende instituti-
onelle Unterstützung und Begleitung ihre Le-
benslage alleine nicht verändern können. 

Aufgaben- und Leistungsbeschreibung 

Aus den Zielen des Vorhabens leitet sich fol-
gendes Leistungsprofil ab: 

KONTAKTAUFNAHME 

 Nachgehen bei Meldungen, Situations-
klärung, Hilfebedarfsfeststellung, Er-
mittlung von Wünschen und Einschät-
zung von Ressourcen 

 regelmäßig aufsuchender Kontakt zur 
Zielgruppe 

 an den einschlägigen Orten (Sze-
netreffpunkte, „Platten“, Suppenkü-
chen, Kleiderkammern, Tafeln usw.) 
 in Obdachlosen- und Notunter-
künften 
 in anderen Formen der institutio-
nellen Unterbringung 
 in Häusern/Wohnungen mit kon-
fliktbeladenen und/oder unzumutba-
ren Wohnverhältnissen 

 niedrigschwellige Beratung in lebens-
praktischen Fragen 

 Informationen über und Unterstützung 
beim Zugang zu Angeboten der basalen 
Versorgung 

 Informationen über bestehende Hilfe-
angebote 

 Motivierung zur Annahme von Hilfen 

 Sicherstellung einer dauerhaften und 
verlässlichen Ansprechperson 

PRÜFUNG DER BEDARFSLAGE UND INITIIE-
RUNG DER HILFE 

 Einbringen des Falls in eine Teamsit-
zung des Gemeindepsychiatrischen 
Verbundes (GpV) 

 Fallkonferenz und Maßnahmenplanung 
mit je nach Einzelfall einzubeziehenden 
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öffentlichen und freiverbandlichen Trä-
gern (Fachberatungsstellen der Hilfen 
für Menschen in Wohnungsnotlagen o-
der der sozialpsychiatrischen Versor-
gung, Jobcenter/Sozialamt/Ordnungs-
amt/Gesundheitsamt, stationäre Hilfen 
nach §53 und §§67 ff. SGBXII, wohnbe-
gleitende ambulante Hilfen wie z. B. 
BeWo §§67 ff. oder 53ff. SGBXII, psy-
chosoziale Hilfen, Gesundheits- und/o-
der Suchthilfen, Selbsthilfegruppen) 

 Koordinierung der Fallbearbeitung 

 Durchführung der Einzelfallhilfe 

UNTERKUNFT/WOHNEN 

 Unterstützung bei der Suche nach ei-
nem Unterkunftsplatz (impliziert auch 
die Versorgung mit unkonventionellen 
Wohnformen) 

 (alternativ ggf.) Ausstattung mit Schlaf-
sack, Isomatte, Decken usw. 

 Erlangung und Sicherung einer Unter-
kunft/Wohnung 

 Unterstützung bei der Wohnungssu-
che, beim Sichten und Beantworten 
von Anzeigen, bei der Kontaktauf-
nahme zu Vermietern, beim Abschluss 
eines Mietvertrages, ggf. Begleitung bei 
der Wohnungsübergabe, bei Woh-
nungsbesichtigungen, bei notwendigen 
Anträgen, z. B. für Wohngeld oder 
Wohnberechtigungsscheine, der Si-
cherstellung von Strom- und Gasversor-
gung und der Beantragung von Möbeln, 
Hausrat und Renovierungen. 

WIRTSCHAFTLICHE SITUATION 

 Erschließung von und Hinführung zu zu-
ständigen Leistungs- und Hilfesystemen 

 Hilfe bei der Sicherung von Ansprüchen 
und deren Beantragung, Wahrung von 
Fristen, Begleitung zu Ämtern und Be-
hörden 

 (ggf.) Einrichtung einer Postadresse 

 Unterstützung bei der Bewältigung fi-
nanzieller Probleme 

GESUNDHEITLICHE UND PSYCHISCHE SITUA-
TION SOWIE SUCHTPROBLEMATIK 

 Abklärung des Gesundheitszustandes 
und von psychischen oder Suchtauffäl-
ligkeiten und Information über mögli-
che geeignete Hilfen 

 Sicherung der Akutversorgung bei 
Krankheiten 

 Abklärung/Einleitung der gesundheitli-
chen Regelversorgung (Vermittlung 
zum Arzt, Einweisung in die Klinik etc.) 

 Beratung, Information und Motivierung 
zur Bewältigung gesundheitlicher Prob-
leme, insbesondere Vermittlung thera-
peutischer, rehabilitativer und pflegeri-
scher Hilfen 

 Motivierung, Unterstützung und ggf. 
Begleitung zur Annahme ärztlicher oder 
therapeutischer Hilfen sowie suchtspe-
zifischer Beratung/Maßnahmen 

 Klärung bei Angelegenheiten der Kran-
ken- und Pflegeversicherung 

 (ggf.) Integration in lebensortnahe 
Hilfsangebote (u. a. Betroffeneninitiati-
ven) 

LEBENSPRAKTISCHE SITUATION 

 Hilfestellung bei der Bewältigung le-
benspraktischer und sozialer Schwierig-
keiten 

 Sichtung und gemeinsame Bearbeitung 
von Post und anderen Unterlagen 

FAMILIÄRE UND SOZIALE SITUATION 

 Herausführung aus sozialer Isolation 

 Wiederaufbau und Pflege von sozialen 
und familiären Kontakten 

 Förderung der sozialen Kompetenz 

 Hilfe bei der Überwindung von Schwel-
lenängsten 

 Anleitung und Unterstützung bei der 
Bewältigung von Konfliktsituationen 
und Krisenintervention 
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Grundlegendes und allgemeines Ziel ist mög-
lichst die Hinführung in das Regelsystem. 

Sozialraumbezug 

Die sehr komplexe Aufgabe auf der einen 
Seite und die Größe des Oberbergischen 
Kreises auf der anderen Seite (von Nord nach 
Süd rund 70 km) erfordern eine sozialräumli-
che Ausrichtung des Angebotes. Dabei kann 
an bestehende Raumstrukturen angeknüpft 
werden, die die 13 Städte und Gemeinden 
des Kreises in die Regionen Nord (Wipper-
fürth, Radevormwald, Lindlar, Hückeswa-
gen), Mitte (Gummersbach, Marienheide, 
Bergneustadt, Engelskirchen,) und Süd 
(Nümbrecht, Wiehl, Waldbröl, Morsbach, 
Reichshof) gliedern. An dieser Gliederung ori-
entieren sich weitgehend auch die Angebote 
freier Träger und öffentlicher Stellen (z. B. der 
Gemeindepsychiatrische Verbund oder das 
Jobcenter). 

Gleichwohl soll beim Einsatz der Fachkräfte 
nicht starr an den beschriebenen Orts- bzw. 
Regionsgrenzen festgehalten werden, wenn 
beispielsweise ungleiche örtliche Bedarfe, 
ein geschlechtsdifferenzierter oder integrati-
onsspezifischer Ansatz erforderlich und ziel-
führend sind. 

Organisation 

Das Projekt setzt sich aus den drei Bereichen 
Netzwerk, Maßnahmenträger „Systemspren-
ger“ und dem des Gemeindepsychiatrischen 
Verbundes sowie dem organisierten syste-
matischen Zusammenspiel dieser Bereiche 
zusammen.  

Das Netzwerk „Systemsprenger“ bilden alle 
mit dem Problem mehr weniger direkt kon-
frontierten öffentlichen und freiverbandli-
chen Stellen im Oberbergischen Kreis. Dazu 
gehören die oben bereits erwähnten Träger 

und Dienste.32 Die Rolle der Netzwerkbetei-
ligten besteht einerseits in der Weitergabe 
von im Sozialraum bekanntwerdenden Per-
sonen mit einem ggf. bestehenden speziellen 

                                           

32  Vgl. Fußnote 31 

Hilfebedarf. Andererseits sieht die Rolle eine 
aktive Unterstützung des Projektträgers bei 
der Fallbearbeitung vor. 

Den Trägern der Maßnahmen fällt die Über-
nahme der oben beschriebenen Aufgaben 
und Leistungen zu. Die Hilfen für die Ziel-
gruppe sind so organisiert, dass, wie zuvor 
beschrieben, jede der am Netzwerk beteilig-
ten Stellen bei Bekanntwerden einer – die 
spezielle Hilfe für „Systemsprenger“ erfor-
dernden – Notlage die Projektträger infor-
miert. Diese nehmen dann Kontakt zu der be-
treffenden Person auf und klären Handlungs-
bedarfe und -möglichkeiten ab. Anschlie-
ßend wird der „Fall“ in der zuständigen mo-
natlichen Teamsitzung des Gemeindepsychi-
atrischen Verbundes beraten. Für die Träger 
der Maßnahmen bedeutet das die Organisa-
tion, Koordination, Durchführung und/oder 
Sicherstellung der maßgeschneiderten Ein-
zelfallhilfe. 

Dem Gemeindepsychiatrischen Verbund fällt 
einerseits eine Kontroll- und Entscheidungs-
befugnis bezüglich der Anerkennung der Zu-
gehörigkeit zur Zielgruppe des Projektes zu. 
Die wenigsten Menschen in Wohnungsnotla-
gen gehören zur Zielgruppe der sogenannten 
„Systemsprenger“, daher ist sicherzustellen, 
dass anhand im Detail noch zu entwickelnder 
klarer transparenter Kriterien Entscheidun-
gen über den Zugang zu den speziellen Hilfen 
getroffen werden. Andererseits hat der Ge-
meindepsychiatrische Verbund die Aufgabe, 
je nach Fallkonstellation alle die für die Bear-
beitung einen Falls erforderlichen Träger in 
Fallkonferenzen zusammenzuführen, ge-
meinsame Handlungsstrategien zu entwi-
ckeln und für deren praktische Umsetzung zu 
sorgen. 

Bei der Durchführung der passgenauen Hilfe 
greifen die Träger der Maßnahmen je nach 
Bedarfslage und Erfordernis auf die Ressour-
cen der im Netzwerk vertretenen öffentli-
chen und freiverbandlichen Stellen zurück. 
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Um dies möglichst reibungsverlustfrei zu ge-
stalten, benennen alle Stellen eine Ansprech-
person. 

Trägerschaft 

Träger des Vorhabens sind die Wohnhilfen 
Oberberg der Diakonie Michaelshoven. 

Personal 

Die Durchführung der Aufgaben erfolgt 
durch erfahrene Mitarbeiterinnen/Mitarbei-
ter aus dem Bereich Sozialarbeit oder Ange-
hörige vergleichbarer Berufsgruppen mit 
Hochschulabschluss. Für die Regionen Nord 
und Süd sind jeweils 0,5 Vollzeitstelle (VK) 
vorgesehen, für die Region Mitte 1 VK, insge-
samt also 2 VK. Dies ist durch eine (anteilige) 
Verwaltungskraft zu ergänzen. 

Räumliche und sächliche Ausstattung 

Das Angebot wird räumlich in die bereits be-
stehenden Strukturen in den Regionen Nord, 
Mitte und Süd integriert. Dort werden alle 
wesentlichen Bestandteile moderner Büro-
kommunikation und Ausstattung vorgehal-
ten. 

Da große Teile der Leistungserbringung auf-
suchend erfolgen, ist die Mobilität sicherzu-
stellen. 

Finanzen 

Die Finanzierung der Angebote erfolgt zu 
gleichen Teilen durch den örtlichen und den 
überörtlichen Sozialhilfeträger. 

Die externe wissenschaftliche Begleitung 
des Vorhabens wird aus Mitteln des Akti-
onsprogramms „Hilfen in Wohnungsnot-
fällen“ des Ministeriums für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen finanziert. 

Kooperation, Schnittstellen und Vernet-
zung 

Das Vorhaben stellt ein Gemeinschaftsprojekt 
aller mit der Problematik mehr oder weniger 

direkt konfrontierten öffentlichen und freiver-
bandlichen Stellen im Oberbergischen Kreis 
dar, Sie bilden das Netzwerk „Systemspren-
ger“ und kooperieren eng bei der Erledigung 
der Hilfen für die Zielgruppe. 

Alle beteiligten Stellen verfolgen gemeinsam 
die oben beschriebenen Ziele des Vorha-
bens, begleiten und unterstützen den Pro-
jektträger bei der Umsetzung der Konzeption 
sowie beim Aufbau und der Entwicklung der 
konkreten Arbeit und bringen sich mit ihren 
jeweiligen Möglichkeiten in das Projekt ein. 

Im ersten Jahr finden drei Zusammenkünfte 
der Mitglieder des Netzwerks statt, in den 
Folgejahren erfolgen die Treffen halbjährig. 
Sie dienen dem Erfahrungsaustausch, der 
Überprüfung der Angemessenheit der kon-
zeptionellen Vorgaben sowie der Planung 
und Weiterentwicklung der Hilfen. 

Eine inhaltliche Auseinandersetzung auf der 
Ebene der Einzelfälle erfolgt ebenso wie die 
Planung und Koordination integrierter trä-
gerübergreifender Angebote und Maßnah-
men in den monatlich stattfindenden regio-
nalen Zusammenkünften der GpV-Teams. 

Qualitätssicherung 

Die STRUKTURQUALITÄT zeichnet sich u.a. 
durch die Einbettung des Angebotes in ein 
ausdifferenziertes, bedarfsgerechtes und so-
zialräumlich organisiertes trägerübergreifen-
des System der Hilfen für Menschen in be-
sonderen Notlagen aus. Einbezogen sind die 
Städte und Gemeinden des Oberbergischen 
Kreises sowie der Kreis selbst und die im The-
menfeld agierenden freien Träger. Das Ange-
bot ist niedrigschwellig und weist sich durch 
aufsuchende schnelle, direkte, unkompli-
zierte und unbürokratische Hilfen in den Re-
gionen Nord, Mitte und Süd aus. Das Ange-
bot ist eingebunden in das Qualitätsmanage-
mentsystem des Maßnahmenträgers. Es fin-
det ein regelmäßiger Austausch zwischen 
diesem und dem GpV statt. Zur Strukturqua-
lität gehören weiterhin regelmäßige Dienst-
besprechungen, Supervision, Aus-, Fort- und 
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Weiterbildung sowie die Mitarbeit in regio-
nalen und überregionalen Fachgremien und 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Die PROZESSQUALITÄT zeichnet sich u.a. 
durch das Ansetzen der Hilfen an der aktuel-
len Notsituation, der aktuellen Bedrohungs-
lage, der Sicherstellung einer basalen Versor-
gung und Existenzsicherung aus. Art und Um-
fang des Bedarfs an Hilfe und der Wunsch so-
wie die Bereitschaft zur Annahme einer Un-
terstützung bei der Veränderung der Lebens-
lage werden ermittelt und bilden die Basis für 
die Entwicklung von Zielen und Perspektiven 
unter Berücksichtigung persönlicher Res-
sourcen. Dabei steht die Information und Be-
ratung über passgenaue maßgeschneiderte 
Möglichkeiten im Zentrum. Motivationsar-
beit und – soweit gewünscht und realistisch 
– die Vermittlung und Anbindung an beste-
hende institutionelle Angebote flankieren 
den Prozess. Zum Einsatz kommen fachlich 
anerkannte Methoden der Einzelfallhilfe und 
Gemeinwesenarbeit mit der Ausrichtung der 
Hilfe zur Selbsthilfe unter besonderer Her-
vorhebung der Stärkung der Eigenkompe-
tenz. 

Die ERGEBNISQUALITÄT beinhaltet die Doku-
mentation und Überprüfung der durchge-
führten Aktivitäten und deren Ergebnisse, 
die statistische Auswertung erhobener Daten 
und Aufbereitung der Informationen in jähr-
lichen Evaluations- und Geschäftsberichten. 
Zudem findet eine regelmäßige Rückmel-
dung an die Zuwendungs- und Auftraggeber 
und politische Gremien auf regionaler und 
überregionaler Ebene statt. 

ZEITPLAN 

Das Vorhaben beginnt zum 01. Januar 2019 
und hat eine vorläufige Laufzeit von 24 Mo-
naten. 

EVALUATION 

Da mit dem Vorhaben in mehrfacher Hinsicht 
Neuland bei der Versorgung der beschriebe-
nen Zielgruppe beschritten wird, wird das 

Vorhaben bei seiner Einführung wissen-
schaftlich begleitet und im Verlauf durch die 
trägereigene Evaluation überprüft. 

Auf diesem Weg können einerseits im Ver-
lauf auftretende Inkompatibilitäten zwischen 
Programm und Prozess relativ zeitnah festge-
stellt und eintretende Fehlentwicklungen 
durch Nachjustierung behoben werden. An-
dererseits können auf diesem Weg wichtige 
Prozesse dokumentiert und auf ihre Repli-
zierbarkeit überprüft und dann der interes-
sierten Fachöffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Gummersbach und Bremen, November 2018 

 

 


